Mitteilung des Senats
an die Biirgerschaft (Landtag)
vom 17. Februar 2026

Anderung des Bremischen Polizeigesetzes (BremPolG) und weiterer Gesetze

Der Senat Uberreicht der Bremischen Blrgerschaft (Landtag) den Entwurf eines Gesetzes
zur Anderung des Bremischen Polizeigesetzes und weiterer Gesetze sowie die Gesetzesbe-
grindung mit der Bitte um Beschlussfassung in 1. und 2. Lesung in der Sitzung der Birger-
schaft (Landtag) im Februar 2026.

Der vorgelegte Gesetzentwurf andert das Bremische Polizeigesetz und andere Gesetze.

Die geschlechtergerechte Sprache wird nun — wo moglich — im ganzen Gesetz umgesetzt und
das Gesetz dahingehend bereinigt.

Das Gesetz schafft zudem weitere Rechtsgrundlagen wie die Meldeauflage (§ 12a) und die
Gefahrderansprache bzw. Gefahrdetenansprache (§ 12b), um diesen bislang auf der Basis
der Generalklausel praktizierten Eingriffen eine spezielle gesetzliche Grundlage zu geben.
Daruber hinaus wird mit § 12c eine Rechtsgrundlage fur die praventivpolizeiliche elektronische
Aufenthaltsuberwachung geschaffen, welche insbesondere in Fallen hauslicher Gewalt einge-
setzt werden kann, um schwere Gewalttaten und Femizide zu verhindern. Mit dem neuen §
41a werden die Voraussetzungen der Datenerhebung durch den Einsatz von besatzungslosen
Luftfahrtsystemen (,Drohnen®) geregelt. Der Einsatz von mit Bildtechnik ausgestatteten Luft-
fahrtsystemen ist bislang im praventiven Bereich nicht ausdriicklich geregelt. Ziel der Neure-
gelung ist es, den Polizeivollzugsdienst durch die neuen technischen Méglichkeiten, die Luft-
fahrtsysteme bieten, zu befahigen, seinen Auftrag besser, effektiver und ressourcenschonen-
der zu erflllen unter gleichzeitiger grotmdglicher Wahrung der insbesondere grundrechtli-
chen Vorgaben. Vor dem Hintergrund der derzeitigen Bedrohungslage durch Drohnenuber-
flige Uber militarischen und anderen Zielen wird zudem klarstellend eine Rechtsgrundlage fir
den Einsatz technischer Mittel gegen besatzungslose Luftfahrtsysteme (§ 41b) geschaffen, die
den Polizeivollzugsdienst ermachtigt, MalRnahmen zur Erkennung und Abwehr einer von ent-
sprechenden Luftfahrtsystemen ausgehenden Gefahr zu treffen.

Auch die jungere verfassungsrechtliche Rechtsprechung macht Anpassungen im Gesetz er-
forderlich: Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 9. Dezember 2022 (1 BvR
1345/21) Uber die Verfassungsmaligkeit einzelner Rechtsgrundlagen des Gesetzes lber die
offentliche Sicherheit und Ordnung in Mecklenburg-Vorpommern (Sicherheits- und Ordnungs-
gesetz — SOG M-V) entschieden. Einige der 2020 in Kraft getretenen Rechtsgrundlagen im
SOG M-V waren in ihrer konkreten Gestalt nicht verfassungsgemafi. Hiervon betroffen und
damit auch mit Aussagegehalt fiir die Bremische Rechtslage waren die Rechtsgrundlagen zum
Einsatz besonderer Mittel der Datenerhebung (§ 33 SOG M-V), Wohnraumiberwachung (§
33b SOG M-V), Telekommunikationstiberwachung (§ 33d SOG M-V) und die Ausschreibung
zur polizeilichen Beobachtung und gezielten Kontrolle (§ 35 SOG M-V). Von Kritik ebenfalls
betroffen war § 26a SOG M-V (Schutz des Kernbereichs privater Lebensfihrung), soweit er
Details des Absehens vom Abbruch einer Datenerhebung regelte. Einige der vom Gericht fest-
gestellten Problemansatze sind auch im Bremischen Polizeigesetz vorhanden gewesen. In
Umsetzung der Schlussfolgerungen aus der verfassungsgerichtlichen Entscheidung waren ei-
nige Anpassungen vorzunehmen, um einen verfassungskonformen Zustand herzustellen.

Auch die jlingste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Bundeskriminalamtge-
setz (,BKAG II*, Urteil vom 1. Oktober 2024 - 1 BvR 1160/19) machte eine Anpassung — hier
der Vorschriften zu Kontakt- und Begleitpersonen — erforderlich.

Das Gesetz dient zudem der Umsetzung der RL 2023/977 der Europaischen Union (Richtli-
nie (EU) 2023/977 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 tber den
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Informationsaustausch zwischen den Strafverfolgungsbehérden der Mitgliedstaaten und zur
Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2006/960/JI des Rates), die durch die Mitgliedstaaten
eigentlich bis zum 12.12.2024 umsetzen war.

Da der Bund mit der voraussichtlich in Kiirze in Kraft tretenden Anderung des Bundeskriminal-
amtgesetzes (BKAG) nun die Voraussetzungen dafur geschaffen hat, dass die Lander die um-
setzungsbedurftigen Teile der Richtlinie ebenfalls umsetzen, wird nunmehr eine Anderung des
Bremischen Polizeigesetzes angestrebt und eine Norm (§ 55a) fiir die Umsetzung der Richtli-
nie geschaffen.

Darlber hinaus wird eine Rechtsgrundlage fir die Einwilligung (§ 62a) im Anwendungsbereich
der europaischen JI-Richtlinie (RL (EU) 2016/680) geschaffen. Derzeit gibt es im Bremischen
Polizeigesetz keine Rechtsgrundlage fir die Datenverarbeitung auf der Basis einer Einwilli-
gung im Anwendungsbereich der JI-RL. Der Anwendungsbereich der JI-RL umfasst dabei u.a.
die Gefahrenabwehr mit Bezug zu einer — europarechtlich zu bestimmenden — ,Straftat” im
weiteren Sinne, dh. auch Ordnungswidrigkeiten.

Ohne eine solche Rechtsgrundlage kdnnen entsprechende Datenverarbeitungen derzeit nicht
auf eine Einwilligung gestutzt werden. Dies fuhrt dazu, dass insbesondere die Serviceange-
bote der Polizei (bspw. Fahrraddatenbank zur freiwilligen Registrierung von Eigentum an Fahr-
radern, Firmen- und Gaststattenverzeichnis zur freiwilligen Registrierung von Daten von An-
sprechpartner:innen) nicht mehr betrieben werden diirfen, soweit ihre Zweckrichtung jedenfalls
auch ,straftatenbezogen® im Sinne des Europarechts ist und es keine andere Rechtsgrundlage
fur die Datenverarbeitung gibt.

Vor diesem Hintergrund hat der Bremische Landesbeauftragte flr Datenschutz und Informati-
onsfreiheit (LfDI) bereits Datenverarbeitungen der Polizei Bremen, die als ,Blrger:innen-Ser-
vice“ gedacht waren, beanstandet, indem er darauf hingewiesen hat, dass es noch keine Ein-
willigungsvorschrift im Polizeigesetz gibt, und befirwortet — bspw. auch hinsichtlich der Dis-
kussion um ,KODEX® — die Einflihrung einer entsprechenden Rechtsgrundlage im Polizeige-
setz. Auch eine Dienstleistung wie Ubersetzungsprogramme mittels Video- und Audiodolmet-
schung ware derzeit — sofern man im Einzelfall die Er6ffnung des Anwendungsbereichs der
JI-RL bejaht — aufgrund der fehlenden Einwilligungsmaoglichkeit nicht mdglich. Ebenso bedarf
das Projekt KODEX (Kompetenzzentrum fur Deradikalisierung und Extremismuspravention im
Lande Bremen) dieser Rechtsgrundlage, um eine Datenverarbeitung wie bei Beratungen von
Betroffenen unter Einbeziehung des Landeskriminalamtes auf der Grundlage einer Einwilli-
gung vornehmen zu kénnen.

Aus der nach § 150 durchgefihrten Evaluation der Vorschriften §§ 41 bis 44 des Gesetzes
ergeben sich aus den Gutachten der Sachverstandigen Uber die letzte Anderung hinausge-
hend ebenfalls Aspekte, die in das Gesetz aufgenommen werden.

Die Verweistechnik des Polizeigesetzes auf andere Gesetze wird auf eine starre Verweistech-
nik umgestellt.

Weitere Einzelheiten sind in der beigefugten Gesetzesbegrindung dargestellt.

Der Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Bremischen Polizeigesetzes und anderer Ge-
setze nebst Begrundung ist beigefugt.

Beschlussempfehlung:

Die Blirgerschaft (Landtag) beschlieRt die Anderung des Bremischen Polizeigesetzes und
anderer Gesetze.
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Gesetz zur Anderung polizei- und vollstreckungsrechtlicher Vorschriften

Vom

Der Senat verkiundet das nachstehende von der Burgerschaft (Landtag)
beschlossene Gesetz:

) Artikel 1
Anderung des Bremischen Polizeigesetzes

Das Bremische Polizeigesetz in der Fassung vom 6. Dezember 2001 (Brem.GBI.
S. 441; 2002, S. 47), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Juni 2025
(Brem.GBI. S. 553) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Die Inhaltstbersicht wird wie folgt geandert:
a) Die Angabe zu § 6 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

.8 6 Verantwortlichkeit fur Gefahren, die von Tieren oder dem Zustand von
Sachen ausgehen®

b) Nach der Angabe zu § 12 werden die folgenden Angaben eingefligt:
.3 12a Meldeauflage
§ 12b  Gefahrderansprache, Gefahrdetenansprache
§ 12c  Elektronische Aufenthaltsiberwachung®
c) Nach der Angabe zu § 24 wird die folgende Angabe eingeflgt:
.3 24a  Wegfall des Vorverfahrens in bestimmten Fallen®
d) Die Angabe zu § 33 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

.3 33 Datenverarbeitung durch den Einsatz kérpernah getragener oder an
polizeilich genutzten Fahrzeugen befestigter Aufzeichnungsgerate®

e) Die Angabe zu § 37 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

.S 37 Schutz von Berufsgeheimnistragerinnen und Berufsgeheimnis-
tragern®

f)  Nach der Angabe zu § 41 werden die folgenden Angaben eingeftigt:

.3 41a Datenerhebung durch den Einsatz von besatzungslosen Luftfahrt-
systemen

§ 41b  Einsatz technischer Mittel gegen besatzungslose Luftfahrtsysteme*
g) Nach der Angabe zu § 47 wird die folgende Angabe eingefugt:

»3. Unterabschnitt: Weiterverarbeitung®



h)

j)

k)

P)

q)

Die Angabe , 3. Unterabschnitt: Weiterverarbeitung“ nach der Angabe zu § 49
wird gestrichen.

Nach der Angabe zu § 55 wird die folgende Angabe eingefugt:

,.3 55a Informationsaustausch zwischen Mitgliedstaaten der Europaischen
Union und Schengen-assoziierten Staaten gemaf der Richtlinie
(EU) 2023/977¢

Nach der Angabe zu § 62 wird die folgende Angabe eingefugt:
.3 62a Einwilligung®

Die Angabe zu § 121 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
,.3 121 Ausgleichspflichtige; Erstattungsanspriche”

Die Angabe zu § 122 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
.3 122  RuUckgriff gegen Verantwortliche*

Die Angabe , 3. Abschnitt: Polizeivollzugsdienst® nach der Angabe zu § 130
wird gestrichen.

Nach der Angabe zu § 131 wird die folgende Angabe eingefugt:
»3. Abschnitt: Polizeivollzugsdienst®
Die Angabe zu § 135 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

.83 135  Vollzugspolizeiliche Aufgaben der Senatorin oder des Senators fur
Inneres und Sport*

Nach der Angabe zu § 145 werden die folgenden Angaben eingeflgt:
.8 145a Zuverlassigkeitsuberprufungen bei Ortspolizeibehdrden

§ 145b Sicherungsuberprifungen fur Liegenschaften des Polizeivollzugs-
dienstes und der Senatorin oder des Senators fur Inneres und
Sport®

Nach der Angabe zu § 146 wird die folgende Angabe eingefugt:
.Vierter Teil: Straf- und Bul3geldvorschriften

§ 146a Strafvorschrift

§ 146b Ordnungswidrigkeit®

Die Angabe ,Vierter Teil: Ubergangs- und Schlussbestimmungen“ wird durch
die folgende Angabe ersetzt:

,Funfter Teil: Ubergangs- und Schlussbestimmungen*



s) Die Angabe zu § 149 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

t)

,.3 149  Anwendung unmittelbaren Zwanges durch andere Behdrden®

Die Angabe zu § 152 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

,83 152  Aulerkrafttreten”

§ 2 wird wie folgt geandert:

a) Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:

b)

d)

1.

Polizei:

a) die Verwaltungsbehorden, soweit ihnen Aufgaben der Gefahrenab-
wehr Ubertragen worden sind (Polizeibehorden),

b) Behdrden (§ 132), Dienststellen (§ 125 Absatz 2) und bei ihnen tatige
Beamtinnen oder Beamte der Vollzugspolizei (Polizeivollzugsdienst;
Beamtinnen und Beamte der Vollzugspolizei sind solche der Fach-
richtung Polizei, die in einer Behorde des Polizeivollzugsdienstes
tatig sind),

c) Hilfspolizeibeamtinnen oder Hilfspolizeibeamte (§ 138);"

In Nummer 2 wird die Angabe ,des einzelnen® durch die Angabe ,des
Einzelnen® ersetzt.

Nummer 3 Buchstabe ¢ wird durch den folgenden Buchstaben c ersetzt:

»C)

erhebliche Gefahr:

eine Gefahr fir den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines
Landes, Leib, Leben, Gesundheit, Freiheit, sexuelle Selbstbestimmung
oder Sachen von bedeutendem Wert, deren Erhaltung im 6ffentlichen
Interesse geboten ist;*

Nummer 5 wird wie folgt geandert:

aa)

bb)

cc)

In Buchstabe a wird die Angabe ,Strafgesetzbuchs® durch die Angabe
.otrafgesetzbuches in der am 16. Januar 2026 geltenden Fassung®
ersetzt.

In Buchstabe b wird die Angabe ,176“ durch die Angabe ,174c und 177
Absatz 6“ ersetzt.

Buchstabe ¢ wird durch den folgenden Buchstaben c ersetzt:
,C) gewerbs- oder bandenmaldig begangene Vergehen nach

aa) den §§ 243, 244, 253, 260, 263, 263a, 266, 291 des Straf-
gesetzbuchs,



bb) § 52 Absatz 1 und 3 des Waffengesetzes vom 11. Oktober
2002 (BGBI. | S. 3970, 4592; 2003 | S. 1957), das zuletzt
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Juli 2025 (BGBI. 2025
I Nr. 171) geandert worden ist,

cc) § 29 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 des Betaubungsmittelge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Marz
1994 (BGBI. | S. 358), das zuletzt durch Artikel 1 der
Verordnung vom 19. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 365)
geandert worden ist,

dd) § 96 des Aufenthaltsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 25. Februar 2008 (BGBI. | S. 162), 19 Absatz
1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 |
Nr. 369) geandert worden ist;"

e) Nummer 7 wird wie folgt geandert:

f)

g)

aa)

bb)

In Buchstabe a wird nach der Angabe ,Volkerstrafgesetzbuches® die
Angabe ,vom 26. Juni 2002 (BGBI. | S. 2254), das zuletzt durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 255)
geandert worden ist* eingefugt.

In Buchstabe f wird nach der Angabe ,Kriegswaffen® die Angabe ,in der
Fassung der Bekanntmachung vom 22. November 1990 (BGBI. |

S. 2506), das zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. Februar
2025 (BGBI. 2025 | Nr. 47) geandert worden ist” eingefugt.

In Nummer 25 wird die Angabe ,Blutdruck.” durch die Angabe ,Blutdruck,”
ersetzt.

Nach Nummer 25 wird folgende Nummer 26 eingefugt:

,20.

besatzungsloses Luftfahrtsystem:

unbemanntes Luftfahrzeugsystem im Sinne des Artikel 3 Nummer 30
der Verordnung (EU) 2018/1139 des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 4. Juli 2018 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften
fur die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Agentur der Europaischen
Union fur Flugsicherheit sowie zur Anderung der Verordnungen (EG)
Nr. 2111/2005, (EG) Nr. 1008/2008, (EU) Nr. 996/2010, (EU)

Nr. 376/2014 und der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/53/EU des
Europaischen Parlaments und des Rates, und zur Aufhebung der
Verordnungen (EG) Nr. 552/2004 und (EG) Nr. 216/2008 des
Europaischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EWG)
Nr. 3922/91 des Rates (ABI. L 212 vom 22.8.2018, S. 1), die zuletzt
durch Verordnung (EU) 2025/870 vom 28.2.2025 (ABI. L 2025/870
vom 5. Mai 2025) geandert worden ist.”



3. § 6 wird wie folgt geandert:

a)

b)

a)

b)

Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:
.8 6

Verantwortlichkeit fiir Gefahren, die von Tieren oder dem Zustand von
Sachen ausgehen“

Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

,(1) Geht von einem Tier oder einer Sache eine Gefahr aus, so sind die
Malnahmen gegen den Inhaber der tatsachlichen Gewalt zu richten. Die flr
Sachen geltenden Vorschriften dieses Gesetzes sind auf Tiere entsprechend
anzuwenden.”

Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

»(2) MaBnahmen durfen auch gegen den Eigentumer oder eine andere
berechtigte Person gerichtet werden. Das gilt nicht, wenn der Inhaber der
tatsachlichen Gewalt diese ohne Willen des Eigentiimers oder der berech-
tigten Person ausubt.”

§ 9 wird wie folgt geandert:

Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

»LAuf Verlangen einer von einer Mal3nahme betroffenen Person haben Poli-
zeivollzugsbeamtinnen und -beamte sowie Hilfspolizeibeamtinnen und -
beamte einen Dienstausweis vorzuzeigen, soweit der Zweck der Ma3nahme
hierdurch nicht gefahrdet wird oder Uberwiegende schutzwurdige Belange
der Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten oder Hilfspolizeibeamtinnen
und -beamten dadurch nicht beeintrachtigt werden.”

Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

»,(2) In Einsatzeinheiten der Bereitschaftspolizei und Alarmeinheiten tragen
Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte des Landes und der Stadtgemeinde
Bremerhaven an ihren Einsatzanzigen eine jederzeit sichtbare personenbe-
zogene Rucken- und Frontkennzeichnung, welche die nachtragliche takti-
sche und individuelle Zuordnung ermaoglicht.”

Absatz 3 wird wie folgt geandert:
aa) Satz 4 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Diese Anordnung ist zu begriinden und der Senatorin oder dem
Senator fur Inneres und Sport zu Ubermitteln.”

bb) Satz 6 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,<Auskunfte Uber die Zuordnung der Kennzeichnung zu der Identitat der
Polizeivollzugsbeamtinnen oder -beamten durfen nur anlasslich der



Einleitung eines Verfahrens nach Satz 5 oder unter den Voraussetzun-
gen des Artikels 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe f der Verordnung
(EU) 2016/679 des Europaischen Parlaments und des Rates vom

27. April 2016 zum Schutz natirlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 95/46/EG (ABI. L 119 vom 4. Mai 2016, S.1; L 314
vom 22. November 2016, S. 72; L 127 vom 23. Mai 2018, S. 2; L 74
vom 4. Marz 2021, S. 35) aufgrund der Anordnung der Behoérdenleitung
an die zustandigen Stellen Ubermittelt werden.*

d) Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:

,(4) Die Senatorin oder der Senator fur Inneres und Sport trifft erganzende
Regelungen zu Inhalt, Umfang und Ausnahmen von diesen Verpflichtungen
sowie der standigen Verfugbarkeit der Kennzeichnung durch Verwaltungs-
vorschrift.”

5. § 11 Absatz 2 Satz 4 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Die Vorschriften des Versammlungsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 15. November 1978 (BGBI. | S. 1789), das zuletzt durch Artikel 6
des Gesetzes vom 30. November 2020 (BGBI. | S. 2600) geandert worden ist,
bleiben unberuhrt.”

6. Nach § 12 werden die folgenden §§ 12a, 12b und 12c eingeflgt:
,§ 12a

Meldeauflage

(1) Die Polizei kann anordnen, dass sich eine Person auf einer Dienststelle des
Polizeivollzugsdienstes vorzustellen hat (Meldeauflage), wenn dies erforderlich ist zur
Verhitung von Straftaten, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die
Person innerhalb eines Ubersehbaren Zeitraums auf eine zumindest ihrer Art nach
konkretisierte Weise eine Straftat von erheblicher Bedeutung oder eine terroristische
Straftat begehen wird.

(2) Die Meldeauflage ist zeitlich und ortlich auf den zur Verhiutung der Straftat
erforderlichen Umfang zu beschranken und darf unter Berlcksichtigung der Art und
Schwere der abzuwehrenden Gefahr oder der zu verhitenden Straftat keine unzu-
mutbaren Auswirkungen auf die Lebensflihrung der betroffenen Person haben.

(3) Die Anordnung einer Meldeauflage ist auf hochstens einen Monat zu befristen.
Verlangerungen um jeweils hochstens einen Monat sind zulassig, wenn die Voraus-
setzungen der Anordnung unter Berucksichtigung der gewonnenen Erkenntnisse
weiterhin erfullt sind. Die Anordnung und die Verlangerung bedurfen der Schriftform;
sie sind zu begrinden. Liegen die Voraussetzungen der Anordnung nicht mehr vor,
so ist die MaRnahme unverzlglich zu beenden. Eine Verlangerung Uber insgesamt
einen Monat hinaus bedarf der Anordnung durch das Amtsgericht, in dessen Bezirk
die Polizeidienststelle ihren Sitz hat. Im Antrag der Polizei sind anzugeben:

1. die betroffene Person mit Name und Anschrift,



2. Art, Umfang und Dauer der MaRnahme unter Benennung des Endzeit-
punktes,

3. der Sachverhalt und
4. eine Begrindung.

Die Anordnung des Amtsgerichts muss die in Satz 6 Nummer 1 und 2 bezeichneten
Angaben sowie die wesentlichen Grinde enthalten. Flr das gerichtliche Verfahren
gilt § 14 Absatz 3 Satz 2 entsprechend.

§12b
Gefahrderansprache, Gefahrdetenansprache

(1) Rechtfertigen Tatsachen die Annahme, dass eine Person in einem Uberschau-
baren Zeitraum in einer zumindest ihrer Art nach konkretisierten Weise die 6ffentliche
Sicherheit gefahrden wird, kann die Polizei diese Person Uber die geltende Rechts-
lage informieren und ihr mitteilen, welche MalRnahmen die Polizei im Fall einer bevor-
stehenden oder eintretenden Gefahr voraussichtlich ergreifen wird. Zu diesem Zweck
kann die Polizei die Person mundlich, schriftlich oder in anderer Form kontaktieren
(Gefahrderansprache).

(2) Die betroffene Person darf zur Durchfuhrung der Gefahrderansprache kurz-
zeitig angehalten werden. Eine Kenntnisnahme der Gefahrderansprache durch
Unbeteiligte soll vermieden werden.

(3) Rechtfertigen Tatsachen die Annahme, dass eine Person in einem Uberschau-
baren Zeitraum eine Straftat begehen oder zu ihrer Begehung beitragen wird, die
sich gegen Leib, Leben, Freiheit, Gesundheit, die sexuelle Selbstbestimmung, den
Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder bedeutende fremde
Sach- oder Vermdgenswerte richtet, kann die Polizei andere Personen hierlber
informieren, sofern diese als Opfer der drohenden Straftat in Betracht kommen oder
deren Kenntnis von der drohenden Straftat aus anderen Grinden erforderlich ist. Zu
diesem Zweck kann die Polizei die betroffenen Personen mundlich, schriftlich oder in
anderer Form kontaktieren (Gefahrdetenansprache). Zur Erfillung der Zwecke des
Satzes 1 durfen insbesondere der Name, die aktuelle Wohnanschrift und haufige
Aufenthaltsorte der gefahrdenden Person sowie die Tatsachengrundlage fur die
Gefahrenprognose ubermittelt werden.

(4) Bei einer minderjahrigen Person darf eine mundliche Gefahrderansprache nur
in Anwesenheit einer gesetzlichen Vertretung durchgefuhrt werden, soweit dies
unverzuglich und ohne Gefahrdung des Zwecks der Malinahme maoglich ist. Wird die
MalRnahme in Abwesenheit einer gesetzlichen Vertretung durchgefluhrt, ist eine
gesetzliche Vertretung unverzuglich Gber den Inhalt der Gefahrderansprache zu
unterrichten. § 26 Absatz 6 Satz 2 erste Alternative gilt entsprechend. Ein an eine
minderjahrige Person gerichtete schriftliche Gefahrderansprache ist zugleich einer
gesetzlichen Vertretung zuzuleiten.



§ 12c
Elektronische Aufenthaltsiiberwachung

(1) Soweit tatsachliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass dann,
wenn die fur eine Gefahr verantwortliche Person bestimmte Orte betritt, aufsucht
oder sich dort aufhalt oder mit der gefahrdeten Person zusammentrifft, sie inner-
halb eines Ubersehbaren Zeitraumes auf eine zumindest ihrer Art nach konkreti-
sierte Weise Leib, Leben oder Freiheit der gefahrdeten Person gefahrden oder
eine Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung einer bestimmten Person
begehen wird, die im Mindestmald mit drei Monaten Freiheitsstrafe bedroht ist,
kann der Polizeivollzugsdienst anordnen, dass die fur die Gefahr verantwortliche
Person sich die flr eine elektronische Uberwachung ihres Aufenthaltsortes erfor-
derlichen technischen Mittel anlegen lasst, die Mittel standig in betriebsbereitem
Zustand am Korper bei sich fuhrt und die Funktionsfahigkeit der Mittel nicht beein-
trachtigt. Die MalRnahme kann insbesondere mit einer Malihahme nach § 11 oder
§ 12 verbunden werden.

(2) Die Malknahme nach Absatz 1 kann auch angeordnet werden, wenn die Vor-
aussetzungen des § 40 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 2 vorliegen.

(3) Der Polizeivollzugsdienst darf die Wohnung der verantwortlichen Person zur
Aufstellung der zur Uberwachung des Aufenthalts in der Wohnung erforderlichen
technischen Mittel betreten. Das Betreten ist der verantwortlichen Person mindestens
einen Tag vor der Malinahme anzukundigen, wenn hierdurch nicht der Zweck der
Malnahme oder deren unverzugliche Umsetzung vereitelt wirde.

(4) Der Polizeivollzugsdienst kann der Person, deren Aufenthaltsort nach Absatz 1
elektronisch Uberwacht werden darf, verbieten,

1. sich in einem bestimmten Umkreis der Wohnung der gefahrdeten Person
aufzuhalten,

2. zu bestimmende andere Orte aufzusuchen, an denen sich die gefahrdete
Person regelmafig aufhalt, oder

3. ein Zusammentreffen mit der gefahrdeten Person herbeizufuhren.

Die Mallnahmen nach Satz 1 sind zeitlich und értlich auf den erforderlichen Umfang
zu beschranken und auf hochstens drei Monate zu befristen. Eine Verlangerung um
jeweils bis zu drei Monate ist mdglich, wenn die Voraussetzungen der Malinahme
fortbestehen.

(5) Der Polizeivollzugsdienst darf mit Hilfe der von der verantwortlichen Person
mitgefuhrten technischen Mittel automatisiert Daten Uber deren Aufenthaltsort sowie
Uber etwaige Beeintrachtigungen der Datenerhebung erheben und speichern. Soweit
es technisch moglich ist, ist sicherzustellen, dass innerhalb von Wohnungen keine
Uber den Umstand der Anwesenheit der verantwortlichen Person hinausgehende
Aufenthaltsdaten erhoben werden. Werden innerhalb der Wohnung der betroffenen
Person Uber den Umstand ihrer Anwesenheit hinausgehende Aufenthaltsdaten



erhoben, durfen diese nicht verwendet werden und sind unverzuglich nach Kenntnis-
nahme zu I6schen. Die Tatsache ihrer Kenntnisnahme und Léschung ist zu doku-
mentieren.

(6) Mit Zustimmung der gefahrdeten Person kann dieser ein technisches Mittel zur
Verfugung gestellt werden, das Zuwiderhandlungen der gefahrdenden Person gegen
die Anordnung anzeigt.

(7) Die MalRnahme nach Absatz 1 ist schriftlich anzuordnen. § 35 Absatz 6 gilt
entsprechend.

(8) Eine MalRnahme nach Absatz 1 darf nur aufgrund richterlicher Anordnung auf
Antrag der Behdrdenleitung oder durch eine von ihr besonders beauftragte Beamtin
oder einen von ihr besonders beauftragten Beamten der Laufbahngruppe 2 ab dem
zweiten Einstiegsamt getroffen werden. Bei Gefahr im Verzug kann die Anordnung
auch durch die Behordenleitung oder durch eine von ihr besonders beauftragte
Beamtin oder einen besonders beauftragten Beamten der Laufbahngruppe 2 ab dem
zweiten Einstiegsamt getroffen werden. In diesem Fall ist unverzuglich eine richter-
liche Bestatigung der Anordnung einzuholen. Die Anordnung ist auf héchstens drei
Monate zu befristen. Eine Verlangerung um jeweils bis zu drei Monate ist moglich,
soweit die Anordnungsvoraussetzungen fortbestehen. Liegen die Voraussetzungen
nicht mehr vor, ist die MalRnahme unverzuglich zu beenden; die Beendigung ist dem
zustandigen Gericht mitzuteilen. Zustandig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk der
Polizeivollzugsdienst seinen Sitz hat. Fur das Verfahren gelten die Vorschriften des
Gesetzes Uber das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 (BGBI. | S. 2586, 2587), das
zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 320)
geandert worden ist, entsprechend.

(9) Die nach dieser Vorschrift erhobenen personenbezogenen Daten sind spates-
tens einen Monat nach Beendigung der Maldnahme zu l6schen. § 33 Absatz 6 Satz 2
bis 4 gelten entsprechend.”

7. § 13 Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Die Ingewahrsamnahme ist weiterhin zulassig zum Zwecke der Vorflihrung
gemal den §§ 229, 230 Absatz 3 des Burgerlichen Gesetzbuches in der am
24. Dezember 2025 geltenden Fassung.*

8. § 14 Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

»(3) Fur die Entscheidung nach Absatz 1 ist das Amtsgericht zustandig, in
dessen Bezirk die Person festgehalten, zur Dienststelle gebracht oder in
Gewahrsam genommen wird. Das Verfahren richtet sich nach den Vorschriften
des Gesetzes uber das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit, soweit in diesem Gesetz nichts Abweichendes
geregelt ist. Gegen eine ablehnende Entscheidung steht der Polizei die
Beschwerde zu. Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. Beschwer-
degericht im Sinne der §§ 58 bis 69 des Gesetzes uber das Verfahren in
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ist
das Oberlandesgericht. Die Entscheidung des Oberlandesgerichts Uber die
Beschwerde der Polizei ist unanfechtbar. Fir die Gerichtskosten gelten, soweit



10.

11.

12.

durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist, die Vorschriften des
Gerichts- und Notarkostengesetzes vom 23. Juli 2013 (BGBI. | S. 2586), das
zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 10. Dezember 2025 (BGBI. 2025 |
Nr. 320) geandert worden ist, entsprechend.”

§ 17 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geandert:

a) In Nummer 4 wird die Angabe ,§ 27 Absatz 1 Nummer 2“ durch die Angabe
,§ 27 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2“ ersetzt.

b) In Nummer 5 wird die Angabe ,§ 27 Absatz 1 Nummer 4“ durch die Angabe
,§ 27 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4° ersetzt.

§ 18 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 2 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

ISt er abwesend, so soll seine Vertretung, eine erwachsene angehorige
Person, eine Person seines Vertrauens oder eine andere Person hinzuge-
zogen werden.*

b) Nach Absatz 2 wird der folgende Absatz 3 eingefugt:

»(3) Betrifft die Durchsuchung ein elektronisches Speichermedium,
konnen in den Fallen des § 17 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 auch vom
Durchsuchungsobjekt raumlich getrennte Speichermedien durchsucht
werden, soweit die von der Durchsuchung betroffene Person von diesem
aus auf sie zugreifen kann und wenn dies im Hinblick auf den Zweck der
Durchsuchung erforderlich und angemessen ist. Die Durchsuchung darf nur
jene Teile der raumlich getrennten Speichermedien betreffen, auf die von
Geraten der von der Durchsuchung betroffenen Personen aus zugegriffen
werden kann. Die MaRnahme darf auch durchgefuhrt werden, wenn Dritte
unvermeidbar betroffen sind. Der Zugriff auf Daten Dritter, die erkennbar
nicht vom Zweck der Durchsuchung erfasst sind, ist unzulassig. Personen-
bezogene Daten durfen daruber hinaus nur dann weiterverarbeitet werden,
wenn dies gesetzlich zugelassen ist.”

In § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird die Angabe ,§ 21 Nummer 2“ durch die
Angabe ,§ 21 Absatz 1 Nummer 2“ ersetzt.

§ 20 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 2 bis 3 werden durch die folgenden Absatze 2 bis 3 ersetzt:

»,(2) Bei dem Betreten oder der Durchsuchung einer Wohnung hat der
Inhaber das Recht, anwesend zu sein. Ist er abwesend, so soll eine
Vertretung, eine erwachsene angehorige Person, eine Person seines
Vertrauens oder eine andere Person hinzugezogen werden.

(3) Dem Wohnungsinhaber oder der Vertretung ist der Grund des
Betretens oder der Durchsuchung unverziglich bekanntzugeben, soweit
dadurch der Zweck der MaRnahme nicht gefahrdet wird.”



b) Absatz 4 Satz 5 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Dem Wohnungsinhaber oder der Vertretung ist eine Abschrift der Nieder-
schrift auszuhandigen.”

13. § 21 wird durch den folgenden § 21 ersetzt:
.S 21

Sicherstellung

(1) Die Polizei darf eine Sache sicherstellen, wenn dies erforderlich ist, um

1. den Eigentimer oder den rechtmaRigen Inhaber der tatsachlichen
Gewalt vor Verlust oder Beschadigung der Sache zu schutzen,

2. eine gegenwartige Gefahr abzuwehren, oder

3. ihre Verwendung durch eine festgehaltene Person zu Angriffen auf
Personen, zu Selbstverletzungen, zur Flucht oder zu Sachbescha-
digungen zu verhindern.

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann die Polizei auch
Daten sicherstellen und erforderlichenfalls den weiteren Zugriff auf diese aus-
schlielen, wenn andernfalls die Abwehr der Gefahr, der Schutz vor Verlust
oder die Verhinderung der Verwendung aussichtslos oder wesentlich
erschwert ware. Die §§ 22, 23 Absatz 4 und 24 Absatz 1 gelten unter Bertck-
sichtigung der unkodrperlichen Natur von Daten sinngemaf.”

14. § 23 wird wie folgt geandert:

a) In § 23 Absatz 1 Nummer 4 wird die Angabe ,1 Jahr® durch die Angabe
.einem Jahr” ersetzt.

b) § 23 Absatz 3 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Bleibt die Versteigerung erfolglos, erscheint sie von vornherein aussichts-
los oder Ubersteigen die Kosten der Versteigerung voraussichtlich den zu
erwartenden Erlds, so kann die Sache freihandig verkauft werden.*

15. Nach § 24 wird der folgende § 24a eingefugt:
,§ 24a

Wegfall des Vorverfahrens in bestimmten Fallen

Vor Erhebung einer Anfechtungs- oder Verpflichtungsklage bedarf es keiner Nach-
prufung in einem Vorverfahren bei Verwaltungsakten, durch die verfugt wurde, dass
im Wege der Sicherstellung nach § 21 oder durch notwendige MaRnahmen nach
§ 10 Kraftfahrzeuge aus dem Stralenverkehr entfernt oder umgesetzt worden sind
oder werden sollten.”



16.

17.

18.

19.

20.

In § 25 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 und Satz 3 wird die Angabe ,§§ 38 bis 48
jeweils durch die Angabe ,§§ 39 bis 47 ersetzt.

§ 27 wird wie folgt geandert:
a) In Absatz 1 werden nach Satz 2 folgende Satze eingefugt:

,Die Bescheinigung kann elektronisch oder in Papierform ausgestellt wer-
den. Auf Verlangen der betroffenen Person ist die Bescheinigung in Papier-
form auszustellen.”

b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geandert:

aa) In Nummer 1 wird die Angabe ,den Betroffenen® durch die Angabe
,die betroffene Person” ersetzt.

bb) In Nummer 3 wird die Angabe ,den Betroffenen® durch die Angabe
,die betroffene Person® und die Angabe ,seinen“ durch die Angabe
.hren® ersetzt.

cc) In Nummer 4 wird die Angabe ,der Betroffene® durch die Angabe ,die
betroffene Person® ersetzt.

dd) In Nummer 5 wird die Angabe ,den Betroffenen® durch die Angabe
,die betroffene Person® ersetzt.

ee) In Nummer 6 wird die Angabe ,den Betroffenen” durch die Angabe
,die betroffene Person“ und die Angabe ,ihm*“ durch die Angabe ,ihr"
ersetzt.

ff)  In Nummer 8 wird die Angabe ,den Betroffenen” durch die Angabe
,die betroffene Person” ersetzt.

§ 30 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 3 wird die Angabe ,der Betroffene” durch die Angabe ,die betrof-
fene Person” ersetzt.

b) In Absatz 4 wird nach der Angabe ,-entschadigungsgesetz“ die Angabe
,wvom 5. Mai 2004 (BGBI. | S. 718, 776), das zuletzt durch Artikel 13 des
Gesetzes vom 8. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 318) geandert worden
ist,” eingefugt.

In § 31 Absatz 4 Satz 2 wird die Angabe ,Strafprozessordnung“ durch die
Angabe ,Strafprozessordnung in der Fassung vom 16. Januar 2026“ ersetzt.

§ 32 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 2 wird die Angabe ,§ 27 Absatz 1 Nummer 4“ durch die Angabe
,8 27 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4“ ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geandert:

aa) Satz 1 wird durch den folgenden Satz 1 ersetzt:



bb)

cc)

,Der Polizeivollzugsdienst darf mittels Bildaufnahme und
-aufzeichnung offen und erkennbar folgende Orte und Anlagen
beobachten, wenn dies zur Erfullung von Aufgaben nach § 1 Absatz 1
erforderlich ist:

1. offentlich zugangliche Orte, an denen vermehrt Straftaten von
erheblicher Bedeutung oder gegen die korperliche Unversehrt-
heit oder gegen die sexuelle Selbstbestimmung begangen
werden oder bei denen aufgrund der ortlichen Verhaltnisse die
Begehung von Straftaten von erheblicher Bedeutung oder
gegen die korperliche Unversehrtheit oder gegen die sexuelle
Selbstbestimmung besonders zu erwarten ist,

2. zeitlich auf den Anlass begrenzt 6ffentlich zugangliche Anlagen
und Flachen, an oder in denen sich anlassbezogen viele Per-
sonen gleichzeitig aufhalten, wie insbesondere bei Jahrmarkten
und anderen GroRveranstaltungen, wenn aufgrund tatsachli-
cher Anhaltspunkte erfahrungsgemal anzunehmen ist, dass
dort Straftaten von erheblicher Bedeutung oder Straftaten
erheblichen Umfangs begangen werden,

3. Verkehrs- oder Versorgungsanlagen oder -einrichtungen,
offentliche Verkehrsmittel, Amtsgebaude oder andere beson-
ders gefahrdete Einrichtungen oder Anlagen sowie die unmittel-
bar im Zusammenhang mit dem Objekt stehenden Grin- oder
Straldenflachen, bei denen tatsachliche Anhaltspunkte die
Annahme rechtfertigen, dass in oder an Objekten dieser Art
Straftaten begangen werden sollen, durch die in oder an
diesem Objekt befindliche Personen oder diese Objekte selbst
unmittelbar betroffen sind und dies aufgrund der Gefahrdungs-
lage erforderlich ist,

4. Synagogen sowie die unmittelbar im Zusammenhang mit
diesen Objekten stehenden oder zu diesen Objekten hin-
fuhrenden Grin- oder Stralenflachen; hierbei durfen private
Flachen nur mit Zustimmung der verfigungsberechtigten
Person oder im Falle einer gegenwartigen Gefahr fur Leib oder
Leben aufgrund einer ausdricklichen gesonderten Anordnung
der Behordenleitung fur einen Zeitraum von hdchstens drei
Tagen in die Beobachtung einbezogen werden.*

Satz 7 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Die Orte sind nach Zustimmung der Senatorin oder des Senators flr
Inneres und Sport festzulegen.”

Nach Satz 12 wird der folgende Satz eingefugt:

,Im Falle einer fortbestehenden gegenwartigen Gefahr fur Leib oder
Leben kann die behoérdliche Anordnung nach Absatz Satz 1 Nummer 4
wiederholt werden.*



21.

§ 33 wird wie folgt geandert:

a)

b)

d)

Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

,§ 33

Datenverarbeitung durch den Einsatz
korpernah getragener oder an polizeilich genutzten Fahrzeugen
befestigter Aufzeichnungsgerate*

Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Der Polizeivollzugsdienst kann bei der Durchfiuhrung von MalRnah-
men zur Gefahrenabwehr und zur Verhitung oder Verfolgung von Straf-
taten oder Ordnungswidrigkeiten auRerhalb von Wohnungen im Sinne des
Absatzes 4 personenbezogene Daten durch Anfertigen von Bild- und
Tonaufzeichnungen offen mittels kérpernah getragener Aufzeichnungs-
gerate oder mittels in oder an polizeilich genutzten Fahrzeugen befestigter
Aufzeichnungsgerate fur die Dauer von bis zu 60 Sekunden im Zwischen-
speicher verarbeiten. Es ist mit geeigneten technischen Malinahmen
sicherzustellen, dass die im Zwischenspeicher verarbeiteten personenbe-
zogene Daten spatestens nach Ablauf von 60 Sekunden automatisch
geldscht werden, soweit nicht eine dauerhafte Verarbeitung nach Absatz 2
oder 3 vorgenommen wird.*

Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

»,(2) Der Polizeivollzugsdienst soll unter den Voraussetzungen von
Absatz 1 Satz 1 personenbezogene Daten auf einem Speichermedium
dauerhaft verarbeiten, wenn dies zur Verhutung oder Abwehr einer Gefahr
fur die korperliche Unversehrtheit oder die persdnliche Ehre einer Person
erforderlich ist. Die Mal3hahme nach Satz 1 ist auch zulassig in Arbeits-,
Betriebs- und Geschéaftsraumen, sowie in anderen Raumen und auf Grund-
stucken, die offentlich zuganglich sind oder waren und den Anwesenden
zum weiteren Aufenthalt zur Verfugung stehen. Die Regelungen der Straf-
prozessordnung bleiben unberihrt.”

Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:

»(4) In Wohnungen kann der Polizeivollzugsdienst unter den Ubrigen
Voraussetzungen von Absatz 1 Satz 1 personenbezogene Daten auf einem
Speichermedium dauerhaft verarbeiten, wenn tatsachliche Anhaltspunkte
die Annahme rechtfertigen, dass dies zur Verhttung oder Abwehr einer
dringenden Gefahr fur Leib, Leben, Gesundheit, die sexuelle Selbstbe-
stimmung oder Freiheit einer Person erforderlich ist und damit nicht die
Uberwachung der Wohnung verbunden ist. Absatz 2 Satz 2 bleibt unbe-
ruhrt. DarUber hinaus ist bei Androhung oder Anwendung unmittelbaren
Zwangs sowie auf Verlangen der von der Malinahme betroffenen Person
oder einer Person, die die Wohnung innehat, aufzuzeichnen, sofern die
technischen Mittel in der Einsatzsituation verfugbar sind und die Umstande
dies zulassen. Die weitere Verwendung einer Aufzeichnung nach Satz 1
bedarf der richterlichen Feststellung, dass die Datenerhebung rechtmalig



f)

g)

war und die Weiterverarbeitung zuléssig ist. Bei einer Ubermittlung der
personenbezogenen Daten ist zu vermerken, dass sie aus einer Malinhahme
nach Satz 1 herriihren. Nach einer Ubermittlung an eine andere Stelle ist
die Kennzeichnung durch diese Stelle aufrechtzuerhalten. Die Regelungen
der Strafprozessordnung bleiben unberuhrt.”

Absatz 5 wird durch den folgenden Absatz 5 ersetzt:

»(5) Die Erhebung personenbezogener Daten nach Absatz 1 bis 4 kann
auch dann erfolgen, wenn Dritte unvermeidbar betroffen werden. Der Ein-
satz der Aufzeichnungsgerate ist durch geeignete Ma3nahmen erkennbar
zu machen und den betroffenen Personen mitzuteilen. Bei Gefahr im Ver-
zug kann die Mitteilung unterbleiben; die Mitteilung ist dann unverzuglich
nachzuholen. Durch geeignete technische und organisatorische MalRnah-
men ist sicherzustellen, dass die personenbezogenen Daten verschlisselt
sowie manipulationssicher gefertigt und aufbewahrt werden. Naheres regelt
die Senatorin oder der Senator fur Inneres und Sport durch Verwaltungs-
vorschrift.”

Absatz 6 Satz 2, 3 und 4 werden durch die folgenden Satze ersetzt:
,Dies gilt nicht, wenn die Aufzeichnungen

1. zur Gefahrenabwehr,

2. zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten,

3. auf Verlangen der betroffenen Person oder der oder des unab-
hangigen Polizeibeauftragten fir die Freie Hansestadt Bremen zur
Uberprifung der RechtmaBigkeit von aufgezeichneten polizeilichen
MafRnahmen oder

4. fur eine gerichtliche Nachprufung der Rechtmaligkeit einer Mal3-
nahme oder die Einsichtnahme durch die Beauftragte oder den
Beauftragten nach § 7 Absatz 2 des Gesetzes Uber eine unab-
hangige Polizeibeauftragte oder einen unabhangigen Polizeibe-
auftragten fur die Freie Hansestadt Bremen

bendtigt werden. § 35 Absatz 7 Satz 1, 2 und 5 gelten entsprechend, wobei
die Mindestspeicherfrist nach Satz 1 nicht unterschritten werden darf. Im
Fall des Satz 1 Nummer 3 gilt zudem § 35 Absatz 7 Satz 3 entsprechend.
§ 51 Absatz 1 und 2 bleibt unberihrt.”

Nach Absatz 6 wird der folgende Absatz 7 eingefugt:

,(7) Die am Notruf- und Soforteinsatz beteiligten uniformierten Beamtin-
nen und Beamten des Polizeivollzugsdienstes sollen stets kdrpernah getra-
gene Aufzeichnungsgerate betriebsbereit tragen.”



22. § 34 wird wie folgt geandert:

23.

a)

b)

d)

In Absatz 1 Satz 1 und Satz 3 wird die Angabe ,Bildibertragung und
-aufzeichnung® je durch die Angabe ,Bild- und Tonaufnahme und -
aufzeichnung® ersetzt.

In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,Bildibertragung und -aufzeichnung*
durch die Angabe ,Bild- und Tonaufnahme und -aufzeichnung® ersetzt.

In Absatz 3 Satz 6 wird die Angabe ,Bildibertragung und -aufzeichnung*
durch die Angabe ,Bild- und Tonaufnahme und -aufzeichnung® ersetzt.

Absatz 5 wird durch den folgenden Absatz 5 ersetzt:

»(5) Die Datenverarbeitung nach Absatz 1, 2 oder 4 ist zu unterbrechen,
wenn sie im Einzelfall voribergehend nicht erforderlich oder gesetzlich
ausgeschlossen ist. Wird erkennbar, dass die Datenverarbeitung den Kern-
bereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen ist, ist sie unverztglich zu
unterbrechen und diese Aufzeichnungen sind unverziglich zu I6schen.
Soweit mdglich, ist durch organisatorische und technische Mal3nahmen
sicherzustellen, dass Daten, die Sachverhalte nach Satz 2 betreffen, nicht
erhoben werden. Die Tatsachen der Erfassung der Daten und ihrer
Léschung sind zu dokumentieren. Die Dokumentation ist einen Monat nach
Beendigung der Mallnahme zu |6schen. Die Loschung unterbleibt, soweit
die Daten fur eine Datenschutzkontrolle nach § 84 Absatz 1 Nummer 12
oder fur eine gerichtliche Nachpriufung der Rechtmafigkeit einer Mal}-
nahme von Bedeutung sein kénnen.”

Nach Absatz 6 wird der folgende Absatz 7 eingefugt:

»(7) Die Moglichkeit der Bild- und Tonaufzeichnung nach § 33 bleibt
unberuhrt.”

§ 35 wird wie folgt geandert:

a)

b)

Absatz 1 wird wie folgt geandert:
aa) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 eingefligt:

,0. die Datenerhebung durch besatzungslose Luftfahrtsysteme nach
§ 41a Absatz 4 Satz 1,*

bb) Die bisherigen Nummern 5 bis 11 werden zu den Nummern 6 bis 12.
Absatz 2 wird wie folgt geandert:
aa) In Satz 1 wird die Angabe ,9“ durch die Angabe ,10“ ersetzt.

bb) In Satz 7 wird die Angabe ,Absatz 1 Nummer 4 und 5“ durch die
Angabe ,Absatz 1 Nummer 4 und 6" ersetzt.

In Absatz 7 Satz 3 und 6 wird jeweils die Angabe ,§ 38 Absatz 6“ durch die
Angabe ,§ 84 Absatz 1 Nummer 12° ersetzt.



24. § 36 wird wie folgt geandert:

a)

b)

d)

In Absatz 1 Satz 4 wird die Angabe ,§ 33,“ gestrichen.
Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

»(2) Werden bei einer Malnahme tatsachliche Anhaltspunkte erkennbar,
dass Gesprache gefuhrt oder Nachrichten formuliert werden, die dem Kern-
bereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind, ist die MalRnhahme
unverzuglich und so lange wie erforderlich zu unterbrechen. Dies gilt nicht,
sofern die Unterbrechung der konkreten Malnahme nicht ohne

1. eine Gefahr fur Leib oder Leben verdeckt ermittelnder Personen
oder Vertrauenspersonen oder

2. eine konkrete Gefahrdung der weiteren Verwendung der
verdeckt ermittelnden Personen oder Vertrauenspersonen
moglich ware.

Werden Daten technisch aufgezeichnet und bestehen Zweifel an der
Zurechnung zum Kernbereich privater Lebensgestaltung, darf nur eine
automatische Aufzeichnung fortgesetzt und deren Inhalt, zwecks Uber-
prufung durch das anordnende Gericht, gespeichert werden. Automatische
Aufzeichnungen nach Satz 3 sind unverziglich dem anordnenden Gericht
zur Entscheidung Uber die Verwertbarkeit oder Loschung der Daten vorzu-
legen. Das Gericht entscheidet unverzuglich Uber die Verwertbarkeit oder
Léschung. Die Vorgaben des § 41 Absatz 2 Satz 4 und 5 bleiben unberuhrt.
Bis zur richterlichen Entscheidung durfen die automatischen Aufzeichnun-
gen nicht verwendet werden. Ist eine MaRnahme unterbrochen worden, darf
sie nur unter den in Absatz 1 Satz 2 und 3 genannten Voraussetzungen
fortgefuhrt werden.*

In Absatz 3 Satz 5 wird die Angabe ,Satz 3“ durch die Angabe ,Satz 4“
ersetzt.

Absatz 4 wird wie folgt geandert:
aa) Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Die Tatsache, dass eine konkrete Malinahme in den Kernbereich
privater Lebensgestaltung vorgedrungen ist, die Tatsache der Erfas-
sung der Daten und ihrer Léschung ist jeweils zu dokumentieren.”

bb) In Satz 3 und 5 wird jeweils die Angabe ,§ 38 Absatz 6 durch die
Angabe ,§ 84 Absatz 1 Nummer 12¢ ersetzt.

Nach Absatz 4 werden die folgenden Absatze 5 und 6 eingefugt:

»(5) Im Falle des Absehens von einer Unterbrechung ist die Tatsache des
Absehens von der Unterbrechung unverziglich mit den wesentlichen tat-
sachlichen und rechtlichen Grinden zu dokumentieren. Verdeckt ermit-
telnde Personen, Vertrauenspersonen sowie die polizeilichen Fuhrungsper-
sonen der Vertrauenspersonen sind verpflichtet, Informationen sowie die
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Art und Weise ihrer Erlangung vor der Weitergabe auf ihre
Kernbereichsrelevanz zu Uberprifen und festgehaltene kernbereichs-
relevante Informationen unverzuglich zu I6schen oder auf sonstige Weise
zu vernichten. Die Léschung oder Vernichtung ist zu dokumentieren.
Absatz 4 Satz 3 bis 5 gelten entsprechend.

(6) Wurde eine MalRnahme unterbrochen, ist die Tatsache der Unter-
brechung der konkreten Malinahme und der gegebenenfalls erfolgten Fort-
setzung der Mal3nahme sowie der erneuten Unterbrechung und Fort-
setzung mit den wesentlichen tatsachlichen und rechtlichen Grinden zu
dokumentieren. Absatz 4 Satz 3 bis 5 gelten entsprechend.”

§ 37 wird wie folgt geandert:
a) Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

.S 37

Schutz von Berufsgeheimnistragerinnen und
Berufsgeheimnistragern“

b) Absatz 1 wird wie folgt geandert:
aa) In Satz 1 wird die Angabe ,33,“ gestrichen.

bb) In Satz 5 und 7 wird jeweils die Angabe ,§ 38 Absatz 6“ durch die
Angabe ,§ 84 Absatz 1 Nummer 12° ersetzt.

§ 38 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe ,§§ 55, 69 und 70“ durch die Angabe
»3 95 Absatz 5, §§ 69 und 70“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

»(2) Die Senatorin oder der Senator flr Inneres und Sport unterrichtet
den Ausschuss in Abstanden von hochstens sechs Monaten tUber Anlass
und Dauer der Datenerhebungen nach Absatz 1.”

c) Absatz 3 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

»(3) Die Senatorin oder der Senator fur Inneres und Sport ist verpflichtet,
den Ausschuss umfassend Uber die im Zusammenhang mit den in Absatz 1
genannten Malinahmen im Allgemeinen sowie tUber damit im Zusammen-
hang stehende Vorgange von besonderer Bedeutung und Uber Vorgange
im Geltungsbereich dieses Gesetzes von besonderer Bedeutung, die als
Verschlusssache ,Geheim® oder hoher eingestuft sind, zu unterrichten.”

d) Absatz 6 wird gestrichen.

e) Der bisherige Absatz 7 wird durch den folgenden Absatz 6 ersetzt:



»(06) Der Polizeivollzugsdienst berichtet der Senatorin oder dem Senator
fur Inneres und Sport kalenderjahrlich jeweils bis zum 30. Juni des dem
Berichtsjahr folgenden Jahres uber in ihrem oder seinem Zustandigkeits-
bereich angeordnete Malinahmen und Datentbermittlungen nach Absatz 1
Satz 1. Der Senat berichtet der Burgerschaft innerhalb von zwei Monaten
nach Erhalt des Berichts nach Satz 1 tber diese Mallnahmen. Die Burger-
schaft macht diese Unterrichtung offentlich zuganglich.”

f) Absatz 8 wird zu Absatz 7.
27. § 39 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»,(1) Die Ausschreibung zur Beobachtung anlasslich von polizeilichen
Kontrollen, die die Feststellung der Personalien zulassen, kann angeordnet
werden, wenn

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Person eine
Straftat von erheblicher Bedeutung mit einer Hochststrafe von
mehr als funf Jahren begehen wird oder

2. die auf Tatsachen beruhende Gesamtwurdigung der Person und
ihrer bisher begangenen Straftaten die Annahme rechtfertigen,
dass sie auch kunftig Straftaten von erheblicher Bedeutung mit
einer Hochststrafe von mehr als funf Jahren begehen wird, und
dies fur die Verhutung dieser Straftaten erforderlich ist; in den
Fallen der §§ 89a, 89b, 89c, 129a und § 129b des Strafgesetz-
buches gilt dies nur, sofern tatsachliche Anhaltspunkte fur die
Entstehung einer Gefahr fur Leib, Leben oder Freiheit einer
Person oder den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder
eines Landes bestehen.

In Fallen des Satzes 1 Nummer 2 darf sich die Anordnung nur gegen diese
Person richten und nur dann getroffen werden, wenn andere MalRnahmen
weniger erfolgversprechend oder nicht moglich waren. Gegen Kontakt- und
Begleitpersonen ist die Mallnahme zulassig, soweit auf Grund bestimmter
Tatsachen anzunehmen ist, dass die Mal3hahme zur Erforschung des
Sachverhalts oder zur Feststellung des Aufenthaltsorts einer Person nach
Satz 1 fuhren wird und andere MalRnahmen weniger erfolgversprechend
oder nicht moglich waren.”

b) Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

»(3) Im Falle eines Antreffens kbnnen auch personenbezogene Infor-
mationen einer Begleiterin oder eines Begleiters der ausgeschriebenen
Person oder der Fuhrerin oder des Fuhrers eines ausgeschriebenen
Kraftfahrzeugs gemeldet werden.”

28. § 40 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:
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,(1) Eine planmafig angelegte verdeckte Personenbeobachtung durch den
Polizeivollzugsdienst, die durchgehend langer als 24 Stunden dauern oder an
mehr als zwei Tagen stattfinden soll (langerfristige Observation), ist nur zulassig

1. zur Abwehr einer gegenwartigen Gefahr fur Leib, Leben oder Freiheit
uber die in den §§ 5 und 6 genannten Personen, wenn die Abwehr
der Gefahr auf andere Weise nicht moglich erscheint,

2. zur Beobachtung von Personen, bei denen Tatsachen die Annahme
rechtfertigen, dass sie innerhalb eines Ubersehbaren Zeitraums auf
eine zumindest ihrer Art nach konkretisierte Weise, Straftaten von
erheblicher Bedeutung mit einer Hochststrafe von mehr als funf
Jahren begehen werden, wenn die Verhutung der Straftaten auf
andere Weise nicht mdglich erscheint, sowie

3. unter den Voraussetzungen von Nummer 1 oder Nummer 2 zur
Beobachtung von Kontakt- oder Begleitpersonen, wenn die
Aufklarung des Sachverhaltes auf andere Weise nicht moglich
erscheint.

In den Fallen der §§ 89a, 89b, 89c, 129a und 129b des Strafgesetzbuches gilt
Satz 1 Nummer 2 nur, sofern tatsachliche Anhaltspunkte fir die Entstehung
einer Gefahr fur Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder den Bestand oder
die Sicherheit des Bundes oder eines Landes bestehen. Die MalRnahmen nach
Satz 1 Nummer 3 darf auch durchgefuhrt werden, wenn Dritte unvermeidbar
betroffen werden.*

§ 41 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Der Polizeivollzugsdienst darf unter den in § 40 Absatz 1 genannten
Voraussetzungen durch den verdeckten Einsatz technischer Mittel aul3erhalb
von Wohnungen Bildaufnahmen und -aufzeichnungen anfertigen, das nicht-
offentlich gesprochene Wort abhdren und aufzeichnen sowie den jeweiligen
Aufenthaltsort einer Person bestimmen. Die Mallnahme darf auch durchgefuhrt
werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen werden. Das Brief-, Post- und
Fernmeldegeheimnis bleibt unberihrt.”

Nach § 41 wird der folgende § 41a eingefugt:
,§ 41a

Datenerhebung durch den Einsatz von besatzungslosen
Luftfahrtsystemen

(1) Der Polizeivollzugsdienst darf mittels besatzungsloser Luftfahrtsysteme
Ubersichtsaufnahmen anfertigen, wenn dies wegen der GréRe oder Uniiber-
sichtlichkeit einer Ortlichkeit oder einer Situation im Einzelfall zur Lenkung eines
Polizeieinsatzes erforderlich ist, um Gefahren abzuwehren, und die Lenkung
des Polizeieinsatzes zur Gefahrenabwehr auf andere Art und Weise erheblich
weniger erfolgversprechend ware. Die MaRnahme darf auch durchgefuhrt
werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen werden. Die Ubersichtsaufnahmen
sind offen anzufertigen und durfen nur aufgezeichnet und zur Identifikation von



Personen genutzt werden, wenn die Voraussetzungen der Absatze 2 bis 4
vorliegen. Auf datenschutzrechtlich sensible Bereiche, wie Freibader, Anlagen
der Gesundheitsfursorge, soziale Einrichtungen fur Minderjahrige, Kirchen,
Synagogen, Moscheen sowie andere Orte der gemeinschaftlichen
Religionsausubung, ist beim Einsatz der besatzungslosen Luftfahrtsysteme
besondere Rucksicht zu nehmen. Die Vorschriften des Versammlungsgesetzes
bleiben unberuhrt.

(2) Bei den nachfolgenden Malinahmen durfen Daten unter den dort genann-
ten Voraussetzungen auch durch den Einsatz besatzungsloser Luftfahrtsysteme
erhoben und Ubertragen werden, wenn zu erwarten ist, dass die Erreichung des
Zwecks der Malinahme auf andere Weise nicht moglich oder wesentlich
erschwert ware:

1. offene Aufzeichnungen nach § 32 Absatz 1,
offene Aufzeichnungen nach § 32 Absatz 2,

offene Bildaufnahme und -aufzeichnung nach § 32 Absatz 3 Satz 1,

T

offene Bildaufnahmen sowie -aufzeichnungen zur Ermittlung des
Aufenthaltsortes einer vermissten, suizidgefahrdeten oder hilflosen
Person.

(3) Die Polizei soll mit geeigneten Mitteln auf die Datenerhebung durch die
Verwendung des Luftfahrtsystems gesondert hinweisen, sofern dies den Erfolg
der polizeilichen MalRnahme nicht gefahrdet. Der Verzicht auf den Hinweis ist
zu dokumentieren und zu begriinden.

(4) Unter den Voraussetzungen der langerfristigen Observation nach § 40
Absatz 1 diurfen Aufzeichnungen auch durch den verdeckten Einsatz besat-
zungsloser Luftfahrtsysteme vorgenommen werden, wenn die Abwehr der
Gefahr oder die Verhutung der Straftaten auf andere Weise weniger erfolgver-
sprechend oder erschwert ware. Sofern eine richterliche Anordnung nach § 35
Absatz 2 erforderlich ist, ist in dieser auf den Einsatz eines besatzungslosen
Luftfahrtsystems ausdricklich hinzuweisen. Der Polizeivollzugsdienst darf
dariber hinaus zur unmittelbaren Vorbereitung und zur Leitung eines Polizei-
einsatzes verdeckt besatzungslose Luftfahrtsysteme auch einsetzen, wenn dies
zur Abwehr einer Gefahr fur Leib, Leben oder Freiheit einer bei einem polizei-
lichen Einsatz tatigen Person oder von Dritten erforderlich ist. Die Mal3nahme
darf auch durchgeflihrt werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen werden.

§ 36 gilt entsprechend.

(5) Fur Aufzeichnungen, die gemal Absatz 2 Nummer 1 bis 3 erstellt worden
sind, gilt § 32 Absatz 4 entsprechend. Aufzeichnungen, die gemal Absatz 2
Nummer 4 oder Absatz 4 erstellt worden sind, sind spatestens zwei Monate
nach dem Zeitpunkt der Aufzeichnung zu I6schen oder zu vernichten. Dies gilt
nicht, wenn die Daten zur Verfolgung von Straftaten oder von Ordnungswidrig-
keiten bendtigt werden. Die Loschung ist zu protokollieren.
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(6) Besatzungslose Luftfahrtsysteme durfen nicht bewaffnet werden. Sie
durfen nicht als Hilfsmittel der kdrperlichen Gewalt gegen Personen eingesetzt
werden.

(7) Zum Zwecke der Ubung des Umgangs mit besatzungslosen Luftfahrt-
systemen darf der Polizeivollzugsdienst uber offentlich zuganglichen Orten, die
nicht Gberwiegend Wohngebiete sind, offen Bildaufnahmen mittels besatzungs-
loser Luftfahrtsysteme anfertigen, soweit dies zur Steuerung des Luftfahrt-
systems erforderlich ist. Ubungsfliige diirfen grundsétzlich nicht (iber besonders
sensiblen Bereichen oder Versammlungen stattfinden. Das Datum und der Ort
des Ubungsfluges sind zuvor in geeigneter Weise 6ffentlich mitzuteilen. Der
Einsatz der Aufzeichnungsgerate ist durch geeignete Mallnahmen erkennbar zu
machen. Zur Vorbereitung eines konkreten Einsatzes diirfen Ubungsfliige
abweichend von Satz 1 am Einsatzort durchgefuhrt werden; Satz 2 bis 4 gelten
dabei nicht. Die Ubungsfliige sind zu dokumentieren.*

Nach § 41a wird der folgende § 41b eingefugt:
,§ 41b

Einsatz technischer Mittel gegen besatzungslose Luftfahrtsysteme

Zur Abwehr einer Gefahr, die von besatzungslosen Luftfahrtsystemen aus-
geht, kann der Polizeivollzugsdienst geeignete technische Mittel gegen das
System, dessen Steuerungseinheit oder Steuerungsverbindung einsetzen,
wenn die Abwehr der Gefahr durch andere MalRnahmen aussichtslos oder
wesentlich erschwert ware. Fur Malinahmen zur Abwehr der in Satz 1 bezeich-
neten Gefahr kann der Polizeivollzugsdienst technische Mittel zur Erkennung
einer Gefahr einsetzen.”

In § 42 Absatz 3 Satz 1 wird nach der Angabe ,Telekommunikationsgesetzes®
die Angabe ,vom 23. Juni 2021 (BGBI. | S. 1858), das zuletzt durch Artikel 12 G
des Gesetzes vom 9. Januar 2026 (BGBI. 2026 | Nr. 7) geandert worden ist,"
eingefugt.

§ 43 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe ,des Telekommunikation-Telemedien-
Datenschutz-Gesetzes“ durch die Angabe ,des Telekommunikation-
Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetzes vom 23. Juni 2021 (BGBI. |
S. 1982; 2022 S. 1045), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom
9. Januar 2026 (BGBI. 2026 | Nr. 7) geandert worden ist,” ersetzt.

b) Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

»(3) Durch den Einsatz technischer Mittel oder mittels Auskunft beim
Diensteanbieter darf der Polizeivollzugsdienst zur Abwehr einer gegen-
wartigen Gefahr fUr Leib, Leben, Freiheit oder die sexuelle Selbstbe-
stimmung einer Person den Standort eines aktiv geschalteten Mobilfunk-
endgerates ermitteln, wenn dies flr die Erforschung des Sachverhalts
erforderlich ist oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes der oder des
Betroffenen auf andere Weise weniger erfolgversprechend oder erschwert
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ware. Die MalRnahme darf auch durchgefuhrt werden, wenn Dritte unver-
meidbar betroffen werden.*

§ 44 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
,Der Polizeivollzugsdienst darf Auskunft verlangen Uber

1. Bestandsdaten gemal § 3 Nummer 6 des Telekommunikationsge-
setzes und Uber die nach § 172 des Telekommunikationsgesetzes
erhobenen Daten von demjenigen, der geschaftsmaRig Telekom-
munikationsdienste erbringt oder daran mitwirkt, und

2. Bestandsdaten gemaR § 2 Absatz 2 Nummer 2 des
Telekommunikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetzes von
demjenigen, der geschaftsmaRig eigene oder fremde Telemedien
zur Nutzung bereithalt oder den Zugang zur Nutzung vermittelt.”

b) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe ,des Telekommunikation-Telemedien-
Datenschutz-Gesetz" durch die Angabe ,des Telekommunikation-Digitale-
Dienste-Datenschutz-Gesetzes* ersetzt.

c) In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe ,des Telekommunikation-Telemedien-
Datenschutz-Gesetzes* durch die Angabe ,des Telekommunikation-
Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetzes" ersetzt.

§ 46 wird durch den folgenden § 46 ersetzt:
.S 46

Datenerhebung durch Vertrauenspersonen

(1) Der Polizeivollzugsdienst darf unter den in § 40 Absatz 1 genannten
Voraussetzungen personenbezogene Daten erheben durch die Verwendung
von Personen, deren Zusammenarbeit mit der Polizei nicht bekannt ist
(Vertrauenspersonen). Die MalRnahme darf auch durchgefihrt werden, wenn
Dritte unvermeidbar betroffen werden.

(2) Der Polizeivollzugsdienst darf Personen, die in Strafverfahren aus beruf-
lichen Grunden zur Verweigerung des Zeugnisses berechtigt sind, nicht ohne
deren vorherige Initiative fur eine Tatigkeit als Vertrauensperson zu gewinnen
versuchen. Zeitpunkt und Inhalt der Initiative der Person sind zu dokumentieren.
Die Dokumentation ist fur die Dauer von zwei Jahren aufzubewahren. Wird
diese Person als Vertrauensperson verpflichtet, beginnt die Mindestaufbe-
wahrungsfrist nach Satz 3 mit der Beendigung der Verpflichtung.

(3) Die Verpflichtung einer Person als Vertrauensperson ist nur zulassig,
wenn:

1. dies zur Aufgabenerfullung nach § 1 Absatz 1 erforderlich ist,



die einzusetzende Person weder die Zielsetzung noch die Tatigkeit
der von der MaRnahme betroffenen Person entscheidend bestimmt,

die einzusetzende Person volljahrig ist und keine Anhaltspunkte
dafur vorliegen, dass sie geschaftsunfahig oder eingeschrankt
geschaftsfahig ist,

im FUhrungszeugnis flir Behérden nach § 31 Absatz 1 Satz 1 des
Bundeszentralregistergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 21. September 1984 (BGBI. | S. 1229; 19851 S. 195), das
zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 19. Juli 2024 (BGBI. 2024 |
Nr. 245) geandert worden ist, im Bundeszentralregisterauszug der
einzusetzenden Person keine Straftaten von erheblicher Bedeutung
eingetragen sind,

Geld- oder Sachzuwendungen fur die Tatigkeit als Vertrauensperson
nicht auf Dauer ihre wirtschaftliche Lebensgrundlage darstellen,

sichergestellt ist, dass die Geld- und Sachzuwendungen fur die
Tatigkeit als Vertrauensperson nicht zur erheblichen Finanzierung
der von der Mal3nahme betroffenen Person eingesetzt werden,

die einzusetzende Person nicht an einem Aussteigerprogramm des
Bundes oder eines Landes teilnimmt und durch die Verwendung als
Vertrauensperson der Ausstieg gefahrdet ware,

die einzusetzende Person nicht Mandatstragerin oder Mandatstrager
des Europaischen Parlaments, des Bundestages oder eines Landes-
parlamentes ist und

die einzusetzende Person nicht Mitarbeiterin oder Mitarbeiter einer
solchen Mandatstragerin oder eines solchen Mandatstragers oder
einer Fraktion oder Gruppe eines solchen Parlaments ist.

Eine Person soll ferner nicht als Vertrauensperson eingesetzt werden, wenn

1.

ihre kumulative aktive Einsatzzeit als Vertrauensperson insgesamt
mehr als zehn Jahre betragt oder

sie fur einen Nachrichtendienst im Einsatz ist und der Polizeivoll-
zugsdienst hiervon Kenntnis hat.

Die Behordenleitung kann mit Zustimmung der Senatorin oder des Senators fur
Inneres und Sport Ausnahmen von Satz 1 Nummer 4 zulassen, wenn die Verur-
teilung nicht als Taterin oder Tater eines Totschlags nach § 212 oder § 213 des
Strafgesetzbuches oder einer allein mit lebenslanger Haft bedrohten Straftat
erfolgt ist. Im Falle einer Ausnahme nach Satz 2 ist der Einsatz nach héchstens
sechs Monaten zu beenden, wenn er zur Erforschung des Sachverhalts nicht
zureichend gewichtig beigetragen hat. Auch im Weiteren ist die Qualitat der
gelieferten Informationen fortlaufend zu bewerten.
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(4) Vor der Entscheidung, ob eine Person als Vertrauensperson eingesetzt
wird, ist eine Prifung der Zuverlassigkeit und ihrer wirtschaftlichen Lebens-
grundlage vorzunehmen. Im Rahmen der Zuverlassigkeitsprufung ist eine
Prognose zu treffen, ob sich die Person an die Weisungen des Polizeivollzugs-
dienstes halten, die Vertraulichkeit wahren und die erlangten Informationen
wahrheitsgetreu an den Polizeivollzugsdienst weitergeben wird. Die Zuver-
lassigkeit der Vertrauensperson ist fortlaufend zu Uberprifen. Ergeben sich
beim Polizeivollzugsdienst im Rahmen der Gesamtschau aller fur eine Beur-
teilung der Zuverlassigkeit zur Verfugung stehenden Informationen begrindete
Zweifel an der Zuverlassigkeit, muss er von dem Einsatz der Vertrauensperson
absehen. Bei Vorliegen der folgenden Voraussetzungen muss die Auswahl der
Vertrauensperson gesondert begrindet werden:

1. aktive Einsatzzeit einer Vertrauensperson von mehr als funf Jahren,

2. im Bundeszentralregister eingetragene Verurteilungen zu Freiheits-
strafen oder polizeiliche Erkenntnisse zu der einzusetzenden Person
und

3. Mehrfacheinsatze einer Vertrauensperson.
(5) Vertrauenspersonen durfen nicht verwendet werden, um

1. in einer Person, die nicht zur Begehung von Straftaten bereit ist, den
Entschluss zu wecken, Straftaten zu begehen,

2. eine zur Begehung von Straftaten bereite Person zur Begehung einer
Straftat zu bestimmen, die mit einem erheblich hoheren Strafmal}
bedroht ist, als ihre Bereitschaft erkennen lasst, oder

3. Daten mit Mitteln oder Methoden zu erheben, die die Polizei nicht
einsetzen durfte.

(6) Eine Vertrauensperson darf im Rahmen ihrer Tatigkeit keine sexuellen
Handlungen mit der Zielperson vornehmen oder durch diese an sich vornehmen
lassen und keine Liebesverhaltnisse oder andere vergleichbar intime Beziehun-
gen mit der Zielperson eingehen oder fortfUhren. Satz 1 gilt fur vergleichbare
engste personliche Bindungen mit der Zielperson entsprechend.”

§ 47 wird wie folgt geandert:
a) Nach Absatz 1 Satz 1 wird der folgende Satz eingeflgt:

.In den Fallen der § 82 Absatz 2, §§ 89a, 89c, 129a und 129b des Strafge-
setzbuches gilt dies nur, sofern tatsachliche Anhaltspunkte fur die Ent-
stehung einer Gefahr fur Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder den
Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes bestehen.”

b) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

»(2) Eine verdeckt ermittelnde Person darf zur Erfullung ihres Auftrags
unter der Legende am Rechtsverkehr teilnehmen. Sie darf unter der
Legende mit Einverstandnis des Berechtigten dessen Wohnung betreten.
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Das Einverstandnis darf nicht durch ein Uber die Nutzung der Legende
hinausgehendes Vortauschen eines Zutrittsrechts herbeigefihrt werden.
Eine verdeckt ermittelnde Person darf unter der Legende keine sexuellen
Handlungen mit der Zielperson vornehmen oder durch diese an sich vor-
nehmen lassen und keine Liebesverhaltnisse oder andere vergleichbar
intime Beziehungen mit der Zielperson eingehen oder fortfihren. Satz 4 gilt
fur vergleichbare engste personliche Bindungen mit der Zielperson ent-
sprechend.”

Nach § 47 wird die folgende Uberschrift eingefiigt:
»3. Unterabschnitt: Weiterverarbeitung®
§ 49 Absatz 3 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Eine Malknahme nach Absatz 1 darf nur durch die Behdérdenleitung mit Zustim-
mung der Senatorin oder des Senators fur Inneres und Sport angeordnet
werden.”

Nach § 49 wird die Uberschrift ,3. Unterabschnitt: Weiterverarbeitung*
gestrichen.

§ 50 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe ,der derselben® durch die Angabe ,dersel-
ben® ersetzt.

bb) In Satz 3 wird die Angabe ,gegenwartige” durch die Angabe ,drin-
gende” ersetzt.

b) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

»(2) Die Polizei kann zur Erfullung ihrer Aufgaben personenbezogene
Daten zu anderen Zwecken als denjenigen, zu denen sie erhoben worden
sind, weiterverarbeiten, wenn

1. gemessen an der Datenerhebungsvorschrift mindestens
a) vergleichbar gewichtige Straftaten verhitet oder

b) vergleichbar bedeutsame Rechtsguiter oder sonstige Rechte
geschutzt werden sollen und

2. sich aus diesen Daten, auch in Verbindung mit weiteren Kennt-
nissen der Polizei, im Einzelfall konkrete Anhaltspunkte

a) zur Verhutung solcher Straftaten ergeben oder

b) zur Abwehr von innerhalb absehbarer Zeit drohender Gefah-
ren fur mindestens vergleichbar bedeutsame Rechtsguter oder
sonstige Rechte erkennen lassen.



Satz 1 gilt entsprechend fur personenbezogene Daten, denen keine Erhe-
bung vorausgegangen ist, mit der Mal3gabe, dass flr die
Weiterverarbeitung der Zweck der Speicherung zu berucksichtigen ist. Die
zweckandernde Weiterverarbeitung von personenbezogenen Daten, die
aus Mallnahmen nach § 35 Absatz 1 Nummer 4 erlangt wurden oder mit
Mitteln und Methoden erlangt wurden, die nach Art und Schwere des
Eingriffs mit der Mallinahme des § 35 Absatz 1 Nummer 4 vergleichbar sind,
ist nur zur Abwehr dringender Gefahren zulassig. § 51 bleibt unberihrt.”

c) Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:

»(4) Die Polizei darf, soweit Bestimmungen der Strafprozessordnung oder
andere Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen, personenbezogene
Daten, die im Rahmen der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten oder
Straftaten Uber eine tatverdachtige Person und in Zusammenhang damit
Uber Dritte rechtmaRig erhoben oder erlangt wurden, zur Abwehr einer
Gefahr oder zur Verhutung von Straftaten von erheblicher Bedeutung nach
Malgabe von Absatz 2 weiterverarbeiten. Die Weiterverarbeitung nach
Satz 1 zur Verhutung von Straftaten darf nur erfolgen, wenn wegen der Art
oder Ausfuhrung der Tat, der Personlichkeit der betroffenen Person oder
sonstiger Erkenntnisse Grund zu der Annahme besteht, dass sie zukunftig
Straftaten begehen wird. Die Speicherung der nach Satz 1 Uber Dritte
erhobenen Daten in Dateien ist nur zulassig uber die in § 60 Absatz 2 Satz
2 Nummer 4 bis 6 genannten Personen. Die personenbezogenen Daten
sind unverzuglich zu I6schen, sobald der Verdacht entfallt; dies gilt
insbesondere bei einer unanfechtbaren Ablehnung der Eroéffnung des
Hauptverfahrens oder eines rechtskraftigen Freispruchs. Erhalt die Polizei
Kenntnis Uber eine nicht nur vorlaufige Einstellung des
Ermittlungsverfahrens, pruft sie unverzuglich, ob die Daten zu I6schen sind.
Unterbleibt die Loschung, hat die Polizei den Ausgang des Verfahrens
sowie die Grunde fur die fortdauernde Speicherung zu dokumentieren.”

d) In Absatz 5 wird die Angabe ,§ 38 Absatz 6“ durch die Angabe ,§ 84 Absatz
1 Nummer 12° ersetzt.

41. § 51 wird wie folgt geandert:
a) Nach Absatz 4 wird der folgende Absatz 5 eingeflgt:

»(5) Die zustandigen Notrufabfragestellen sind berechtigt, personenbe-
zogene Standortdaten im Sinne des § 164 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 des
Telekommunikationsgesetzes zum Zwecke der Auffindung von den Notruf
betatigenden Personen zu erheben und fur einen Zeitraum von 60 Minuten
zu speichern. Die Standortdaten durfen ausschlie3lich zum Zwecke der
Gefahrenabwehr abgerufen und weiterverarbeitet werden. Dies ist durch
geeignete technische und organisatorische MalRnahmen sicherzustellen.
Die in Satz 1 genannten Verarbeitungsvorgange durfen auch von Stellen
durchgefuhrt werden, die von der zustandigen Behdrde damit beauftragt
wurden, wenn die Datenverarbeitung auf Grundlage einer Auftragsverar-
beitung im Sinne des § 78 erfolgt.”

b) Der bisherige Absatz 5 wird zu Absatz 6.
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c) Der bisherige Absatz 6 wird durch den folgenden Absatz 7 ersetzt:

.(7) Personenbezogene Daten, die zum Zweck der Gefahrenabwehr
erhoben oder sonst erlangt worden sind, durfen zur Verfolgung solcher
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten weiterverarbeitet werden, zu deren
Verfolgung sie mit mindestens vergleichbar schwerwiegenden Mitteln auch
nach der Strafprozessordnung hatten erhoben werden dirfen.*

§ 52 Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:

»(4) Die Absatze 1 bis 3 gelten nicht, soweit eine Kennzeichnung tatsachlich
nicht moglich ist. Die Absatze 1 bis 3 gelten ebenfalls nicht, soweit eine Kenn-
zeichnung aus technischen Grinden nicht mdglich ist oder einen unverhaltnis-
mafigen Aufwand erfordern wurde. Der Polizeivollzugsdienst berichtet dem fur
Datenschutz zustandigen Ausschuss der Blrgerschaft jahrlich Gber die techni-
schen und organisatorischen Mallinahmen zur Umsetzung der Absatze 1 bis 3.

“®

§ 53 wird wie folgt geandert:

a) In § 53 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe ,Polizei- und Strafverfolgungsbe-
hérden durch die Angabe ,Behoérden der Polizei und Strafverfolgungsbe-
horden® ersetzt.

b) § 53 Absatz 6 wird die Angabe ,§ 55 Absatz 3, Absatz 5, § 70 oder 71°
durch die Angabe ,§ 55 Absatz 3, Absatz 6, § 69 oder § 70“ ersetzt.

§ 54 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe ,Polizeibehdrden” durch die Angabe
,Behdrden der Polizei* ersetzt.

b) Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Die Senatorin oder der Senator fur Inneres und Sport bestimmt durch
Rechtsverordnung die Einzelheiten der Einrichtung automatisierter Uber-
mittlungsverfahren.”

c) In Absatz 2 Satz 1 und 3 wird jeweils die Angabe ,§ 38 Absatz 6“ durch die
Angabe ,§ 84 Absatz 1 Nummer 12 ersetzt.

d) Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

»(3) Fur die Einrichtung automatisierter Abrufverfahren unter Beteiligung
von offentlichen Stellen, die nicht Behdrden der Polizei sind, gelten
Absatz 1 und 2 sowie § 63 entsprechend.”

§ 55 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

,(1) Zwischen den Behorden und Dienststellen der Polizei in der Freien
Hansestadt Bremen, sowie an die Behdrden und Dienststellen der Polizei
eines anderen Landes oder des Bundes konnen rechtmallig erhobene



b)

personenbezogene Daten Ubermittelt werden, soweit die Datenubermittiung
zur Aufgabenerflllung der Gbermittelnden oder empfangenden Behorde
erforderlich ist. An andere fur die Gefahrenabwehr, Strafverfolgung oder
Strafvollstreckung zustandigen offentlichen Stellen kann die Polizei perso-
nenbezogene Daten Ubermitteln, soweit die Kenntnis dieser Daten zur
Erfallung der Aufgaben der empfangenden Stelle erforderlich ist. Werden
Daten zu einer Person an den polizeilichen Informationsverbund nach § 29
des Bundeskriminalamtgesetzes vom 1. Juni 2017 (BGBI. | S. 1354; 2019 |
S. 400), das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025
(BGBI. 2025 | Nr. 369) geandert worden ist, Ubermittelt, ist die betroffene
Person Uber die erstmalige Ubermittlung ihrer personenbezogenen Daten
zu unterrichten. Die Datentbermittlung kann auch im Rahmen von Fallkon-
ferenzen (einzelfallbezogene, behdrdenubergreifende Datenubermittiung
zum Zweck der abgestimmten Aufgabenwahrnehmung) vorgenommen wer-
den, sofern die punktuelle Datenubermittlung nicht zweckdienlich erscheint.
Die wesentlichen Ergebnisse der Fallkonferenzen sind ebenso wie die
Begrundung flur diese Form der Datenubermittlung und die teilnehmenden
Stellen zu dokumentieren.”

Absatz 3 wird wie folgt geandert:
aa) Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Die Polizei kann in den Fallen des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 1, 2, 4
und 5 personenbezogene Daten an nicht 6ffentliche Stellen Uber-
mitteln, sofern dies zur Abwehr einer Gefahr erforderlich ist oder die
Stellen ein rechtliches Interesse an der Kenntnis der zu Gbermitteln-
den Daten glaubhaft machen.”

bb) In Satz 6 wird die Angabe ,§ 38 Absatz 6“ durch die Angabe ,§ 84
Absatz 1 Nummer 12 ersetzt.

Absatz 5 wird durch den folgenden Absatz 5 ersetzt:

»(5) Erlangt der Polizeivollzugsdienst von Handlungen hauslicher Gewalt
Kenntnis, Ubermittelt er die flr eine Kontaktaufnahme erforderlichen perso-
nenbezogenen Daten der volljahrigen Personen, von denen hausliche
Gewalt ausgegangen und gegen die hausliche Gewalt veribt worden ist, an
eine der vom Senat bestimmten Beratungsstellen. Der Polizeivollzugsdienst
protokolliert die Datentibermittlung an die Beratungsstelle. Absatz 3 Satz 3
findet keine Anwendung. Die Beratungsstelle darf die Daten ausschlief3lich
und nur einmalig dazu nutzen, den Personen, deren Daten Ubermittelt wur-
den, unverzuglich Beratung zur Verhitung weiterer Handlungen hauslicher
Gewalt anzubieten. Lehnt eine Person die Beratung ab, hat die Beratungs-
stelle die zu dieser Person Ubermittelten Daten unverzuglich zu 16schen und
den Polizeivollzugsdienst sowie die Person Uber die Léschung sowie den
Zeitpunkt der Loschung unverzuglich zu unterrichten. Ist die Beratungsstelle
eine nicht 6ffentliche Stelle, finden die Vorschriften der Verordnung (EU)
2016/679 und des Bundesdatenschutzgesetzes vom 30. Juni 2017 (BGBI. |
S. 2097), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 6. Mai 2024 (BGBI.
2024 | Nr. 149) geandert worden ist, auch dann Anwendung, wenn die



46.

personenbezogenen Daten nicht automatisiert verarbeitet werden und nicht
in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden.*

d) In Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe ,vom Senator fur Inneres und Sport®
durch die Angabe ,vom Senat” ersetzt.

Nach § 55 wird der folgende § 55a eingeflugt:
»3 55a

Informationsaustausch zwischen Mitgliedstaaten der Europaischen Union
und Schengen-assoziierten Staaten gemaR der Richtlinie (EU) 2023/977

(1) Fur den unmittelbaren Informationsaustausch zur Verhutung von Straf-
taten zwischen dem Polizeivollzugsdienst und der Polizei oder sonstigen flr die
Verhltung oder Verfolgung von Straftaten zustandigen offentlichen Stellen der
Mitgliedstaaten der Europaischen Union und der Schengen-assoziierten Staa-
ten sowie deren zentralen Kontaktstellen im Anwendungsbereich der Richtlinie
(EU) 2023/977 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023
Uber den Informationsaustausch zwischen den Strafverfolgungsbehorden der
Mitgliedstaaten und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2006/960/JI des
Rates (ABI L 134 vom 22.5.2023, S. 1) gelten erganzend zu den § 53 und § 55
die folgenden Absatze. Soweit der Informationsaustausch tUber das Bundes-
kriminalamt als zentrale Kontaktstelle im Anwendungsbereich der Richtlinie
(EU) 2023/977 erfolgt, gelten die Vorschriften des Bundeskriminalamtgesetzes.

(2) Informationen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 sind alle Inhalte, die eine
oder mehrere naturliche oder juristische Personen, Tatsachen oder Umstande
betreffen, die fur die Behorden nach Absatz 1 Satz 1 zum Zweck der Erfullung
ihrer Aufgaben nach nationalem Recht zur Verhitung, Aufdeckung oder Unter-
suchung von Straftaten relevant sind, einschlieRlich kriminalpolizeilicher
Erkenntnisse.

(3) Informationsersuchen an die zentrale Kontaktstelle eines in Absatz 1
Satz 1 genannten Staates sind dem Landeskriminalamt als benannter Stelle im
Sinne von Artikel 2 Absatz 2, Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2023/977
vorbehalten. Die Ersuchen des Landeskriminalamtes an die zentrale Kontakt-
stelle eines in Absatz 1 Satz 1 genannten Staates mussen mindestens folgende
Angaben enthalten:

1. die Angabe, ob das Ersuchen dringend ist, und gegebenenfalls die
Grinde fur die Dringlichkeit,

2. eine Prazisierung der angeforderten mutmalilich verfugbaren Infor-
mationen, die so detailliert ist, wie dies unter den gegebenen
Umstanden in angemessener Weise maglich ist,

3. die Beschreibung des Zwecks, zu dem die Informationen angefordert
werden, einschlieBlich einer Beschreibung des Sachverhalts und der
zugrundeliegenden Straftat und



4. etwaige Beschrankungen einer Verwendung der in dem Ersuchen
enthaltenen Informationen zu anderen Zwecken als denen, fiir die sie
ubermittelt wurden.

Ein Informationsersuchen im Sinne des Satzes 3 Nummer 1 gilt als dringend,
wenn es die Voraussetzungen des Artikels 4 Absatz 4 Satz 2 der Richtlinie (EU)
2023/977 erflllt. Das Informationsersuchen ist in deutscher Sprache zu uber-
mitteln, wenn auf der Liste der Sprachen des ersuchten Staates nach Artikel 11
Absatz 1 Satz 1 der Richtlinie (EU) 2023/977 Deutsch als zulassige Sprache
enthalten ist; ansonsten ist es in englischer Sprache zu Ubermitteln. Eine Kopie
des Ersuchens ist zugleich dem Bundeskriminalamt als zentraler Kontaktstelle
zu Ubermitteln.

(4) Stellt der Polizeivollzugsdienst aufgrund eines direkten Ersuchens einer
zentralen Kontaktstelle eines in Absatz 1 Satz 1 genannten Staates Informatio-
nen bereit, Ubermittelt er gleichzeitig auch eine Kopie dieser Informationen an
das Bundeskriminalamt als zentrale Kontaktstelle. Ersucht der Polizeivollzugs-
dienst eine Polizei oder sonstige fur die Verhlitung oder Verfolgung von Straf-
taten zustandige offentliche Stelle eines in Absatz 1 Satz 1 genannten Staates
um Informationen, Ubermittelt er zugleich eine Kopie dieses Ersuchens an das
Bundeskriminalamt als zentrale Kontaktstelle und an die zentrale Kontaktstelle
des Staates, dessen Behorde er um Informationen ersucht. Stellt der Polizei-
vollzugsdienst aufgrund eines direkten Ersuchens einer Polizei oder sonstigen
fur die Verhltung oder Verfolgung von Straftaten zustandigen 6ffentlichen Stelle
eines in Absatz 1 Satz 1 genannten Staates Informationen bereit, Gbermittelt er
gleichzeitig auch eine Kopie dieser Informationen an das Bundeskriminalamt als
zentrale Kontaktstelle und an die zentrale Kontaktstelle des Staates, dessen
Behdrde ihn um Informationen ersucht.

(5) Informationen, die der Polizeivollzugsdienst von einem der in Absatz 1
Satz 1 genannten Staaten oder von einem Dirittstaat erlangt hat, dirfen nur mit
Einwilligung dieses Staates und nur unter den von ihm festgelegten Voraus-
setzungen fur die Verwendung der Informationen an die zentrale Kontaktstelle
oder die Polizei oder sonstige fur die Verhitung oder Verfolgung von Straftaten
zustandige offentliche Stelle eines anderen in Absatz 1 Satz 1 genannten
Staates Ubermittelt werden.

(6) Bei der Ubermittlung von Informationen ist mitzuteilen, dass die Ver-
wendung als Beweismittel in einem Gerichtsverfahren unzulassig ist, es sei
denn,

1. es liegt eine Zustimmung derjenigen Stelle vor, die fur eine Zustim-
mung der Verwendung als Beweismittel zustandig ist, oder

2. die Verwendung als Beweismittel ist durch eine anwendbare volker-
rechtliche Vereinbarung oder einen unmittelbar anwendbaren
Rechtsakt der Europaischen Union zugelassen.

Die Zustandigkeit flr die Zustimmung einer Verwendung als Beweismittel nach
Satz 1 Nummer 1 richtet sich nach den Vorschriften tUber die internationale
Rechtshilfe in Strafsachen.
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(7) Der Polizeivollzugsdienst hat ihm zur Verfugung stehende Informationen
aus eigener Initiative an die zentrale Kontaktstelle oder die Polizei oder sonstige
fur die Verhatung oder Verfolgung von Straftaten zustandige Stelle eines in
Absatz 1 Satz 1 genannten Staates zu Ubermitteln, wenn

1. tatsachliche Anhaltspunkte dafur vorliegen, dass diese Informationen
fur den jeweiligen Staat zum Zwecke der Verhitung von schweren
Straftaten im Sinne von Artikel 2 Absatz 3 der Richtlinie (EU)
2023/977 von Bedeutung sein kdnnen,

2. die zur weiteren Verwendung erforderliche richterliche Genehmigung
erteilt und

3. die Informationen diesem Staat nicht bereits anderweitig ubermittelt
wurden.

Eine solche Verpflichtung besteht jedoch nicht, sofern tatsachliche Anhalts-
punkte daflr vorliegen, dass die Bereitstellung der Informationen

1. den grundlegenden Interessen der nationalen Sicherheit zuwiderlau-
fen oder sie schadigen wirde,

2. den Erfolg laufender Ermittlungen zu einer Straftat oder die Sicher-
heit einer Person gefahrden wirde oder

3. den geschutzten wichtigen Interessen einer juristischen Person
ungebuhrlich schaden wirde.

(8) Eine Ubermittlung von Informationen an die zentrale Kontaktstelle oder
die Polizei oder sonstige fur die Verhutung oder Verfolgung von Straftaten
zustandige offentliche Stelle eines in Absatz 1 Satz 1 genannten Staates erfolgt
in deutscher Sprache, wenn auf der Liste der Sprachen des ersuchenden oder
empfangenden Staates nach Artikel 11 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2023/977
Deutsch als zuldssige Sprache enthalten ist; ansonsten erfolgt die Ubermittlung
in englischer Sprache.

(9) Informationen, die personenbezogene Daten darstellen, durfen nur unter
den Voraussetzungen der § 53 und § 55 libermittelt werden; die Ubermittlung
ist auf solche Daten beschrankt, die unter die in Anhang Il Abschnitt B der Ver-
ordnung (EU) 2016/794 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
11. Mai 2016 uber die Agentur der Europaischen Union fur die Zusammenarbeit
auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) und zur Ersetzung und Aufhe-
bung der Beschlisse 2009/371/J1, 2009/934/J1, 2009/935/J1, 2009/936/J1 und
2009/968/JI des Rates (ABI. L 135 vom 24. Mai 2016, S. 53), die zuletzt durch
die Verordnung (EU) 2025/2611 vom 16. Dezember 2025 (ABI. L 2025/2611
vom 22. Dezember 2025) geandert worden ist, aufgefuhrten Kategorien fallen.
Eine fiir die Ubermittlung personenbezogener Daten im Einzelfall erforderliche
gerichtliche Erlaubnis ist unverzuglich einzuholen.”

§ 58 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 6 wird durch den folgenden Absatz 6 ersetzt:
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,(06) Die Aussonderungspruf- und Speicherfristen werden von der
Senatorin oder dem Senator fur Inneres und Sport durch Rechtsverordnung
festgelegt. Sie durfen bei personenbezogenen Daten von erwachsenen
Personen funf Jahre und von minderjahrigen Personen zwei Jahre nicht
uberschreiten. Die Aussonderungspruf- und Speicherfrist fur besondere
Kategorien personenbezogener Daten darf zwei Jahre nicht Gberschreiten.
Die Verordnung kann vorsehen, dass anstelle einer Aussonderungsprufung
eine Léschung vorgenommen wird.*

b) Absatz 8 wird gestrichen.
§ 59 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

,(2) Die Vorschriften des 5. und 6. Unterabschnitts gelten daruber hinaus
auch fur die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Polizei zum
Zwecke der Ermittlung, Aufdeckung, Verfolgung oder Ahndung von Straftaten
oder Ordnungswidrigkeiten soweit nicht in der Strafprozessordnung, im Gesetz
uber Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom
19. Februar 1987 (BGBI. | S. 602), das zuletzt durch Artikel 21 des Gesetzes
vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 349) geandert worden ist, im
Bundesdatenschutzgesetz oder in den hierzu erlassenen Vorschriften etwas
anderes bestimmt ist.”

§ 60 Absatz 2 Satz 2 Nummer 6 wird durch die folgende Nummer 6 ersetzt:

,0. andere Personen, die dazu beitragen kdnnen, den Sachverhalt aufzuklaren,
wie insbesondere Zeuginnen und Zeugen oder Hinweisgeberinnen oder
Hinweisgeber.”

Nach § 62 wird der folgende § 62a eingeflgt:
,§ 62a

Einwilligung

,(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten zur Erflllung ihrer Aufgaben
nach diesem Gesetz zum Zwecke

1. der erleichterten Rechtsverfolgung im Falle des Verlustes von Fahr-
radern oder anderen Sachen,

2. der Teilnahme an Beratungs- oder Schulungsangeboten der Polizei,
3. der Durchfluhrung von Fallkonferenzen oder
4. der Durchfuhrung vergleichbarer MaRnahmen der Polizei

auch verarbeiten, wenn die betroffene Person in Kenntnis des Zwecks der
Verarbeitung in die Datenverarbeitung eingewilligt hat. Die Polizei muss die
Einwilligung der betroffenen Person nachweisen kénnen.



51.

52.

53.

(2) Die Einwilligung kann unter Berucksichtigung der Umstande des Einzel-
falles schriftlich, entsprechend § 1 Absatz 1 des Bremischen Verwaltungsver-
fahrensgesetzes in Verbindung mit § 3a des Verwaltungsverfahrensgesetzes
auf elektronischem Wege oder mindlich erfolgen. Erfolgt die Einwilligung der
betroffenen Person durch eine schriftliche Erklarung, die noch andere Sach-
verhalte betrifft, muss das Ersuchen um Einwilligung in verstandlicher und leicht
zuganglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache so erfolgen, dass es
von den anderen Sachverhalten klar zu unterscheiden ist. Der betroffenen
Person ist bei schriftlicher oder elektronischer Erteilung der Einwilligung eine
Kopie der Einwilligungserklarung auszuhandigen oder zu Ubermitteln.

(3) Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmalligkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berthrt.
Die betroffene Person ist vor Abgabe der Einwilligung hiervon in Kenntnis zu
setzen.

(4) Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie auf der freien Entscheidung der
betroffenen Person beruht. Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig
erteilt wurde, mussen die Umstande der Erteilung bericksichtigt werden. Die
Person muss bei Erteilung der Einwilligung eine echte Wahlfreiheit haben und
darf nicht aufgefordert oder angewiesen werden, einer rechtlichen Verpflichtung
nachzukommen. Die Person ist auf die Freiwilligkeit hinzuweisen. Liegt die
Einwilligung offensichtlich nicht im Interesse der betroffenen Person, so soll
diese auch darauf hingewiesen werden. Ist dies nach den Umstanden des
Einzelfalles erforderlich oder verlangt die betroffene Person dies, ist sie auch
uber die Folgen der Verweigerung der Einwilligung zu belehren.

(5) Soweit besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet
werden, muss sich die Einwilligung ausdrtcklich auf diese Daten beziehen.”

§ 64 Absatz 3 Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:

»2. Name und Kontaktdaten der oder des Datenschutzbeauftragten oder einer
sonstigen Person oder Stelle, die weitere Informationen erteilen kann,*

§ 72 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 Nummer 4 wird durch die folgende Nummer 4 ersetzt:

+4. gegebenenfalls die Kategorien von empfangenden Stellen der perso-
nenbezogenen Daten,”

b) Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 wird durch die folgende Nummer 4 ersetzt:

+4. die Rechtsguter der betroffenen Person oder Dritter gefahrdet wirden®
§ 73 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gedndert:

aa) Nach Nummer 1 wird die folgende Nummer 2 eingefugt:



,2. die Protokolldaten nach § 81 Absatz 1 ohne die personenbe-
zogenen Daten der Beschaftigten,”

bb) Die bisherigen Nummern 2 bis 8 werden zu den Nummern 3 bis 9.
b) Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

»,(3) Die Polizei kann unter den Voraussetzungen des § 72 Absatz 2 von
der Auskunft nach Absatz 1 Satz 1 absehen oder die Auskunftserteilung
nach Absatz 1 Satz 3 teilweise oder vollstandig einschranken; dies gilt nicht
hinsichtlich der Versagung der Auskunft auf der Grundlage von § 72 Absatz
2 Satz 1 Nummer 4 erste Alternative.”

54. In § 78 Absatz 6 Satz 2 wird die Angabe ,Abgabenordnung“ durch die Angabe
,der Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar
2025 (BGBI. 2025 | Nr. 24), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom
22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 369) geandert worden ist,” ersetzt.

55. § 80 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:

,1. den Namen und die Kontaktdaten der Polizei sowie den Namen und die
Kontaktdaten der oder des Datenschutzbeauftragten,”

b) Absatz 2 Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:

,1. den Namen und die Kontaktdaten des Auftragsverarbeiters, jedes
Verantwortlichen, in dessen Auftrag der Auftragsverarbeiter tatig ist,
sowie gegebenenfalls der oder des Datenschutzbeauftragten,”

56. In § 81 Absatz 4 wird die Angabe ,§ 38 Absatz 6“ durch die Angabe ,§ 84
Absatz 1 Nummer 12 ersetzt.

57. § 84 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geandert:
aa) Nummer 10 wird durch die folgende Nummer 10 ersetzt:

,10. Beratung in Bezug auf die in § 86 genannten Verarbeitungsvor-
gange zu leisten,”

bb) Nummer 11 wird durch die folgende Nummer 11 ersetzt:

,11. Beitrage zur Tatigkeit des Europaischen Datenschutzaus-
schusses zu leisten und®

cc) Nach Nummer 11 wird die folgende Nummer 12 eingeflgt:

,12. im Abstand von hochstens zwei Jahren die Einhaltung der
gesetzlichen Vorschriften Uber die Verarbeitung von personenbe-



58.

59.

60.

61.

zogenen Daten, die mit besonderen Mitteln oder Methoden erho-
ben oder im Rahmen einer Mallhahme nach § 49 verwendet
wurden, zu kontrollieren.”

dd) Nach Satz 1 werden die folgenden Satze 2 und 3 eingeflgt:

,Fur die Aufgabe nach Satz 1 Nummer 12 sind der oder dem Landes-
beauftragten flr Datenschutz und Informationsfreiheit die Protokolle
der durchgefuhrten MaRnahmen sowie die Dokumentation von Daten-
I6schungen und Vernichtungen von Unterlagen in auswertbarerer
Weise zur Verfugung zu stellen. Die oder der Landesbeauftragte fur
Datenschutz und Informationsfreiheit kann sich zur Unterstitzung bei
der Aufgabe nach Satz 1 weiterer offentlicher Stellen bedienen.”

b) Absatz 2 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,o0fern aufzubewahrende Unterlagen der oder dem Landesbeauftragten fur
Datenschutz und Informationsfreiheit vorzulegen sind, ist § 147 Absatz 5
der Abgabenordnung entsprechend anwendbar.”

§ 86 Absatz 2 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Der oder dem Landesbeauftragten fur Datenschutz und Informationsfreiheit ist
im Fall des Absatzes 1 die nach § 82 durchgefuihrte Datenschutz-Folgenab-
schatzung vorzulegen.”

§ 92 Absatz 1 Satz 1 und 2 werden durch die folgenden Satze ersetzt:

,Die Behorden der Polizei benennen eine Datenschutzbeauftragte oder einen
Datenschutzbeauftragten. Fir mehrere Behdrden der Polizei kann unter
Berucksichtigung ihrer Organisationsstruktur und ihrer Grof3e eine gemeinsame
Datenschutzbeauftragte oder ein gemeinsamer Datenschutzbeauftragter
benannt werden.”

§ 100 Absatz 3 wird wie folgt geandert:
a) Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

.Bei der Anwendung unmittelbaren Zwangs ist der Gebrauch von Hilfsmit-
teln der korperlichen Gewalt und von Waffen im Sinne des § 101 Absatz 3
und 4 dem Polizeivollzugsdienst vorbehalten.”

b) Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

»Zustandig fur die Erteilung der Ermachtigung ist die Senatorin oder der
Senator fur Inneres und Sport im Einvernehmen mit der fachlich zustandi-
gen Senatorin oder dem fachlich zustandigen Senator.”

§ 104 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

»(2) Schusswaffen dirfen nur dann ohne Androhung gebraucht werden,
wenn das zur Abwehr einer gegenwartigen Gefahr fur Leib oder Leben erforder-
lich ist.”
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§ 106 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 Satz 2 wird gestrichen.

b) Nach Absatz 3 Satz 3 wird der folgende Satz eingeflgt:
.3 14 Absatz 3 Satz 1 gilt entsprechend.”

§ 107 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 2 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Gebraucht die Polizeivollzugsbeamtin oder der Polizeivollzugsbeamte die
Schusswaffe als das einzige Mittel und die erforderliche Verteidigung, um
einen rechtswidrigen Angriff mit gegenwartiger Lebensgefahr oder gegen-
wartiger Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der kérperlichen Unver-
sehrtheit von sich oder einem anderen abzuwehren, so ist ihr oder sein
Handeln auch dann zulassig, wenn es unvermeidbar zum Tode der angrei-
fenden Person fuhrt; insoweit wird das Grundrecht auf Leben gemaf Artikel
2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes eingeschrankt.”

b) Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

»(3) Gegen Personen, die dem auflieren Eindruck nach noch nicht 14
Jahre alt sind, durfen Schusswaffen nicht gebraucht werden. Dies gilt nicht,
wenn der Schusswaffengebrauch das einzige Mittel zur Abwehr einer
gegenwartigen Lebensgefahr ist.”

c) Absatz 4 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Unbeteiligte sind nicht Mittaterinnen und Mittater und Teilnehmerinnen und
Teilnehmer der Tat, die den Schusswaffengebrauch erfordert.”

In § 108 Absatz 1 Nummer 3 und 4 wird jeweils die Angabe ,sein.“ durch die
Angabe ,sein,“ ersetzt.

§ 112 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Die zustandige Senatorin oder der zustandige Senator kann als Fach-
aufsichtsbehorde fur den Bezirk oder fur Teile des Bezirkes einer Ortspolizei-
behdrde eine Polizeiverordnung erlassen, wenn sich die Ortspolizeibehdrde
weigert, die nach Ansicht der Fachaufsichtsbehdrde erforderliche Polizeiver-
ordnung selbst zu erlassen.”

§ 119 wird durch den folgenden § 119 ersetzt:
,§ 119

Schadensausgleich bei Gesundheitsschaden

(1) Wer unter den Voraussetzungen des § 117 Absatz 1 oder mit Zustim-
mung der Polizei bei der Erfullung von Aufgaben der Polizei freiwillig mitgewirkt
oder Sachen zur Verfligung gestellt hat und dadurch eine gesundheitliche



Schadigung erlitten hat, erhalt wegen der gesundheitlichen und wirtschaftlichen
Folgen auf Antrag Versorgung in entsprechender Anwendung der Vorschriften
des Vierzehnten Buches Sozialgesetzbuch vom 12. Dezember 2019 (BGBI. |
S. 2652), das zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Juni 2025 (BGBI.
2025 | Nr. 144) geandert worden ist.

(2) Einer Schadigung im Sinne des Absatzes 1 stehen Schadigungen gleich,
die durch einen Unfall unter den Voraussetzungen des § 4 Absatz 2 Nummer 1
des Vierzehnten Buches Sozialgesetzbuch herbeigeflihrt worden sind.

(3) Die Hinterbliebenen einer oder eines Geschadigten erhalten auf Antrag
Versorgung in entsprechender Anwendung des Vierzehnten Buches Sozial-
gesetzbuch.

(4) Die Anspriche nach diesem Gesetz entfallen, soweit aufgrund der
Schadigung Anspruche nach dem Vierzehnten Buch Sozialgesetzbuch oder
nach einem anderen Gesetz, welches das Vierzehnte Buch Sozialgesetzbuch
fur anwendbar erklart, bestehen.

(5) Treffen Anspriche nach diesem Gesetz mit Anspriichen aus einer
Schadigung im Sinne des § 4 des Vierzehnten Buches oder nach anderen
Gesetzen, die das Vierzehnte Buch Sozialgesetzbuch fur anwendbar erklaren,
zusammen, so ist unter BerUcksichtigung der durch die gesamten Schadigungs-
folgen bedingten Minderung der Erwerbstatigkeit eine einheitliche Rente festzu-
setzen.

(6) In den Fallen des Absatzes 5 sind die Kosten, die durch das Hinzutreten
der weiteren Schadigung verursacht werden, von dem Leistungstrager zu Uber-
nehmen, der fur die Versorgung wegen der weiteren Schadigung zustandig ist.

(7) § 120 des Vierzehnten Buches Sozialgesetzbuch gilt mit der Malgabe,
dass der gegen Dritte bestehende gesetzliche Schadensersatzanspruch auf die
Freie Hansestadt Bremen ubergeht.

(8) Das Erste Buch Sozialgesetzbuch vom 11. Dezember 1975 (BGBI. |
S. 3015), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 16. Januar 2026 (BGBI.
2026 | Nr. 14) geandert worden ist, und das Zehnte Buch Sozialgesetzbuch in
der Fassung vom 18. Januar 2001 (BGBI. | S. 130), das zuletzt durch Artikel 14
des Gesetzes vom 16. Januar 2026 (BGBI. 2026 | Nr. 14) geandert worden ist,
sind anzuwenden. Die Vorschriften uber das Vorverfahren im Sozialgerichts-
gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1975 (BGBI. |
S. 2535), das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025
(BGBI. 2025 | Nr. 349) geandert worden ist, sind anzuwenden. Satz 2 gilt nicht,
soweit der Ausgleich in der Gewahrung von Leistungen besteht, die den Leis-
tungen der Kriegsopferflrsorge nach § 21 des Vierzehnten Buches Sozialge-
setzbuch entsprechen.

(9) Fur den Ausgleich wegen gesundheitlichen Schadens sind die Behdrden
zustandig, denen auch die Durchfuhrung des Vierzehnten Buches Sozialgesetz-
buch obliegt.”
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§ 120 wird durch den folgenden § 120 ersetzt:
,§ 120

Verjahrung des Ausgleichsanspruches

Der Anspruch auf den Ausgleich verjahrt in drei Jahren von dem Zeitpunkt
an, in welchem die oder der Geschadigte oder im Falle des § 119 Absatz 3 die
Hinterbliebenen, von dem Schaden und dem zum Ausgleich Verpflichteten
Kenntnis erlangen, ohne Rucksicht auf diese Kenntnis in drei3ig Jahren von
dem Eintritt des schadigenden Ereignisses an.”

§ 121 wird durch den folgenden § 121 ersetzt:
,§ 121

Ausgleichspflichtige; Erstattungsanspriche

(1) Ausgleichspflichtig ist die Kdrperschaft, in deren Dienst die- oder derje-
nige steht, die oder der die Mal3nahme getroffen hat (Anstellungskorperschaft).

(2) Hat sie oder er fur die Behorde einer anderen Koérperschaft gehandelt, so
ist diese Korperschaft ausgleichspflichtig.

(3) Ist in den Fallen des Absatzes 2 ein Ausgleich nur wegen der Art und
Weise der Durchfuhrung der MaRnahme zu gewahren, so kann die ausgleichs-
pflichtige Korperschaft Erstattung ihrer Aufwendungen verlangen, es sei denn,
dass sie selbst die Verantwortung fur die Art und Weise der Durchfuhrung
tragt.”

Die Uberschrift zu § 122 wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:
§ 122

Ruckgriff gegen Verantwortliche*

§ 123 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,FUr Anspruche auf Schadensausgleich wegen Vermoégensschadens und
wegen Freiheitsentziehung ist der ordentliche Rechtsweg gegeben; fur
Anspriche wegen Gesundheitsschaden gilt § 51 Absatz 1 und 2 des Sozialge-
richtsgesetzes entsprechend.”

§ 125 Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

»(3) Die Leiterinnen und Leiter der in Absatz 2 genannten Polizeibehérden
konnen im Rahmen der Zustandigkeit ihrer Behdrde den Dienststellen des
Polizeivollzugsdienstes polizeibehdrdliche Aufgaben Gbertragen. Sie bedurfen
daflur der Zustimmung der die Fachaufsicht fUhrenden Senatorin oder des die
Fachaufsicht fiihrenden Senators, wenn durch eine solche Ubertragung die
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Aufgabe dem Weisungsrecht der verwaltungsbehordlichen Dienststelle
entzogen wird.“

§ 128 wird durch den folgenden § 128 ersetzt:
,§ 128

Gliederung der allgemeinen Polizeibehorden

»(1) Landespolizeibehdrden gemal § 126 Absatz 1 Nummer 1 sind die
zustandigen Senatorinnen und Senatoren, denen durch Rechtsverordnung des
Senats bestimmte Zustandigkeiten fur Aufgaben der Gefahrenabwehr Ubertra-
gen worden sind.

(2) Ortspolizeibehérden gemald § 126 Absatz 1 Nummer 2 sind

1. in der Stadtgemeinde Bremen das Ordnungsamt sowie weitere
kommunale Amter, denen durch Rechtsvorschriften bestimmte
Zustandigkeiten fur Aufgaben der Gefahrenabwehr Ubertragen
worden sind;

2. in der Stadtgemeinde Bremerhaven vorbehaltlich anderer gesetz-
licher Regelung die Oberburgermeisterin oder der Oberblrgermeister
als Vertretung des Magistrats.

Der Senat kann auf Antrag der Oberblrgermeisterin oder des Oberburger-
meisters nach Satz 1 Nummer 2 an ihre oder seine Stelle eine Beauftragte oder
einen Beauftragten mit der Verwaltung einzelner Aufgaben der Ortspolizeibe-
horde betrauen; die Beauftragte oder der Beauftragte hat das gleiche Recht von
Amts wegen, wenn und solange der geordnete Gang der Verwaltung oder
sonstige Staatsnotwendigkeiten eine solche MalRnahme erfordern und die
sonstigen Aufsichtsbefugnisse des Senats nicht ausreichen.”

Nach § 129 Satz 2 wird der folgende Satz eingefugt:
»8 33 ist auf den kommunalen Ordnungsdienst entsprechend anwendbar.*
§ 130 wird durch den folgenden § 130 ersetzt:

,§ 130

Aufsicht tiber die Polizeibehorden

(1) Die Fachaufsicht tber die Ortspolizeibehérden und die Sonderpolizeibe-
horden fuhrt jede Senatorin und jeder Senator innerhalb ihres oder seines
fachlichen Zustandigkeitsbereiches. Die Fachaufsicht erstreckt sich auf die
recht- und zweckmafige Wahrnehmung der Aufgaben der Polizeibehdrden. Die
zustandige Senatorin oder der zustandige Senator kann sich als Fachaufsichts-
behorde jederzeit Uber Angelegenheiten der Polizeibehdrden unterrichten.
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(2) Unabhangig von der Fachaufsicht nach Absatz 1 fuhrt jede Senatorin und
jeder Senator Uber die Polizeibehdrden ihres oder seines Geschaftsbereiches
die Dienstaufsicht. Die Dienstaufsicht Uber die Oberblurgermeisterin oder den
Oberburgermeister der Stadt Bremerhaven als Ortspolizeibehérde flhrt die
Senatorin oder der Senator fur Inneres und Sport.”

Nach § 130 wird die Uberschrift ,3. Abschnitt: Polizeivollzugsdienst* gestrichen.
§ 131 wird durch den folgenden § 131 ersetzt:
,9 131

Weisungsrecht, Selbsteintritt, Unterrichtungspflicht

(1) Die zustandigen Senatorinnen und Senatoren kdnnen als Fachaufsichts-
behorden den ihrer Aufsicht unterstellten Polizeibehdrden Weisungen erteilen.
Die Polizeibehérden haben diesen Weisungen Folge zu leisten.

(2) Leistet eine Polizeibehorde einer ihr erteilten Weisung keine Folge, so
kann anstelle der an sich zustandigen Polizeibehérde die zustandige Senatorin
oder der zustandige Senator als Fachaufsichtsbehorde die erforderlichen Mal3-
nahmen treffen. Die Polizeibehdrde ist hiervon unverztglich zu unterrichten.

(3) Die Polizeibehorden sind verpflichtet, der zustandigen Senatorin oder den
zustandigen Senator als Fachaufsichtsbehdrde von allen Wahrnehmungen zu
unterrichten, die fur deren oder dessen Entschliefungen von Bedeutung sein
koénnen.*

Nach § 131 wird die folgende Uberschrift eingeflgt:
»3. Abschnitt: Polizeivollzugsdienst®
§ 132 wird durch den folgenden § 132 ersetzt:

,§ 132
Polizeivollzugsdienst des Landes

(1) Landesbehorden des Polizeivollzugsdienstes sind:
1. die Polizei Bremen
2. das Landeskriminalamt,

3. die Senatorin oder der Senator fur Inneres und Sport, soweit sie oder
er Aufgaben nach § 135 wahrnimmt.

Die Wasserschutzpolizei und die Bereitschaftspolizei sind Teil der Polizei
Bremen.

(2) Ortlicher Zustandigkeitsbereich der Polizei Bremen und der Senatorin
oder des Senators fur Inneres und Sport, soweit sie oder er Aufgaben nach
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§ 135 wahrnimmt, ist das Gebiet der Freien Hansestadt Bremen, soweit § 136
Absatz 1 bis 3 nichts anderes bestimmt. Ortlicher Zustandigkeitsbereich des
Landeskriminalamts ist das Gebiet der Freien Hansestadt Bremen.*

§ 133 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

b)

»(1) Die Polizei Bremen nimmt alle Aufgaben des Polizeivollzugsdienstes
wahr, soweit sie nicht der Senatorin oder dem Senator fur Inneres und
Sport, dem Landeskriminalamt oder der Stadtgemeinde Bremerhaven
Ubertragen sind.”

Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

»,(3) Die Polizei Bremen nimmt als Bereitschaftspolizei folgende Aufgaben

Mitwirkung bei der Abwehr von drohenden Gefahren fur den
Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des
Bundes oder eines Landes nach Mal3gabe der Artikel 91 und
115f des Grundgesetzes,

Mitwirkung bei Hilfeleistungen nach Artikel 35 Absatz 2 Satz 2
und Absatz 3 des Grundgesetzes,

Unterstutzung des Polizeivollzugsdienstes der Stadtgemeinde
Bremerhaven,

die ihr von der Senatorin oder vom Senator fur Inneres und Sport
zugewiesenen Aufgaben der Aus- und Fortbildung des Polizei-
vollzugsdienstes.”

80. § 134 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Das Landeskriminalamt ist die zentrale Dienststelle des Landes nach
§ 1 Absatz 2 des Bundeskriminalamtgesetzes; es hat die dort genannten
Aufgaben.”

b) Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

»(3) Dem Landeskriminalamt kdnnen durch Rechtsverordnung der
Senatorin oder des Senators fur Inneres und Sport weitere Aufgaben in
kriminalpolizeilichen Angelegenheiten Ubertragen werden.”



81. § 135 wird durch den folgenden § 135 ersetzt:
,§ 135

Vollzugspolizeiliche Aufgaben der Senatorin oder des Senators fiir
Inneres und Sport

(1) Die Senatorin oder der Senator fur Inneres und Sport nimmt die Aufgaben
des Polizeivollzugsdienstes wahr, soweit es um die Verhlitung und Verfolgung
folgender Straftaten geht:

1. Straftaten
a) nach den §§ 108b bis 108f, 298 bis 300 des Strafgesetzbuches,
b) nach dem DreiRRigsten Abschnitt des Strafgesetzbuches,

c) die im Mindest- oder Hochstmal} mit einer hOheren Strafe
bedroht sind, wenn es sich bei der Taterin oder dem Tater um
eine Amtstragerin oder einen Amtstrager oder eine oder einen fur
den o6ffentlichen Dienst besonders Verpflichtete oder Verpflich-
teten handelt und sich der Tatvorwurf gegen eine Amtstragerin
oder einen Amtstrager oder eine oder einen fur den 6ffentlichen
Dienst besonders Verpflichtete oder Verpflichteten richtet oder

d) beidenen es die Strafbarkeit begrundet, dass es sich bei der
Taterin oder dem Tater um eine Amtstragerin oder einen Amt-
strager oder eine oder einen fur den o6ffentlichen Dienst beson-
ders Verpflichtete oder Verpflichteten handelt und sich der Tat-
vorwurf gegen eine Amtstragerin oder einen Amtstrager oder
einer oder einen fur den offentlichen Dienst besonders Verpflich-
teten richtet.

2. Straftaten, die mit Straftaten nach Nummer 1 im unmittelbaren sach-
lichen Zusammenhang stehen,

3. andere Straftaten, bei denen sich ein Tatvorwurf gegen Bedienstete
der Polizei Bremen oder des Landeskriminalamts richtet.

(2) Die Senatorin oder der Senator fur Inneres und Sport kann ihre oder
seine Zustandigkeit nach Absatz 1 im Einzelfall auf eine andere Behdrde des
Polizeivollzugsdienstes ubertragen.”
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§ 136 wird durch den folgenden § 136 ersetzt:
.S 136

Polizeivollzugsdienst der Stadtgemeinde Bremerhaven

(1) In der Stadtgemeinde Bremerhaven und dem stadtbremischen Ubersee-
hafengebiet Bremerhaven wird der Polizeivollzugsdienst von der Ortspolizei-
behdrde Bremerhaven wahrgenommen, soweit gesetzlich nichts anderes
bestimmt ist.

(2) Ausgenommen von Absatz 1 sind die schiffoaren Wasserstralien (Flisse
und Kanale) und Wasserflachen in den Hafen einschlie3lich der mit ihnen in
unmittelbarer Verbindung stehenden Wasserbauten, Schleusen und Uferzonen,
soweit sie dem Verkehr von Schiffen mit dem Land, insbesondere zum Loschen
und Laden sowie dem Ein- und Aussteigen von Passagieren, dienen. Die krimi-
nalpolizeilichen Aufgaben in diesen Gebieten werden vom Polizeivollzugsdienst
der Stadtgemeinde Bremerhaven wahrgenommen.

(3) Auf Ersuchen der Ortspolizeibehorde Bremerhaven kann das Landes-
kriminalamt im Einzelfall die kriminalpolizeilichen MaRnahmen tUbernehmen.

(4) Der Senat kann durch Rechtsverordnung festlegen, dass in bestimmten
ortlichen Bereichen oder fur bestimme Aufgaben im Zustandigkeitsbereich des
Polizeivollzugsdienstes der Stadtgemeinde Bremerhaven der Polizeivollzugs-
dienst des Landes und dass in bestimmten ortlichen Bereichen oder fur
bestimmte Aufgaben im Zustandigkeitsbereich des Polizeivollzugsdienstes des
Landes der Polizeivollzugsdienst der Stadtgemeinde Bremerhaven zustandig
ist.”

§ 137 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

,(1) Die Senatorin oder der Senator fur Inneres und Sport kann dem Polizei-
vollzugsdienst der Stadtgemeinde Bremerhaven Polizeivollzugsbeamtinnen und
Polizeivollzugsbeamte des Landes oder dem Polizeivollzugsdienst des Landes
Polizeivollzugsbeamtinnen oder Polizeivollzugsbeamte der Stadtgemeinde
Bremerhaven zur Unterstutzung zuteilen. Sie oder er kann sich ferner die Krafte
des Polizeivollzugsdienstes des Landes und der Stadtgemeinde Bremerhaven
zum gemeinsamen Einsatz unmittelbar unterstellen und ihre Leitung einer
bestimmten Beamtin oder einem bestimmten Beamten Ubertragen, wenn und
solange die offentliche Sicherheit es erfordert.”

§ 138 wird durch den folgenden § 138 ersetzt:
.9 138

Hilfspolizeibeamtinnen und Hilfspolizeibeamte

(1) Beamtinnen und Beamte der Fachrichtung Polizei, die zur fachpraki-
schen Ausbildung im Studiengang Polizei an die Hochschule fir Offentliche
Verwaltung abgeordnet werden, sind fur die Zwecke der Ausbildung sowie bei
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der Begleitung von Einsatzen der Anwarterinnen und Anwarter mit der Wahr-
nehmung von Aufgaben des Polizeivollzugsdienstes betraut. Sie haben im
Rahmen ihres Auftrages alle Befugnisse des Polizeivollzugsdienstes, ohne
dass es einer gesonderten Beauftragung nach Absatz 2 oder einer Ermachti-
gung nach § 100 Absatz 3 bedarf. Anwarterinnen und Anwarter, die unter
Aufsicht an Einsatzen teilnehmen oder andere Aufgaben des Polizeivollzugs-
dienstes wahrnehmen, haben im Rahmen der ihnen Ubertragenen Aufgaben
ebenfalls alle Befugnisse des Polizeivollzugsdienstes.

(2) Personen, die nicht Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte sind, konnen
von der Senatorin oder vom Senator fur Inneres und Sport oder der Ortspolizei-
behorde Bremerhaven mit der hilfsweisen Wahrnehmung von Aufgaben des
Polizeivollzugsdienstes betraut werden (Hilfspolizeibeamtinnen und Hilfspolizei-
beamte). Ihnen konnen dann die Befugnisse von Polizeivollzugsbeamtinnen
und Polizeivollzugsbeamten im Rahmen ihres Auftrages ganz oder teilweise
Ubertragen werden. Eine Bestellung zur Hilfspolizeibeamtin oder zum Hilfspoli-
zeibeamten darf nur dann erfolgen, wenn die betreffende Person fur ihren
jeweiligen Tatigkeitsbereich hinreichend ausgebildet und qualifiziert ist. Der
Gebrauch von Waffen ist ihnen nur nach MalRgabe des § 100 Absatz 3 Satz 2
erlaubt. Befugnisse von Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaften haben
sie nur dann, wenn sie hierzu bestellt sind. Die Gesamtzahl der Hilfspolizei-
beamtinnen und Hilfspolizeibeamten darf grundsatzlich hinsichtlich der durch
die Senatorin oder den Senator fur Inneres und Sport zu ernennenden Perso-
nen 25 Prozent der Gesamtzahl der Beamtinnen und Beamten des Polizeivoll-
zugsdienstes der Polizei Bremen und der Senatorin oder des Senators flr
Inneres und Sport sowie hinsichtlich der von der Ortspolizeibeh6rde Bremer-
haven zu ernennenden Personen 25 Prozent der Anzahl der Beamtinnen und
Beamten des Polizeivollzugsdienstes der Ortspolizeibehdrde Bremerhaven
nicht Gberschreiten. Sollen ausnahmsweise aufgrund besonderer Umstande,
die dies erforderlich machen, mehr Personen ernannt werden, bedarf es hierzu
eines Beschlusses des Senats.

(3) Personen, denen durch Gesetz die Rechte von Polizeivollzugsbeamtin-
nen oder Polizeivollzugsbeamten zuerkannt sind, haben zur Erfullung ihrer
besonderen Dienstaufgaben auch die Befugnisse von Polizeivollzugsbeamtin-
nen oder Polizeivollzugsbeamten nach diesem Gesetz.

(4) Die Senatorin oder der Senator fur Inneres und Sport kann auf Antrag
anordnen, dass Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft, die mit der Wahr-
nehmung bestimmter vollzugspolizeilicher Aufgaben betraut sind, ohne nach
diesem Gesetz einer Polizeibehérde oder einer Behdrde des Polizeivollzugs-
dienstes anzugehoren, die Befugnisse von Polizeivollzugsbeamtinnen oder
Polizeivollzugsbeamten im Sinne dieses Gesetzes haben. Anordnungen nach
Satz 1 sind im Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen bekannt zu machen.”

§ 139 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Die Fachaufsicht Uber den Polizeivollzugsdienst sowie die Dienst-
aufsicht Uber den Polizeivollzugsdienst des Landes fuhrt die Senatorin oder
der Senator fur Inneres und Sport. Die Senatorin oder der Senator fur



86.

87.

b)

Inneres und Sport kann zur Ausubung der Fach- und Dienstaufsicht Wei-
sungen allgemein oder fur den Einzelfall erteilen; § 131 gilt entsprechend.”

Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

»(2) Die Fachaufsicht erstreckt sich auf die recht- und zweckmallige
Wahrnehmung der Aufgaben des Polizeivollzugsdienstes. Im Rahmen der
Fachaufsicht kann die Senatorin oder der Senator flr Inneres und Sport
Regelungen uber Starke, Aufbau, Gliederung und Einsatz des Polizeivoll-
zugsdienstes sowie Uber Bekleidung, Bewaffnung und Ausristung von
Polizeivollzugsbeamtinnen oder Polizeivollzugsbeamten treffen. Die
Senatorin oder der Senator fur Inneres und Sport kann durch Rechtsver-
ordnung Aufgaben der Fachaufsicht Uber den Polizeivollzugsdienst auf die
Polizei Bremen Ubertragen.*

Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefugt:

,(4) Die Senatorin oder der Senator fur Inneres und Sport kann sich als
Fachaufsichtsbehorde jederzeit Uber Angelegenheiten des Polizeivollzugs-
dienstes unterrichten. Zu diesem Zwecke durfen ihr oder ihm Daten Uber-
mittelt werden.”

§ 140 Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

,(3) Ist es zweckmaliig, eine Aufgabe der Gefahrenabwehr in benachbarten

Bezirken ganz oder zum Teil einheitlich wahrzunehmen, so bestimmt die den
beteiligten Polizeibehdrden als Fachaufsichtsbehdrde vorgesetzte Senatorin
oder der den beteiligten Polizeibehdrden als Fachaufsichtsbehorde vorgesetzte
Senator die zustandige Polizeibehorde. Fehlt eine gemeinsame Fachaufsichts-
behdrde, so treffen die fachlich zustandigen Senatorinnen oder Senatoren die
Entscheidung gemeinsam.”

§ 143 wird wie folgt geandert:

a)

b)

Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

.In den Fallen des Satzes 1 Nummer 3 bis 5 ist die zustandige Behorde der
Polizei unverzuglich zu unterrichten.”

Absatz 2 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Werden Polizeivollzugsbeamtinnen oder Polizeivollzugsbeamte eines
anderen Landes nach Absatz 1 tatig, so haben sie die gleichen Befugnisse
wie die des Landes Bremen.®

Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

»(3) Die Absatze 1 und 2 gelten fur Polizeivollzugsbeamtinnen und Poli-
zeivollzugsbeamte des Bundes entsprechend. Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
bis 3 und 5, Satz 2 und Absatz 2 gelten fur Vollzugsbeamtinnen und Voll-
zugsbeamte der Zollverwaltung, denen der Gebrauch von Schusswaffen bei
Anwendung des unmittelbaren Zwangs nach dem Gesetz uber den unmit-
telbaren Zwang bei Auslibung o6ffentlicher Gewalt durch Vollzugsbeamte



des Bundes vom 10. Marz 1961 (BGBI. S. 165), das zuletzt durch Artikel 1
des Gesetzes vom 25. November 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 281) geandert
worden ist, gestattet ist, entsprechend. Das Gleiche gilt fur Bedienstete
auslandischer Behdrden und Dienststellen der Polizei, wenn volkerrecht-
liche Vertrage dies vorsehen oder die Senatorin oder der Senator fur
Inneres und Sport Amtshandlungen dieser Behdrden oder Dienststellen der
Polizei allgemein oder im Einzelfall zustimmt. Die Zustimmung ist schriftlich
zu dokumentieren."

88. § 145 wird wie folgt geandert:

a)

b)

d)

Absatz 2 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 3 wird die Angabe ,Einwilligungserklarung in die“ durch die
Angabe ,Zustimmungserklarung zur® ersetzt.

bb) In Satz 4 wird die Angabe ,Einwilligung” durch die Angabe ,Zustim-
mung“ ersetzt.

Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt geandert:
aa) Nummer 5 wird durch die folgende Nummer 5 ersetzt:

,9. eine Auskunft aus dem Bundeszentralregister zu verarbeiten, die
durch die Senatorin oder den Senator fur Inneres und Sport als
oberste Landesbehorde eingeholt wird, und um eine Datenuber-
mittlung aus dem staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister zu
ersuchen,”

bb) Nummer 6 wird durch die folgende Nummer 6 ersetzt:

,0. Anfragen an das Bundeskriminalamt, das Zollkriminalamt, die in
der Rechtsverordnung nach § 58 Absatz 1 des Bundespolizeige-
setzes vom 22. Februar 2008 (BGBI. | S. 250), die zuletzt durch
Artikel 10 des Gesetzes vom 25. Oktober 2024 (BGBI. 2024 |
Nr. 332) geandert worden ist, bestimmte Bundespolizeibehorde
und die Nachrichtendienste des Bundes zu stellen,”

In Absatz 5 Satz 6 wird die Angabe ,eingewilligt“ durch die Angabe ,zuge-
stimmt® ersetzt.

Absatz 6 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Das Landesamt flr Verfassungsschutz darf zu diesem Zweck die in Satz 2
genannten personenbezogenen Daten der betroffenen Person und ihre
Aktenfundstelle in den gemeinsamen Dateien nach § 6 des Bundesver-
fassungsschutzgesetzes vom 20. Dezember 1990 (BGBI. | S. 2954, 2970),
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 9. Januar 2026 (BGBI. 2026 |
Nr. 7) geandert worden ist, verarbeiten.”



89. Nach § 145 werden die folgenden §§ 145a, 145b eingefugt:
,§ 145a

Zuverlassigkeitstuiberprufungen bei Ortspolizeibehorden

FUr Bewerberinnen und Bewerber sowie Angestellte oder Beamtinnen und
Beamte bei den Ortspolizeibehdrden gilt § 145 entsprechend. Die Uberprifung
wird auf Ersuchen der Ortspolizeibehérde durch die ortlich zustandige Behdrde
des Polizeivollzugsdienstes durchgefuhrt.

§ 145D

Sicherungsuberprufungen fur Liegenschaften des Polizeivollzugsdienstes
und der Senatorin oder des Senators fiir Inneres und Sport

(1) Die Behorden nach § 132 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 und § 136
Absatz 1, die Hochschule fiir Offentliche Verwaltung sowie die Senatorin oder
der Senator fur Inneres und Sport durfen das Betreten einer Liegenschaft dieser
Behorden oder der Hochschule oder einer anderen Liegenschaft, die vortber-
gehend durch eine dieser Behorden oder die Hochschule genutzt wird, von
einer vorher durchgefuhrten Sicherungsuberprifung abhangig machen. Satz 1
gilt nicht fur das Aufsuchen einer Polizeidienststelle zum Zwecke der Anzeigen-
aufnahme und fir Vernehmungen, flr das Betreten von fur den Publikums-
verkehr vorgesehenen Bereichen sowie fur Personen, die einem gesetzlichen
Kontrollauftrag nachgehen. Fiir den Bereich der Hochschule fiir Offentliche
Verwaltung gilt Satz 1 nur, soweit der Fachbereich, dem der interne Studien-
gang Polizei zugewiesen ist, oder die fur die Fortbildung der Polizei zustandige
Hochschuleinheit betroffen ist. Die Sicherungsuberprufung dient der Fest-
stellung einer moglichen von der betroffenen Person ausgehenden Gefahr fur
die Sicherheit der Einrichtung. Zu diesem Zweck wird von der zustandigen
Behorde ermittelt, ob von der Uberpriften Person eine solche Gefahr ausgehen
kann (Gefahrdungsprognose). Die Gefahrdungsprognose obliegt der jeweiligen
Behorde nach § 132 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 und § 136 Absatz 1; fur
den Bereich der Hochschule fiir Offentliche Verwaltung und der Senatorin oder
des Senators fur Inneres und Sport wird sie auf Ersuchen durch das Landes-
kriminalamt wahrgenommen. Sie ist aufgrund einer Wurdigung der gesamten
vorliegenden Informationen und Erkenntnisse durchzufihren.

(2) Voraussetzung fur die Sicherungsuberprufung ist die Zustimmungs-
erklarung der betroffenen Personen zur Datenverarbeitung zum Zwecke der
Zuverlassigkeitsuberprufung. Kann die Sicherungsuberprufung aufgrund der
fehlenden Zustimmung der betroffenen Person nicht erfolgen, kann der Person
der Zutritt zu den bezeichneten Liegenschaften versagt werden.

(3) Soweit dies flr die Sicherungsuberprutfung erforderlich ist, ist die zustan-
dige Behorde nach Absatz 1 Satz 5 zum Zwecke der Sicherungsuberprufung
berechtigt,



90.

1. die ldentitat der zu Uberprufenden Person festzustellen und zu
diesem Zweck von ihr vorgelegte Ausweisdokumente zu verarbeiten
oder diese anzufordern,

2. innerhalb der Behdrde personenbezogene Daten der zu Uberprifen-
den Person zu verarbeiten,

3. das Landesamt fiir Verfassungsschutz um Ubermittlung von person-
enbezogenen Daten zu ersuchen,

4. eine Auskunft aus dem Bundeszentralregister zu verarbeiten, die
durch die Senatorin oder den Senator fur Inneres und Sport als
oberste Landesbehoérde eingeholt wird, und um eine Datenuber-
mittlung aus dem staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister zu
ersuchen,

5. die betroffene Person selbst personlich oder schriftlich zu befragen
sowie

6. im erforderlichen Malde Einsicht in offentlich zugangliche Internet-
seiten und o6ffentlich zugangliche Seiten sozialer Netzwerke zu
nehmen

und die Daten weiterzuverarbeiten. Die in infolge der nach Satz 1 verarbeiteten
Daten durfen nur zum Zwecke der Sicherungsuberprufung nach Absatz 1
verarbeitet werden. Die Vorschriften der Freien Hansestadt Bremen und des
Bundes zur Durchfihrung von Sicherheitstuberprufungen bleiben unberahrt. Die
in Satz 1 genannten Behorden der Freien Hansestadt Bremen durfen die abge-
fragten Daten zum Zwecke der Uberpriifung der Daten nach Absatz 1 Satz 1
ubermitteln.

(4) Die Regelungen des § 145 Absatz 5 und 6 gelten entsprechend.”
Nach § 146 wird der folgende Vierte Teil eingeflugt:
,Vierter Teil: Straf- und Bul3geld
§ 146a

Strafvorschrift

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft,
wer einer vollziehbaren Anordnung nach § 12 zuwiderhandelt und dadurch den
Zweck der Anordnung gefahrdet.

(2) Eine Straftat nach Absatz 1 wird nur auf Antrag der anordnenden Polizei-
dienststelle oder der von der Verfugung geschitzten Person verfolgt.



§ 146D

Ordnungswidrigkeit

Ordnungswidrig handelt, wer einer vollziehbaren Anordnung nach § 12a
zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbul3e von bis zu
5 000 Euro geahndet werden.*

91. Die Uberschrift des Vierten Teiles wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

,Funfter Teil: Ubergangs- und Schlussbestimmungen*

92. § 149 wird durch den folgenden § 149 ersetzt:

,§ 149

Anwendung unmittelbaren Zwanges durch andere Behdrden

Die §§ 100 bis 108 in Verbindung mit den §§ 3 und 4 gelten sinngemalf fur

1.

die als Justizwachtmeisterin oder Justizwachtmeister tatigen Perso-
nen der Gerichte und Staatsanwaltschaft und

die im Forst-, Jagd- und Fischereischutz verwendeten Beamtinnen
und Beamten, Angestellten und sonstigen Personen, die entweder
einen Diensteid geleistet haben oder aufgrund gesetzlicher Vorschrif-
ten als Forst- oder Jagdschutzberechtigte sowie als Fischereibeam-
tinnen oder Fischereibeamte oder Fischereiaufseherinnen oder
Fischereiaufseher eidlich oder amtlich bestatigt oder verpflichtet sind,

wahrend der Auslbung ihres Dienstes.”

93. § 151 wird durch den folgenden § 151 ersetzt:

,§ 151

Einschrankung von Grundrechten

Durch dieses Gesetz werden folgende Grundrechte eingeschrankt:

1.

das Grundrecht auf korperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2
Satz 1 des Grundgesetzes) nach Maligabe des § 101,

die Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes)
nach Maligabe des § 13 Absatz 1,

auf Unverletzlichkeit des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses
(Artikel 10 des Grundgesetzes) nach MalRgabe des § 42 Absatz 1,

die Freizlgigkeit (Artikel 11 des Grundgesetzes) nach MalRgabe des
§ 11 Absatz 2 und § 12a Absatz 1 und



5. die Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes)
nach Maligabe des § 12 Absatz 1, des § 19 und des § 41 Absatz 2

eingeschrankt.”
94. § 152 wird durch den folgenden § 152 ersetzt:
.8 152

AuBerkrafttreten

(1) § 52 Absatz 4 Satz 2 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2029 aul3er Kraft.

(2) § 35 Absatz 1 Nummer 6 bis 10, Absatz 2 Satz 6 bis 8, Absatz 4 Satz 1
Nummer 1, 2 und 4 sowie §§ 41a, 42 bis 45 treten mit Ablauf des 30. Juni 2030
aulder Kraft.”

Artikel 2
Anderung des Gesetzes iiber eine unabhingige Polizeibeauftragte oder einen
unabhangigen Polizeibeauftragten fiir die Freie Hansestadt Bremen

Das Gesetz uUber eine unabhangige Polizeibeauftragte oder einen unabhangigen
Polizeibeauftragten fur die Freie Hansestadt Bremen vom 24. November 2020
(Brem.GBI. S. 1486, 1570), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom
20. September 2022 (Brem.GBI. S. 512, 519) geandert worden ist, wird wie folgt
geandert:

In § 20 Satz 2 wird die Angabe ,2025“ durch die Angabe ,2027° ersetzt.

) Artikel 3
Anderung des Bremischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes

Das Bremische Verwaltungsvollstreckungsgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 1. April 1960 (Brem.GBI. S. 37, 48), das zuletzt durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 24. November 2020 (Brem.GBI. S. 1486, 1570) geandert worden ist,
wird wie folgt geandert:

In § 15 werden nach Absatz 4 folgende Absatze 5 und 6 eingeflgt:

,(5) Eine dritte Person, der die Verwahrung Ubertragen worden ist, kann
ermachtigt werden, Zahlungen der voraussichtlichen Kosten flr die Behdrde in
Empfang zu nehmen.

(6) Vor Erhebung einer Anfechtungs- oder Verpflichtungsklage bedarf es keiner
Nachprufung in einem Vorverfahren bei Verwaltungsakten durch die verfugt
wurde, dass Kraftfahrzeuge aus dem Straldenverkehr entfernt oder umgesetzt
worden sind oder werden sollten.”



) Artikel 4
Anderung des Bremischen Hilfeleistungsgesetzes

Das Bremische Hilfeleistungsgesetz vom 1. April 2025 (Brem.GBI. S. 261) wird
wie folgt geandert:

§ 85 Absatz 9 wird durch den folgenden Absatz 9 ersetzt:

»(9) Der Einsatz von besatzungslosen Luftfahrtsystemen ist bei der Wahr-
nehmung von Aufgaben zur Gefahrenabwehr gemaf § 1 Absatz 1 Satz 1
und zur Aufklarung zuléssig. Satz 1 gilt auch fiir Ubungseinséatze und auch
dann, wenn die Aufklarung nur anlasslich des luftgestutzten Transportes oder
Einsatzes von technischem Gerat oder anderen Mitteln zur Gefahrenabwehr
erfolgt. Die Feuerwehr, die Katastrophenschutzbehorden und die von diesen
aufgestellten Katastrophenschutzeinheiten sowie die geman § 47 fur die
Mitwirkung im Katastrophenschutz anerkannten privaten Trager durfen die
damit erhobenen Daten fur einsatztaktische Planungen und Entscheidungen
sowie fur die Planung und Durchfuhrung von Aus- und Fortbildungsmal3nah-
men einschlieRlich Ubungen verarbeiten. Die Manahmen diirfen auch
durchgefuhrt werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen werden. Die Daten,
die fur die vorgenannten Zwecke nicht mehr bendtigt werden, sind zu
|6schen.”

Artikel 5
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkiindung in Kraft.
Bremen, XX. Monat 2026

Der Senat



Begriindung
A. Aligemeines

Der vorliegende Gesetzentwurf andert das Bremische Polizeigesetz und andere Ge-
setze.

Die geschlechtergerechte Sprache wird nun — wo moglich — im ganzen Gesetz umge-
setzt und das Gesetz dahingehend bereinigt.

Das Gesetz schafft zudem weitere Rechtsgrundlagen wie die Meldeauflage (§ 12a)
und die Gefahrderansprache bzw. Gefahrdetenansprache (§ 12b), um diesen bislang
auf der Basis der Generalklausel praktizierten Eingriffen eine spezielle gesetzliche
Grundlage zu geben. Daruber hinaus wird mit § 12c eine Rechtsgrundlage flr die pra-
ventivpolizeiliche elektronische Aufenthaltsiberwachung geschaffen, welche insbe-
sondere in Fallen hauslicher Gewalt eingesetzt werden kann, um schwere Gewalttaten
und Femizide zu verhindern. Mit dem neuen § 41a werden die Voraussetzungen der
Datenerhebung durch den Einsatz von besatzungslosen Luftfahrtsystemen (,Droh-
nen) geregelt. Der Einsatz von mit Bildtechnik ausgestatteten Luftfahrtsystemen ist
bislang im praventiven Bereich nicht ausdrucklich geregelt. Ziel der Neuregelung ist
es, den Polizeivollzugsdienst durch die neuen technischen Moglichkeiten, die Luftfahrt-
systeme bieten, zu befahigen, seinen Auftrag besser, effektiver und ressourcenscho-
nender zu erfullen unter gleichzeitiger grof3tmaoglicher Wahrung der insbesondere
grundrechtlichen Vorgaben. Vor dem Hintergrund der derzeitigen Bedrohungslage
durch Drohnenuberflige Uber militarischen und anderen Zielen wird zudem klarstel-
lend eine Rechtsgrundlage fir den Einsatz technischer Mittel gegen besatzungslose
Luftfahrtsysteme (§ 41b) geschaffen, die den Polizeivollzugsdienst ermachtigt, Mal3-
nahmen zur Erkennung und Abwehr einer von entsprechenden Luftfahrtsystemen aus-
gehenden Gefahr zu treffen.

Auch die jungere verfassungsrechtliche Rechtsprechung macht Anpassungen im Ge-
setz erforderlich: Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 9. Dezember
2022 (1 BvR 1345/21) Uber die Verfassungsmaligkeit einzelner Rechtsgrundlagen
des Gesetzes uber die o6ffentliche Sicherheit und Ordnung in Mecklenburg-Vorpom-
mern (Sicherheits- und Ordnungsgesetz — SOG M-V) entschieden. Einige der 2020 in
Kraft getretenen Rechtsgrundlagen im SOG M-V waren in ihrer konkreten Gestalt nicht
verfassungsgemal. Hiervon betroffen und damit auch mit Aussagegehalt fur die Bre-
mische Rechtslage waren die Rechtsgrundlagen zum Einsatz besonderer Mittel der
Datenerhebung (§ 33 SOG M-V), Wohnraumuberwachung (§ 33b SOG M-V), Tele-
kommunikationsuberwachung (§ 33d SOG M-V) und die Ausschreibung zur polizeili-
chen Beobachtung und gezielten Kontrolle (§ 35 SOG M-V). Von Kritik ebenfalls be-
troffen war § 26a SOG M-V (Schutz des Kernbereichs privater Lebensfuhrung), soweit
er Details des Absehens vom Abbruch einer Datenerhebung regelte. Einige der vom
Gericht festgestellten Problemansatze sind auch im Bremischen Polizeigesetz vorhan-
den gewesen. In Umsetzung der Schlussfolgerungen aus der verfassungsgerichtli-
chen Entscheidung waren einige Anpassungen vorzunehmen, um einen verfassungs-
konformen Zustand herzustellen.

Auch die jungste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Bundeskriminal-
amtgesetz (,BKAG I, Urteil vom 1. Oktober 2024 - 1 BvR 1160/19) machte eine An-
passung — hier der Vorschriften zu Kontakt- und Begleitpersonen —erforderlich.



Mit der Richtlinie (EU) 2023/977 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
10. Mai 2023 uber den Informationsaustausch zwischen den Strafverfolgungsbehor-
den der Mitgliedstaaten und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2006/960/JI des
Rates wurde eine Richtlinie geschaffen, die den Informationsaustausch zwischen EU-
Mitgliedstaaten und Schengen-assoziierten Staaten, der dem Zweck dient, Straftaten
zu verhuten, aufzudecken und zu untersuchen, verbessern und standardisieren soll.
Die Richtlinie wurde insbesondere mit dem Ziel geschaffen, den Raum der Freiheit,
der Sicherheit und des Rechts, der durch das Ausbleiben von Kontrollen an den Bin-
nengrenzen gekennzeichnet ist, weiterzuentwickeln; fir diesen ist es nach Erwagungs-
grund 2 RL (EU) 2023/977 von wesentlicher Bedeutung, dass die zustandigen Straf-
verfolgungsbehdrden in einem Mitgliedstaat im Rahmen des geltenden Unionsrechts
und des nationalen Rechts die Mdglichkeit haben, gleichwertigen Zugang zu den In-
formationen zu erhalten, die ihren Kolleginnen und Kollegen in einem anderen Mit-
gliedstaat zur Verfligung stehen. Die Richtlinie war nach Artikel 22 Absatz 1 Satz 1 RL
(EU) 2023/977 bis zum 12. Dezember 2024 umzusetzen.

Da jedoch jeder Mitgliedsstaat nach Artikel 14 Absatz 1 Satz 1 RL (EU) 2023/977 zu-
nachst eine zentrale Kontaktstelle einrichten bzw. benennen muss und dies in
Deutschland bis vor Kurzem nicht geschehen ist, konnten die Landesgesetzgeber bis-
lang nicht tatig werden.

Im Januar 2025 hat die Europaische Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren
gegen die Bundesrepublik Deutschland eingeleitet, da die Richtlinie bislang nicht um-
gesetzt wurde bzw. keine Notifizierung der Umsetzung erfolgte.

Der Bundesgesetzgeber bestimmt nun mit der Anderung des BKAG (BT-Drs. 21/2996
vom 01.12.2025, BGBI. 2026 | Nr. 39) das Bundeskriminalamt als kunftige zentrale
Kontaktstelle in Deutschland (§ 3 Absatz 2 Nummer 4 BKAG-E), sodass nun die lan-
desrechtlichen Vorschriften angepasst werden konnen.

Das Bremische Polizeigesetz wird im Hinblick auf die Umsetzung der RL (EU)
2023/977 angepasst, um die Richtlinie vollumfanglich umzusetzen. Hierzu werden die
bereits bestehenden Regelungen (insbes. § 55 Absatz 7 BremPolG fur Datentubermitt-
lungen innerhalb der Europaischen Union und an die am Schengen-Besitzstand teil-
habenden assoziierten Staaten), die grenzuberschreitende Datenubermittlung grund-
satzlich bereits zulassen, um die spezifischen Anforderungen der RL (EU) 2023/977
fur Ubermittlungen im Anwendungsbereich dieser Richtlinie erganzt.

Mit der Schaffung eines neuen § 55a werden die durch die Landesgesetzgeber um-
setzungsbedurftigen Teile der RL (EU) 2023/977 im Bremischen Polizeigesetz umge-
setzt.

Darlber hinaus wird eine Rechtsgrundlage fur die Einwilligung (§ 62a) im Anwen-
dungsbereich der europaischen Jl-Richtlinie (RL (EU) 2016/680) geschaffen. Derzeit
gibt es im Bremischen Polizeigesetz keine Rechtsgrundlage flr die Datenverarbeitung
auf der Basis einer Einwilligung im Anwendungsbereich der JI-RL. Der Anwendungs-
bereich der JI-RL umfasst dabei u.a. die Gefahrenabwehr mit Bezug zu einer — euro-
parechtlich zu bestimmenden — ,Straftat® im weiteren Sinne, dh. auch Ordnungswid-
rigkeiten.

Ohne eine solche Rechtsgrundlage konnen entsprechende Datenverarbeitungen der-
zeit nicht auf eine Einwilligung gestutzt werden. Dies fuhrt dazu, dass insbesondere
die Serviceangebote der Polizei (bspw. Fahrraddatenbank zur freiwilligen Registrie-
rung von Eigentum an Fahrradern, Firmen- und Gaststattenverzeichnis zur freiwilligen
Registrierung von Daten von Ansprechpartner:innen) nicht mehr betrieben werden dur-
fen, soweit ihre Zweckrichtung jedenfalls auch ,straftatenbezogen“ im Sinne des Eu-
roparechts ist und es keine andere Rechtsgrundlage fur die Datenverarbeitung gibt.



Vor diesem Hintergrund hat der Bremische Landesbeauftragte fur Datenschutz und
Informationsfreiheit (LfDI) bereits Datenverarbeitungen der Polizei Bremen, die als
,Burger:innen-Service" gedacht waren, beanstandet, indem er darauf hingewiesen hat,
dass es noch keine Einwilligungsvorschrift im Polizeigesetz gibt, und beflirwortet —
bspw. auch hinsichtlich der Diskussion um ,KODEX" — die Einfuhrung einer entspre-
chenden Rechtsgrundlage im Polizeigesetz. Auch eine Dienstleistung wie Uberset-
zungsprogramme mittels Video- und Audiodolmetschung ware derzeit — sofern man
im Einzelfall die Er6ffnung des Anwendungsbereichs der JI-RL bejaht — aufgrund der
fehlenden Einwilligungsmoglichkeit nicht moglich. Ebenso bedarf das Projekt KODEX
(Kompetenzzentrum fur Deradikalisierung und Extremismuspravention im Lande Bre-
men) dieser Rechtsgrundlage, um eine Datenverarbeitung wie bei Beratungen von Be-
troffenen unter Einbeziehung des Landeskriminalamtes auf der Grundlage einer Ein-
willigung vornehmen zu konnen.

Die Verweistechnik des Polizeigesetzes auf andere Gesetze wird auf eine starre Ver-
weistechnik umgestellt.



B. Zu den einzelnen Vorschriften

Zu Artikel 1 — Anderungen im Bremischen Polizeigesetz
Artikel 1 enthalt Anderungen des Bremischen Polizeigesetzes.
Zu Nummer 1 — Anpassung der Inhaltsiibersicht

Aufgrund der Einfligung von neuen Paragrafen sowie der Anpassung von bestehen-
den Paragrafen, deren Streichung und Verschiebung ist die Inhaltstibersicht anzupas-
sen.

Zu Nummer 2 - § 2 (Begriffsbestimmungen)

In Nummer 1 wird zur besseren Ubersichtlichkeit der Norm die Gliederung durch Buch-
staben eingeflhrt und erfolgt im Rahmen der Definition der Polizei eine klarstellende
Anderung hinsichtlich des Polizeivollzugsdienstes, mit der eine Zugehdrigkeit der Be-
amtinnen und Beamten zu den Behdrden und Dienststellen des Polizeivollzugsdiens-
tes umschrieben wird. Demnach sind Beamtinnen und Beamte der Vollzugspolizei sol-
che der Fachrichtung Polizei, die in einer Behdrde des Polizeivollzugsdienstes tatig
sind.

Hierbei ist grundsatzlich zwischen dem statusrechtlichen Amt und dem funktionalen
Polizeivollzugsbegriff zu differenzieren: Die hier im Polizeigesetz vorgenommene Klar-
stellung betrifft ausschliel3lich Fragen der einer Person zukommenden Befugnisse
nach diesem Gesetz. Hiervon ist das statusrechtliche Amt zu trennen; soweit in beam-
tenrechtlichen Fragestellungen begrifflich auf den Polizeidienst oder den Polizeivoll-
zugsdienst abgestellt wird (vgl. § 1 Bremische Polizeilaufbahnverordnung — Brem-
PolLV), ist hier weiterhin die Zugehorigkeit zur Fachrichtung Polizei gemeint, deren
Angehorige im Rahmen des § 12 BremPolLV verwendet werden konnen. Vgl. hierzu
auch die Anderung in § 138 Absatz 1 (gesetzliche Ermachtigung/Betrauung mit der
Wahrnehmung von Aufgaben des Polizeivollzugsdienstes fur Ausbilderinnen und Aus-
bilder an der Hochschule fur 6ffentliche Verwaltung sowie fur Polizeikommissaranwar-
terinnen und -anwarter).

Im Rahmen der Nummer 2 erfolgt eine rein redaktionelle Anderung.

In Nummer 3 Buchstabe c) wird die Legaldefinition der erheblichen Gefahr klarstellend
um weitere bedeutsame Rechtsgulter von Uberragendem verfassungsrechtlichen Ge-
wicht erweitert. Aufgrund des Umstandes, dass die Norm bisher nicht abschlieRend ist
(,wie“), waren diese zwar bereits erfasst, werden wegen ihrer Bedeutung nun aller-
dings explizit mit aufgenommen. Es handelt sich hierbei insbesondere um sexuelle
Selbstbestimmung (als héchstrangiger Verfassungswert, BVerfG, Beschluss vom 01.
Dezember 2020 - 2 BvR 916/11, Rn. 277) und um Sachen mit erheblichem Wert, deren
Erhaltung im 6ffentlichen Interesse geboten ist (wie wesentliche Infrastruktureinrich-
tungen oder sonstige Anlagen mit unmittelbarer Bedeutung fur das Gemeinwesen im
Rahmen der Terrorismusabwehr, BVerfG, Urteil vom 24. April 2013 - 1 BVvR 1215/07,
Rn. 203; ebenso: BVerfG, Beschluss vom 09.12.2022 — 1 BVvR 1345/21, Rn. 179). Auch
ist nunmehr nicht nur der Bestand des Staates, sondern auch die Sicherheit eines
Landes oder des Bundes erfasst.

Im Rahmen von Nummer 5 Buchstabe b) wird ein mittlerweile aufgrund externer Recht-
sanderungen fehlgehender Verweis korrigiert: Der Verweis in der Norm zielt mit ,Ver-
gehen® nach § 174 bis § 176 StGB auf das Uberkommene Sexualstrafrecht. § 176



StGB hat nunmehr Verbrechenscharakter und unterfallt hierdurch unmittelbar § 2
Nummer 5 Buchstabe a). Zudem wird die Norm um § 177 Absatz 6 StGB, die Verge-
waltigung erweitert, welche als Regelbeispiel ausgestaltet ist und damit als Vergehen
nicht Buchstabe a) unterfallt. Angesichts der Erweiterung der Rechtsguter von héchs-
tem Rang um die sexuelle Selbstbestimmung erscheint die Aufnahme dieses schwe-
ren Sexualdelikts hier geboten.

Nummer 5 Buchstabe ¢ wird neu gegliedert; es wird zudem die geanderte Verweis-
technik umgesetzt.

In Nummer 7 wird die geanderte Verweistechnik umgesetzt.

Nummer 26 wird neu eingefugt, um im Gesetz selbst eine geschlechtergerechte, neut-
rale Sprache (,besatzungsloses Luftfahrtsystem®) umsetzen zu kénnen, zugleich aber
eine Ubereinstimmung mit den insbesondere europarechtlichen Vorgaben herstellen
zu kdnnen. Nach Artikel 3 Nummer 30 der Verordnung (EU) 2018/1139 des Europai-
schen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2018 zur Festlegung gemeinsamer Vor-
schriften fur die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Agentur der Europaischen Union
fur Flugsicherheit sowie zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 2111/2005, (EG)
Nr. 1008/2008, (EU) Nr. 996/2010, (EU) Nr. 376/2014 und der Richtlinien 2014/30/EU
und 2014/53/EU des Europaischen Parlaments und des Rates, und zur Aufhebung der
Verordnungen (EG) Nr. 552/2004 und (EG) Nr. 216/2008 des Europaischen Parla-
ments und des Rates und der Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 des Rates ist ein ,un-
bemanntes Luftfahrzeug® ein Luftfahrzeug, das ohne einen an Bord befindlichen Pilo-
ten autonom oder ferngesteuert betrieben wird oder dafur konstruiert ist.

Zu Nummer 3 — Zu § 6 (Verantwortlichkeit fiir Gefahren, die von Tieren oder dem
Zustand von Sachen ausgehen)

Die Norm wird in Absatz 1 um die Verantwortlichkeit fur Gefahren, die von Tieren aus-
gehen, erganzt. Die Anderung erfolgt zur Klarstellung. Auch nach dem Biirgerlichen
Gesetzbuch sind Tiere keine Sachen, aber ihnen gesetzlich in vielerlei Hinsicht gleich-
gestellt (§ 90a BGB). Daher erfolgt auch im Polizeigesetz diese Klarstellung, um den
besonderen Wert des Tierschutzes (Staatszielbestimmung in Artikel 20a GG) hervor-
zuheben. Die Verantwortlichkeiten bleiben unverandert.

Zu Nummer 4 - § 9 (Legitimations- und Kennzeichnungspflicht)

In der Norm wird die geanderte Verweistechnik und geschlechtergerechte Sprache
umgesetzt. In Absatz 1 wird eine klarstellende Regelung getroffen, da Hilfspolizeibe-
amtinnen und -beamte nicht zwangslaufig verbeamtet sein missen. In Absatz 2 wird
lediglich redaktionell eine Klarstellung vorgenommen.

Zu Nummer 5 - § 11 (Platzverweisung; Betretens- und Aufenthaltsverbot)
Die Anderung dient der Umsetzung der geénderten Verweistechnik.

Zu Nummer 6 — §§ 12a, 12b, 12c
Mit den §§ 12a, 12b und 12c werden drei neue Eingriffsgrundlagen geschaffen.



§ 12a (Meldeauflage)

Mit der Norm § 12a (Meldeauflage) wird eine Rechtsgrundlage geschaffen, um mehr
Rechtssicherheit im Umgang mit dieser bisher auf die Generalklausel gestutzten Mal}-
nahme zu erlangen und um konkrete verfahrensrechtliche Sicherungsmechanismen
einzufuhren. Die Mehrzahl der Lander — derzeit elf — hat die Meldeauflage mittlerweile
als Standardmalinahme in den Katalog der Gesetze aufgenommen und ihr so eine
gesetzliche Grundlage jenseits der Generalklausel gegeben (§ 29¢ ASOG BIn, § 16a
NPOG, Artikel 16 BayPAG, § 15a Bbg PolG, § 11a HambSOG, § 201 LVwG SH, § 20
SachsPVDG, § 12a POG RP, § 52b MV SOG, § 35a SOG LSA, § 30a HSO). Auch der
Entwurf eines Gesetzes zur Neustrukturierung des Bundespolizeigesetzes enthalt in §
29 BPolG-E eine Rechtsgrundlage fur die Anordnung von Meldeauflagen (BT Drs.
20/10406, S. 27, 103).

Mit einer Meldeauflage greift die Polizei namlich nicht nur in die allgemeine Handlungs-
freiheit aus Artikel 2 Absatz 1 GG und ggf. andere Grundrechte wie die Artikel 8, 12
oder 4 GG ein, sondern mit ihr ist regelmafig eine Beschrankung des Grundrechts auf
Freizugigkeit aus Artikel 11 Absatz 1 GG verbunden (BVerwG, Urteil vom 25. 7.
2007 - 6 C 39/06, NVwZ 2007, 1439, 1441; zu den denkbaren Ausnahmen ebenda).

Die neue Regelung lehnt sich an die Regelung des § 16a NPOG an, um hier insofern
einen Gleichlauf mit dem angrenzenden Land zu erzielen und so die landesgrenzen-
Ubergreifende Zusammenarbeit zu erleichtern.

Nach Absatz 1 kann die Polizei anordnen, dass sich eine Person auf einer Dienststelle
des Polizeivollzugsdienstes vorzustellen hat, wenn dies erforderlich ist zur Verhitung
von Straftaten, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Person innerhalb
eines ubersehbaren Zeitraums auf eine zumindest ihrer Art nach konkretisierte Weise
eine Straftat von erheblicher Bedeutung oder eine terroristische Straftat begehen wird.
Die Meldeauflage gebietet damit — anders als die Platzverweisung bzw. das Betretens-
und Aufenthaltsverbot in § 11 — nicht das Fernbleiben von einem bestimmten Ort, son-
dern das Vorstellen an einem bestimmten Ort, das behordlicherseits leichter zu kon-
trollieren ist. Der Tatbestand konkretisiert die Schranken aus Artikel 11 Absatz 2 GG,
wobei hinsichtlich des ,Kriminalvorbehaltes” der Bezug zur Begehung einer bestimm-
ten Straftat (Straftat von erheblicher Bedeutung oder terroristische Straftat) gegeben
sein muss.

Die Anordnung bezieht sich dabei auf bestimmte Tage, bestimmte Zeiten und be-
stimmte Dienststellen. Dabei kann die Anordnung je nach Auspragung der Gefahr und
unter Beachtung des Grundsatzes der Verhaltnismaligkeit eine einzige Meldung oder
mehrere Meldungen an einem Tag umfassen (bspw. um einen ansonsten drohenden
Unterbindungsgewahrsam zu vermeiden) oder auch eine Meldung in einem bestimm-
ten wiederkehrenden Turnus wie eine wochentliche oder zweiwochentliche Meldung.
Dies wird auch durch Absatz 2 noch einmal klargestellt, indem die Malinahme insbe-
sondere auf den zeitlich und Ortlich erforderlichen Umfang beschrankt wird.

Die Zustandigkeit fir Aufgaben der Gefahrenabwehr liegt nach § 125 Absatz 1 Satz 1
grundsatzlich bei den Polizeibehorden, sodass die Norm die gesamte Polizei ermach-
tigt und einen Gleichlauf herstellt mit § 11 Absatz 2. Die Meldeauflage kann eine Alter-
native zu einer Mallinahme nach § 11 Absatz 2 sein. Da die Vorstellung der Person
aber ggf. auch zu relevanten Tages- oder Veranstaltungszeiten au3erhalb der Dienst-
zeiten der Polizeibehorden erforderlich sein kann (bspw. abendliche/ nachtliche Ver-
anstaltungen), bestimmt Absatz 1, dass die Vorstellung bei einer Dienststelle des Po-
lizeivollzugsdienstes zu erfolgen hat.



Die Eingriffstiefe der Mallnahme geht dabei von ihrer Intensitat her nicht Gber das Mal}
an Beeintrachtigungen hinaus, welches in der Generalermachtigung fur die Falle einer
drohenden Straftat des Adressaten einer Polizeiverfligung allgemein angelegt ist und
ist auch nicht mit einem Freiheitsentzug im Sinne des Artikel 104 GG zu vergleichen
(BVerwG, Urteil vom 25. 7. 2007 - 6 C 39/06, NVwZ 2007, 1439, 1441). Daher wird die
Befugnis im Hinblick auf die nur einen Uberschaubaren Zeitraum andauernden Anord-
nungen von bis zu einem Monat ohne Richtervorbehalt der Polizei tUbertragen. Die
erstmalige Anordnung einer Meldeauflage steht soweit ersichtlich bislang in keinem
Land unter Richtervorbehalt. Kurzfristige Meldeauflagen bis zu einer Dauer von insge-
samt einem Monat kdnnen daher allein durch die Polizei verfugt werden,

Absatz 3 Satz 1 bestimmt, dass die Anordnung der Meldeauflage auf hochstens einen
Monat befristet werden darf. Absatz 3 Satz 2 Iasst Verlangerungen um jeweils hochs-
tens einen Monat zu, wenn die Tatbestandsvoraussetzungen des Absatzes 1 nach
einer erneuten Prognosestellung weiterhin erfillt sind. Um flr die betroffenen Perso-
nen mehr Transparenz zu schaffen, ist die Anordnung oder Verlangerung nach Absatz
2 Satz 3 schriftlich abzufassen und zu begriinden, wobei entsprechend § 39 Absatz 1
BremVwV{G die wesentlichen tatsachlichen und rechtlichen Grinde darzulegen sind
ebenso wie die Gesichtspunkte, von denen die Behdrde bei der Ausibung ihres Er-
messens ausgegangen ist. Die Ausnahmegriunde des § 39 Absatz 2 BremVwV{G grei-
fen hier nicht. Sobald und soweit die Tatbestandsvoraussetzungen entfallen, ist die
MalRnahme nach Absatz 3 Satz 4 unverzuglich zu beenden. Hierbei trifft die Polizei
allerdings keine dauerhafte Prufungs- und Ermittlungspflicht; nur, wenn ihr konkrete
Umstande bekannt werden, die ein Entfallen der Tatbestandsmerkmale nahelegen,
hat sie die MaRnahme zu Uberprtfen. Mit steigender Dauer der MaRnahme steigt auch
die Beeintrachtigung durch sie, sodass gemall Absatz 3 Satz 5 fur langere und
dadurch starkere Eingriffe mit sich bringende Meldeauflagen ein Richtervorbehalt an-
geordnet ist. Dies ist der Fall ab einer Verlangerung uber insgesamt einen Monat hin-
aus, sodass dann eine Anordnung durch das Amtsgericht erforderlich ist, an der die
Polizeidienststelle ihren Sitz hat.

Absatz 3 Satz 6 legt fest, welche Angaben im Antrag an das Gericht enthalten sein
mussen. Absatz 3 Satz 7 bestimmt, dass die gerichtliche Entscheidung ihrerseits die
wesentlichen Aspekte enthalten muss. Nach Absatz 3 Satz 8 gilt Ur das gerichtliche
Verfahren § 14 Absatz 3 Satz 2 entsprechend.

Um die Wirksamkeit der Malinahme abzusichern, wird sie zudem in § 146b bul3geld-
bewehrt; ein Verstol} gegen eine vollziehbare Anordnung nach § 12a stellt eine Ord-
nungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbufe bis zu 5.000 € geahndet werden kann.

§ 12b (Gefahrderansprache; Gefahrdetenansprache)

§ 12b schafft eine Rechtsgrundlage zur Durchfuhrung von Gefahrderansprache und
Gefahrdetenansprache. Andere Lander haben die Gefahrderansprache in unter-
schiedlicher Gestalt geregelt: So haben Niedersachsen (§ 12a NPOG), Berlin (§ 18b
ASOG) und Baden-Wurttemberg (§ 29 PolG BW) Rechtsgrundlagen im jeweiligen Po-
lizeigesetz fur diese Mallnahme geschaffen; Nordrhein-Westfalen hingegen bislang
nur in seinem Versammlungsgesetz (§ 14 VersG NRW). Baden-Wurttemberg sieht
daruber hinaus auch eine Regelung einer Gefahrdetenansprache vor. Den Malinah-



men ist gemein, dass sie in der Regel Realakte darstellen, da ihnen das Regelungs-
element fehlt, wenn und soweit sie sich nur auf warnende Hinweise beschranken. Al-
lerdings soll durch echte Gefahrderansprachen durch die Behorden gezielt auf die Wil-
lensentschlielfungsfreiheit der Adressatin oder des Adressaten eingewirkt werden
(OVG Luneburg, Urteil vom 22.09.2005 - 11 LC 51/04, BeckRS 2005, 30227), sodass
ab einer gewissen Erheblichkeitsschwelle bzw. intendierter Eingriffsintensitat, die sich
verhaltenslenkend auswirkt, jedenfalls der Schutzbereich der in Artikel 2 Absatz 1 GG
normierten Handlungsfreiheit, wenn nicht bspw. auch der Schutzbereich anderer
Grundrechte wie Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 GG und Artikel 8 Absatz 1 GG o.a. tangiert
ist. Hinsichtlich der Gefahrdetenansprache kommt ein Eingriff in das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung aus Artikel 1 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 2 Absatz
1 GG der betroffenen Person, Uber die informiert wird, in Betracht.

Ein Eingriff ist dann zu verneinen, wenn nur allgemein die Rechtslage dargestellt wird
oder die betroffene Person auf mdgliche Gefahren und Folgen eines Verhaltens allge-
mein hingewiesen wird, ohne dass ihr gegenuber konkrete Mallhahmen angespro-
chen werden, da ihr so ein ausreichender Entscheidungsspielraum verbleibt. Dann ist
diese Tatigkeit auf der Grundlage der allgemeinen Aufgabenzuschreibung in § 1 Ab-
satz 1 weiterhin legitim. Ansonsten bedarf eine solche Mallhahme grundsatzlich einer
Ermachtigungsgrundlage, die derzeit mangels Spezialregelung in der Generalklausel
des § 10 Absatz 1 zu sehen ist. Das hat zur Folge, dass eine konkrete Gefahr vorliegen
muss und dass eine ,Besorgnis, dass kunftig eine konkrete Gefahrenlage entstehen
konnte® nicht fir die Annahme einer konkreten Gefahr gentigt. Damit wird die Norm
den praktischen Hauptanwendungsfallen vor allem der hauslichen Gewalt nicht ge-
recht. Um diese Schutzliicke zu schlief3en, wird die neue Norm geschaffen. Konkrete
Verfugungen wie die Aufforderung, eine bestimmte Veranstaltung nicht zu besuchen,
sind daruber hinaus weiterhin auf der Grundlage der Generalklausel mdglich und kén-
nen die Gefahrderansprache flankieren.

In Absatz 1 Satz 1 werden die tatbestandlichen Voraussetzungen der Norm geregelt.
Hierbei kommt es darauf an, ob Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass eine Per-
son in einem Uberschaubaren Zeitraum in einer zumindest ihrer Art nach konkretisier-
ten Weise die 6ffentliche Sicherheit gefahrden wird. Mit dieser Formulierung wird die
hinreichend konkretisierte Gefahr normiert. Die Schwelle der konkreten Gefahr als Ein-
griffsschwelle ware hier zu gering, um die intendierte Schutzwirkung durch eine nied-
rigschwellige, weil rein informative MaRnahme zu erreichen. Diese Verlagerung ins
Gefahrenvorfeld ist erforderlich, um insbesondere Falle der hauslichen Gewalt abzu-
decken, in denen ein Verstol3 gegen einen behordlichen Platzverweis (§ 11 Absatz 1)
bzw. eine Wohnungsverweisung (§ 12) in der Zeit vor dem Erlass einer Gewaltschutz-
anordnung bislang keine Straftat nach § 4 GewSchG darstellt (vgl. dazu aber auch §§
146a unten) und auch sonst unterhalb eines gewissen Grades (insbesondere § 238
StGB) keinen Straftatbestand erfullt, die Opfer aber trotzdem erheblich in ihrem Ver-
halten einschranken und angstigen soll. Gerade diese Falle sind von Relevanz, um
das Schutzniveau — auch zur Umsetzung der Istanbul-Konvention — weiter zu erhdhen
und drohende Femizide zu verhindern. Auch sind Gefahrderansprachen bspw. im Rah-
men des Konzeptes der sog. HEADS (Haft-Entlassenen-Auskunfts-Datei-Sexualstraf-
tater) ein wichtiges Mittel, um Personen daruber zu informieren, dass sie als Risiko-
proband in HEADS gefuhrt werden und welche MalRhahmen bei welchem Verhalten
ergriffen werden. Bei den Probanden der Kategorie B (latent rlckfallgefahrdet) liegt
nicht in jedem Fall eine konkrete Gefahr im Sinne der Generalklausel vor.



Absatz 1 Satz 2 enthalt eine Legaldefinition der Gefahrderansprache. Die Einwirkung
ist dabei an keine bestimmte Form gebunden, sodass die Gefahrderansprache auch
telefonisch oder elektronisch oder auf anderem Wege erfolgen kann.

Nach Absatz 2 Satz 1 darf die Person fur den Zweck einer Gefahrderansprache im
Bedarfsfall kurzzeitig angehalten werden. Ahnliche Anhalterechte gibt es auch bei an-
deren Standardmal3nahmen wie § 27 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 und § 31 Absatz 5
Satz 1. Im Rahmen der Ermessensaustbung ist zu erwagen, welche Form der Einwir-
kung, gemessen am konkreten Einzelfall und der von der MalRnahme betroffenen Per-
son, erforderlich erscheint. Dabei ist die ggf. stigmatisierende Wirkung einer Gefahr-
deransprache zu beachten, weshalb diese nicht wahrnehmbar erfolgen soll, wenn dies
nicht im Einzelfall geboten ist. Eine Einwirkung vor einem potentiellen Tatopfer kann
dieses aber auch in der Rechtswahrnehmung bestarken. Absatz 2 Satz 2 regelt daher,
dass eine Kenntnisnahme der Gefahrderansprache durch Unbeteiligte vermieden wer-
den soll, berlcksichtigt aber zugleich, dass es zu Zwecken der Gefahrenabwehr durch-
aus geboten sein kann, die Gefahrderansprache im Beisein von anderen Personen
durchzufuhren. Da auch Situationen denkbar sind, in denen eine Gefahrderansprache
unverzuglich vorgenommen werden muss, Unbeteiligte aber in der Umgebung befind-
lich sind (insbesondere denkbar bei Grof3veranstaltungen, Festen, Jahrmarkten und
dergleichen), wird die Regelung nur als Soll-Regelung ausgestaltet. Die Senatorin flur
Inneres und Sport wird hierzu konkretisierende Weisungen im Erlasswege vorgeben.

Absatz 3 enthalt die Voraussetzungen, unter denen die Polizei die Gefahrdetenanspra-
che durchfihren kann. Die Normierung ist notwendig, um auch staatliches Informa-
tionshandeln gegenuber Dritten, welches einen Grundrechtseingriff bei den Betroffe-
nen bewirkt, zu legitimieren und durch diese Information dem Schutzauftrag des Staa-
tes hinsichtlich hochrangiger Rechtsguter nachzukommen.

Die tatbestandlichen Voraussetzungen und der Kreis der gefahrdeten Rechtsguter
sind darum in Absatz 3 Satz 1 enger gefasst als in Absatz 1. Die Polizei kann — bzw.
muss bei einer Ermessensreduktion auf Null — die Personen Uber die bevorstehenden
Gefahren und die Person, von der die Gefahren ausgehen, informieren sowie erfor-
derlichenfalls Uber weitere personenbezogene Daten wie regelmalige Aufenthaltsorte
der gefahrdenden Person u.a. Auskunft erteilen.

Bei verfestigten beziehungsassoziierten Gewaltbiografien ist so auch bspw. eine Infor-
mation etwaiger neuer Partner:innen moglich.

Weitere Anwendungsfalle sind Informationen Dritter wie bspw. Opfer Uber Entlassun-
gen oder bevorstehende Handlungen von Probanden des HEADS-Programms sowie
Uber Entlassungen oder Entweichungen von psychisch erkrankten Personen aus Un-
terbringungseinrichtungen, deren Verhalten sich zuvor gegen bestimmte Personen ge-
richtet hat und/ oder prognostisch gegen bestimmte Personen richten wird. Satz 1
Halbsatz 2 ermdglicht es dabei auch, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Personal
in Kindergarten, Vorstande, Trainerinnen und Trainer im Jugendsportbereich und an-
dere Personen zu informieren, die als schutzbereite Personen Uber andere zu wachen
haben. Dies betrifft insbesondere auch die Fallkonstellationen, in denen latent rickfall-
gefahrdete kindorientierte Sexualstraftaterinnen oder -straftater eine neue Partnerin
oder einen neuen Partner haben und ein Kind im Haushalt lebt (so auch BW LT Drs.
16/8484, S. 133). Daruber hinaus bestehen regelmafig Informationsbedarfe von (po-
tentiellen) Opfern organisierter Kriminalitat, die rivalisierenden Gruppen angehdren.
Absatz 3 Satz 3 enthalt eine nicht abschlielende Aufzahlung, welche personenbezo-



genen Daten der gefahrdenden Person im Rahmen der Gefahrdetenansprache zulas-
sigerweise ubermittelt werden durfen und stellt damit den Charakter der Vorschrift als
Datenubermittlungsnorm heraus.

Absatz 4 regelt Aspekte des Minderjahrigenschutzes und setzt den Rechtsgedanken
aus § 26 Absatz 6 fort. Die Norm regelt, dass eine mundliche Gefahrderansprache an
einer minderjahrigen Person grundsatzlich in Anwesenheit einer gesetzlichen Vertre-
tung durchzufuhren ist, soweit die Anwesenheit der gesetzlichen Vertretung am Ort
der MalRnahme unverzuglich hergestellt werden kann und dies ohne Gefahrdung des
Zwecks der Malinahme moglich ist. Die gesetzliche Vertretung ist in den Fallen, in
denen in ihrer Abwesenheit eine mundliche Gefahrderansprache durchgefuhrt wird,
unverzuglich formlos Uber den Inhalt der Ansprache zu unterrichten. Mit der entspre-
chenden Anwendbarkeit von § 26 Abs. 6 S. 2 Alt. 1 soll sichergestellt werden, dass
auch in diesen Fallen von der Unterrichtung abgesehen werden kann. Ergeht eine
schriftliche Gefahrderansprache an eine minderjahrige Person, ist eine Abschrift hier-
von zugleich einer gesetzlichen Vertretung zuzuleiten. Dies soll sicherstellen, dass die
gesetzliche Vertretung Uber alle wesentlichen, die Entwicklung ihres Kindes betreffen-
den Umstande informiert ist und ggf. ihrerseits padagogisch auf die minderjahrige Per-
son einwirken kann, soweit dies erforderlich ist. Andere Informations- oder Unterrich-
tungspflichten der Polizei (wie bspw. in § 26 Absatz 6) bleiben hiervon unberihrt.

§ 12c (Elektronische Aufenthaltsiiberwachung)

Mit § 12c wird fur den praventiv-polizeilichen Bereich die Moglichkeit der elektroni-
schen Aufenthaltsiberwachung (sog. ,elektronische Fulifessel) geschaffen. Die
grundsatzliche Verfassungsgemalheit derartiger Regelungen ist (fur die parallele Re-
gelung als MalRnahme der FlUhrungsaufsicht) bestatigt (Bundesverfassungsgericht,
Beschluss vom 01. Dezember 2020, 2 BvR 916/11; 2 BvR 636/12). Auch die Verfas-
sungsgemalheit entsprechender polizeirechtlicher Regelungen ist hdchstrichterlich
bestatigt (BGH zu § 31a HSOG, Beschluss vom 22. Februar 2022, 3 ZB 3/21, Rn. 28).

In Absatz 1 Satz 1 werden die Voraussetzungen der Anordnung dargelegt. Dabei un-
terscheidet die Norm zwischen der Erforderlichkeit zur Abwehr einer Gefahr flur be-
stimmte Rechtsguter — hinsichtlich von Sachen von bedeutendem Wert, deren Erhal-
tung im oOffentlichen Interesse geboten ist, noch einmal weiter eingeschrankt darauf,
dass diese die Existenz der Menschen bertihren missen - (Nummer 1) und dem Vor-
liegen einer konkretisierten Gefahr fur Leib, Leben, Freiheit oder sexuelle Selbstbe-
stimmung (Nummer 2). Durch den Bezug auf die Rechtsguter einer bestimmten ge-
fahrdeten Person wird klargestellt, dass die konkretisierte Gefahr in dieser Norm per-
sonenbezogen ist und die Prognose des Polizeivollzugsdienstes auf ein (potentielles)
Opfer fokussiert, das mit dieser Mal3nahme geschutzt werden soll. Zielrichtung der
Norm sind hingegen nicht befurchtete Massenauseinandersetzungen von Personen-
gruppen (wie zum Beispiel zwischen rivalisierenden Fullballfans).

FUr die Prognose kdnnen alle dem Polizeivollzugsdienst vorliegenden Erkenntnisse
verwertet werden. Hierzu konnen Verhaltensweisen — insbesondere auch strafrecht-
lich relevante Vortaten — aber auch AuRerungen der gefadhrdenden Personen (insbe-
sondere auch Drohungen) einbezogen werden. Die genannten Rechtsguter entspre-
chen groftenteils denen des § 12 Absatz 1 Satz 1 (Wohnungswegweisung) und erfas-
sen damit insbesondere schwere Falle hauslicher Gewalt. Da die Legaldefinition der
erheblichen Gefahr (§ 2 Nr. 3 Buchstabe 3 ¢) um ein weiteres hochstrangiges Verfas-



sungsgut erweitert wird, wird dieser veranderte Schutzumfang auch beim Anwen-
dungsbereich der elektronischen Aufenthaltsiberwachung abgebildet. Aus Grinden
der Verhaltnismaligkeit wird der Schutzbereich beim Rechtsgut der sexuellen Selbst-
bestimmung jedoch auf die Begehung eines Delikts beschrankt, das im Mindestmal}
mit drei Monaten Freiheitsstrafe bedroht ist. Bei den — haufig rasch und gewaltsam bis
hin zum Femizid oder Tétungsdelikt mit anschlieRendem Suizid eskalierenden — Situ-
ationen reicht fur die Mallinahme das Vorliegen einer konkretisierten Gefahr aus. Die
Erfassung dieser Vorstufe ist deshalb erforderlich, da die Erfahrung aus Hamburg ge-
zeigt hat, dass sonst selbst bei massiv eskalierten Gewaltsachverhalten aus der jun-
geren Vergangenheit einschliellich mehrerer Verurteilungen und Gewaltschutzverfu-
gungen keine elektronische Aufenthaltsuberwachung durch den Polizeivollzugsdienst
mdglich ist (vgl. OLG Hamburg, Beschluss vom 31.07.2020 - 2 W 48/20).

Soweit die Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen, kann der Polizeivollzugsdienst an-
ordnen, dass die fur die Gefahr verantwortliche Person sich die fur eine elektronische
Uberwachung ihres Aufenthaltsortes erforderlichen technischen Mittel anlegen lasst,
die Mittel standig in betriebsbereitem Zustand am Kaérper bei sich fuhrt und die Funkti-
onsfahigkeit der Mittel nicht beeintrachtigt.

Absatz 1 Satz 2 stellt klar, dass die MaRhahme insbesondere mit einer MaRhahme
nach § 11 oder § 12 verbunden werden kann.

Absatz 2 nimmt Bezug auf die langfristige Observation des § 40 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 und 2 und bestimmt, dass auch bei dem Vorliegen der dort genannten Tatbe-
standsmerkmale eine Anordnung der Ma3nahme maoglich ist.

Absatz 3 erlaubt dem Polizeivollzugsdienst flankierend das Betreten der Wohnung der
betroffenen Person, um dort die technischen Mittel aufzustellen und in Bereitschaft zu
bringen und halten. Die Betretung ist der verantwortlichen Person mindestens am Tag
vor der Malinahme anzuklndigen, wenn hierdurch nicht der Zweck der MaRhahme
oder deren unverzugliche Umsetzung vereitelt wirde.

Absatz 4 Satz 1 gibt dem Polizeivollzugsdienst erganzend die Moglichkeit, unter den
Tatbestandsvoraussetzungen des Absatzes 1 konkretisierende Anordnungen zu ertei-
len. Mit dieser Norm soll ermoglicht werden, einen individuellen Verbotsbereich im je-
weiligen Fall festzulegen, der ein hohes Schutzniveau der gefahrdeten Person bietet.
Daher kann hier nach Nummer 1 der von der Ma3nhahme betroffenen Person — auch
uber den Bereich einer etwaig erlassenen Verfugung nach § 12 hinaus — untersagt
werden, sich in einem bestimmten Umkreis der Wohnung der gefahrdeten Person auf-
zuhalten. Nach Nummer 2 kann ihr verboten werden, zu bestimmende andere Orte
aufzusuchen, an denen sich die gefahrdete Person regelmafig aufhalt. Das kénnen
beispielsweise der Arbeitsplatz, aber auch ein Restaurant, ein Sportstudio, ein Ver-
einsheim oder dergleichen sein. Es kann der betroffenen Person zudem untersagt wer-
den, Zusammentreffen mit der gefahrdeten Person herbeizufuhren (Nummer 3). Von
einem Zusammentreffen ist auszugehen, wenn die Entfernung zwischen der gefahr-
denden und der gefahrdeten Person einen Abstand von 50 Metern unterschreitet.

Absatz 3 Satz 2 tragt den erheblichen Einschrankungen fur die gefahrdende Person
Rechnung und bestimmt, dass die Mal3nahmen nach Satz 1 zeitlich und 6rtlich auf den
erforderlichen Umfang zu beschranken und sind auf héchstens drei Monate zu befris-
ten sind. Nach Absatz 3 Satz 3 ist eine Verlangerung um jeweils bis zu drei Monate
madglich, soweit die Voraussetzungen der Malinahme fortbestehen.



Absatz 4 Satz 1 erlaubt dem Polizeivollzugsdienst, automatisiert Daten uber den Auf-
enthaltsort der gefahrdenden Person zu erheben und zu speichern. Satz 2 fordert —
unter dem Vorbehalt des technisch Machbaren — dass sicherzustellen ist, dass inner-
halb von Wohnungen keine Aufenthaltsdaten erhoben werden, die tber die bloke An-
wesenheit hinausgehen. Hierdurch soll gewahrleistet werden, dass die Uberwachung
der gefahrdenden Person unter Berticksichtigung der von ihr ausgehenden Gefahr die
Grenzen nicht Uberschreiten. Soweit diese trotzdem erfasst werden, sind sie unver-
zuglich zu I6schen und die Léschung zu dokumentieren.

Absatz 6 regelt das sog. ,Spanische Modell“. Mit der Zustimmung der gefahrdeten
Person kann dieser ein technisches Mittel zur Verfligung gestellt werden, das Zuwi-
derhandlungen der gefahrdenden Person gegen die zugrundeliegende Anordnung an-
zeigt. Hierdurch wird es der gefahrdeten Person ermdglicht, im Bedarfsfall selbst un-
mittelbar auf eine — ggf. durch die gefahrdende Person unbeabsichtigt herbeigefuhrte
— Situation reagieren und sich dieser entziehen zu kénnen.

Absatz 7 Satz 1 regelt die Schriftform der Anordnung. Satz 2 erklart § 35 Absatz 6 fur
entsprechend anwendbar und bestimmt damit, dass die Anordnung aktenkundig zu
machen ist und welchen Anforderungen die Darlegungen in der Akte zu genlugen ha-
ben.

Absatz 8 Satz 1 bestimmt, dass die Mal3hahme grundsatzlich nur auf Antrag der Be-
hoérdenleitung oder durch eine von ihr besonders beauftragte Beamtin oder einen von
ihr besonders beauftragten Beamten der Laufbahngruppe 2 ab dem zweiten Einstieg-
samt und aufgrund richterlicher Anordnung getroffen werden kann. Satz 2 bestimmt,
dass bei Gefahr im Verzug die Anordnung auch durch die Behordenleitung selbst bzw.
auch durch eine besonders beauftragte Beamtin oder einen besonders beauftragten
Beamten der Laufbahngruppe 2 ab dem zweiten Einstiegsamt getroffen werden kann.
In diesen Fallen ist die Anordnung gemaf Satz 3 unverzuglich richterlich zu bestatigen.
Die Anordnung ist nach Satz 4 grundsatzlich auf hochstens drei Monate zu befristen,
eine Verlangerung ist nach Satz 5 um jeweils bis zu drei Monate moglich. Wenn die
Voraussetzungen der MaRnahme nicht mehr vorliegen, ist sie nach Satz 6 unverzig-
lich zu beenden. Nach Satz 7 ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk der Polizeivoll-
zugsdienst seinen Sitz hat, zustandig. Nach Satz 8 gelten die Vorschriften des Geset-
zes Uber das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit entsprechend.

Absatz 9 Satz 1 bestimmt zunachst eine grundsatzliche Hochstspeicherfrist von einem
Monat, die nach Beendigung der Mal3nahme zu laufen beginnt. Satz 2 erklart § 33
Absatz 6 Satz 2 bis 4 flr entsprechend anwendbar, sodass auch fur die mittels elekt-
ronischer Aufenthaltsuberwachung erhobenen Daten die weiteren Verwendungsmog-
lichkeiten des § 33 gelten.

Zu Nummer 7 — § 13 (Gewahrsam)

In der Norm wird die Verweistechnik auf andere Gesetze auf eine starre Verweistech-
nik geandert.



Zu Nummer 8 — § 14 (Richterliche Entscheidung)

Mit der Anderung der Norm wird in Absatz 3 ein Beschwerderecht fiir die Polizei im
Hinblick auf ablehnende richterliche Entscheidungen bezuglich der Ingewahrsam-
nahme formlich eingeflhrt. Danach kann die Polizei gegen die Entscheidung, durch
die ihr Antrag abgelehnt wird, Beschwerde einlegen. Dies ist zur Rechtsfortbildung er-
forderlich. Bislang verweist das Polizeigesetz zwar fur das Verfahren bei Freiheitsent-
ziehungen nach §§ 27 Absatz 2 Nummer 5 und 8, 30 Absatz 3 und 13 Absatz 1 und 2
auf das Gesetz Uber das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit insgesamt, vgl. § 14 Absatz 3 Satz 2. Nach behordlicher
Auffassung besteht daher flur die Polizei bereits jetzt die Moglichkeit, Beschwerde ein-
zulegen. Die Gerichtsbarkeit in Bremen verneint jedoch bislang ein Beschwerderecht
der Behdrden und weist Beschwerden als unzuldssig zurtick (vgl. z.B. Landgericht
Bremen, Beschluss vom 02.12.2021, Az.: 10 T 346/21). Damit sind bestimmte Rechts-
auffassungen der weiteren gerichtlichen Kontrolle entzogen. Eine solche Norm exis-
tiert bspw. auch in Niedersachsen (§ 19 Absatz 4 Satz 2 NPOG). Klarstellend wird
aufgenommen, dass die Beschwerde keine aufschiebende Wirkung hat (Absatz 3 Satz
4). Daruber hinaus sind Regelungen zur Zustandigkeit des Beschwerdegerichts (Ab-
satz 3 Satz 5), der Unanfechtbarkeit der Entscheidungen Uber die Beschwerde der
Polizei (Absatz 3 Satz 6) sowie der Kosten (Absatz 3 Satz 7) enthalten. Die von der
Malnahme betroffene Person hat nach dem FamFG ohnehin die Mdglichkeit, Be-
schwerde einzulegen. Dies war hier daher nicht zu wiederholen.

Zu Nummer 9 — § 17 (Durchsuchung von Personen)

Bei der Anderung in Absatz 1 handelt sich um eine redaktionelle Bereinigung, da § 27
Absatz 1 mittlerweile Uber zwei Satze verfugt.

Zu Nummer 10 — § 18 (Durchsuchung von Sachen)

Die Anderung in Absatz 2 ist redaktioneller Natur zur Umsetzung der geschlechterge-
rechten Sprache, soweit die Norm dies erlaubt.

Mit dem neuen Absatz 3 wird zunachst klargestellt, dass die auch die Durchsuchung
elektronischer Speichermedien grundsatzlich von der Norm erfasst ist und zudem eine
Rechtsgrundlage fur die Durchsuchung von Uber diese vor Ort befindlichen elektroni-
sche Speichermedien zuganglichen Speichermedien geschaffen, auf die die von der
Durchsuchungsmafinahme betroffene Person Zugriff hat. Der neue Absatzistan § 110
Absatz 3 Strafprozessordnung angelehnt. Die Regelung dient dazu, zur Gefahrenab-
wehr erforderliche Daten zu erlangen, die von dem durchsuchten elektronischen Spei-
chermedium aus fur die betroffene Person zwar zuganglich sind, sich aber auf einem
raumlich getrennten Speichermedium, wie etwa dem Server im Intra- oder Internet,
befinden. Dazu gehdren auch E-Mails, die auf dem Server des Providers gespeichert
sind. Elektronische Speichermedien sind dabei weit auszulegen: Umfasst sind wie im
Bereich der Strafprozessordnung samtliche elektronischen Datentrager, auf denen Da-
ten gespeichert werden kdnnen also SIM-Karten, Festplatten, Computer, Mobilfunkte-
lefone, DVDs, Speichersticks, aber auch Computerserver im Inter- oder einem Intra-
net, so dass auch das sog. Cloud-Computing oder Cloud-Storage erfasst ist (KK-
StPO/Henrichs/Weingast, 9. Aufl. 2023, StPO § 110 Rn. 8). Auch das ,Knacken® von
Passwortern als Zugangssperren als unmittelbarer Zwang im Rahmen der Durchsu-
chung ist zulassig (KK-StPO/Henrichs/Weingast, 9. Auflage 2023, StPO § 110 Rn. 8
m.w.N.). Die Norm ist erforderlich, da es flr die Belange der Gefahrenabwehr keinen



Unterschied macht, ob die Daten analog — bspw. in einem Fotoalbum — vorliegen oder
in einer Cloud gespeichert sind. Es ist zudem Voraussetzung, dass die betroffene Per-
son selbst Uber das Speichermedium Zugriff auf die raumlich getrennten Speicherme-
dien hat. Hierdurch kann es beispielsweise bei geteilten Cloudablagen dazu kommen,
dass auch die Daten Dritter zwangsweise mitbetroffen sind (denkbar bei gemeinsamen
Ordnern in der Dropbox, in der Fotos abgelegt werden 0.a.). Fur die Gefahrenabwehr
ist es erforderlich, dass auch diese Daten zunachst erhoben werden durfen — die Norm
folgt insoweit dem Rechtsgedanken, dass das, was die betroffene Person mit sich
fuhrt, auch durchsucht werden darf, sodass die Malinahme auch durchgefuhrt werden
darf, wenn Dritte unvermeidbar betroffen sind. Allerdings wird der Tatbestand dahin-
gehend eingeschrankt, dass der Zugriff auf Daten Dritter, die erkennbar nicht vom
Zweck der Durchsuchung erfasst sind, unzulassig ist. Soweit bei Daten also von vorn-
herein und auf den ersten Blick offensichtlich ist, dass Daten Dritter betrachtet werden,
die unter keinen denkbaren Umstanden etwas mit dem Zweck der Durchsuchung zu
tun haben kdnnen, sind diese ausgeschlossen. Wegen des Umstandes, dass gefah-
renabwehrrelevante Daten ggf. unter Schutzbegriffen in Ordner abgespeichert wer-
den, kann ein sichtender Zugriff erlaubt sein. Von Verfassungs wegen sind hier bei
Sichtung und Auswertung von sichergestellten Speichermedien auch die Grundlagen
zum Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung zu beachten. Angesichts der
hohen Bedeutung gerade von Mobilfunktelefonen hat die Auswertung und ggf. mdgli-
che Ruckgabe (soweit rechtlich zulassig) von gegebenenfalls sichergestellten Spei-
chermedien beschleunigt zu erfolgen. Die weitere Verarbeitung der Daten ist nur zu-
lassig, wenn dies gesetzlich zugelassen ist.

Zu Nummer 11 — § 19 (Betreten und Durchsuchung von Wohnungen)
In § 19 wird ein Verweis in der Folge geandert.

Zu Nummer 12 — § 20 (Verfahren beim Betreten und bei der Durchsuchung von
Wohnungen)

Die Anderungen sind redaktioneller Natur zur Umsetzung der geschlechtergerechten
Sprache. In der Norm wird zudem die Verweistechnik auf andere Gesetze auf eine
starre Verweistechnik geandert.

Zu Nummer 13 — § 21 (Sicherstellung)

Es wird mit Absatz 2 Satz 1 die Moglichkeit geschaffen, auch Daten im Rahmen der
Durchsuchung sicherzustellen. Die Norm stellt das sicherstellungsrechtliche Gegen-
stuck zu § 18 Absatz 3 dar. Wo bei einer physischen Durchsuchung beispielsweise
Fotografien sichergestellt werden konnten, muss dies in einer digitalisierten Welt auch
moglich sein, wenn die fur die Gefahrenabwehr relevanten Fotografien lediglich als
digitale Abbilder vorliegen. Die Polizei darf zudem erforderlichenfalls den weiteren Zu-
griff auf diese Daten ausschlieBen, wenn andernfalls die Abwehr der Gefahr, der
Schutz vor Verlust oder die Verhinderung der Verwendung aussichtslos oder wesent-
lich erschwert ware. Insofern folgt die Norm dem Vorbild des Art. 25 Absatz 3 BayPAG.
Da Daten eine unkodrperliche Natur haben, kdnnen die hier relevanten Vorschriften der
Sicherstellungsnorm nur in Teilen (§§ 22, 23 Absatz 4 und 24 Absatz 1) und unter
Berucksichtigung der unkdorperlichen Natur von Daten sinngemal anwendbar sein.



Zu Nummer 14 - § 23 (Verwertung, Einziehung, Vernichtung)

Die Anderungen sind redaktioneller Natur.

Zu Nummer 15 — § 24a (Wegfall des Vorverfahrens in bestimmten Fallen)

Im Zuge der Beschleunigung des Verwaltungsverfahrens und des Burokratieabbaus
wird der neue § 24a eingeflgt, der einen Wegfall des Vorverfahrens in bestimmten
Fallen vorsieht, die auf die Sicherstellung eines Kraftfahrzeugs bezogen sind. Hier-
durch soll das Verwaltungsverfahren vereinfacht werden, indem das Vorverfahren bei
sog. ,Abschleppfallen” abgeschafft wird. Da bei diesen Fallen sowohl (eher selten) Si-
cherstellungen als auch andere MalRnahmen nach § 10 BremPolG als Grundmal3nah-
men in Betracht kommen, umfasst die Norm beide Alternativen. Die Norm zielt dabei
auf Verwaltungsakte, durch die verfugt wurde, dass Kraftfahrzeuge aus dem Stral3en-
verkehr entfernt oder umgesetzt worden sind oder werden sollten und umfasst damit
auch Falle der sog. Leerfahrten.

Zu Nummer 16 — § 25 (Grundsatze)

Mit den Anderungen der Norm wird ein Verweisfehler korrigiert und die Rechtsnatur
einer MalRnahme klargestellt (Folgeanderung bei § 48): Absatz 2 Satz 2 Nummer 1
regelt bislang, dass eine Erhebung von Daten, die nicht als MalRnahme der Gefahren-
abwehr erkennbar sein soll, nur in den Fallen der § 38 bis § 48 zulassig ist. Gemeint
war statt § 38 (Parlamentarische Kontrolle; Berichtspflicht) der § 39 (Polizeiliche Be-
obachtung). Bei § 48 (Datenabgleich) handelt es sich auch nicht um eine MaRnahme
der Datenerhebung, sondern eine der Weiterverarbeitung (vgl. bspw. Mdiller/Schwa-
benbauer in: Lisken/Denninger, Handbuch des Polizeirechts, 7. Auflage 2021, G, Rn.
931ff.): Hierbei werden bereits rechtmalig erhobene Daten verwendet, um festzustel-
len, ob zur Person bereits Daten vorhanden sind. § 48 ist keine Rechtsgrundlage fur
eine (neue) Datenerhebung. Der Anwendungsbereich der Norm wird daher auf § 39
bis § 47 verklrzt. Nur diese MalRnahmen sind verdeckte MalRnahmen der Datenerhe-
bung im Sinne der Norm. Entsprechend wird auch Satz 3 mit korrigiert.

Zu Nummer 17 - § 27 (Identitatsfeststellung, Priufung von Berechtigungsschei-
nen)

In § 27 Absatz 1 Satz 3 wird eine Klarstellung hinsichtlich der Form der Kontrollbe-
scheinigung aufgenommen. Die Bescheinigung kann elektronisch, also bspw. in Form
eines scanbaren QR-Codes ausgegeben werden, oder aber in Papierform. Satz 4 re-
get deklaratorisch, dass auf Verlangen eine Bescheinigung in Papierform auszustellen
ist.

Die Anderungen in Absatz 2 Satz 2 sind redaktioneller Natur zur Umsetzung der ge-
schlechtergerechten Sprache.

Zu Nummer 18 — § 30 (Vorladung)

Die Anderung ist redaktioneller Natur zur Umsetzung der geschlechtergerechten Spra-
che. In der Norm wird die Verweistechnik auf andere Gesetze auf eine starre Verweis-
technik geandert.



Zu Nummer 19 - § 31 (Befragung und Auskunftspflicht)

In der Norm wird die Verweistechnik auf andere Gesetze auf eine starre Verweistech-
nik geandert.

Zu Nummer 20 — § 32 (Datenerhebung bei 6ffentlichen Veranstaltungen und An-
sammlungen sowie an besonders gefahrdeten Objekten, Orten und Anlagen)

Bei der Anderung in Absatz 2 handelt sich um eine redaktionelle Bereinigung, da § 27
Absatz 1 mittlerweile Uber zwei Satze verfugt.

In Absatz 3 Satz 1 erfolgt zunachst eine redaktionelle Anderung, mit der die Verwen-
dung der Begriffe ,Aufnahme® und ,Aufzeichnung® im ganzen Gesetz vereinheitlicht
werden soll: Bild- und Tonaufnahmegerate dienen der Erhebung und in der Regel auch
der Ubertragung von Bildern und Ténen, Bild- und Tonaufzeichnungsgerate hingegen
der Speicherung aufgenommener Bilder und Tone (vgl. auch die Terminologie in §§
27, 27a Bundespolizeigesetz). Die Anpassung der Begrifflichkeiten wird auch im Rest
des Gesetzes umgesetzt. Zudem wird der vorher nur in Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 am
Ende enthaltene rein klarstellende Hinweis vor die Aufzahlung gezogen, um zu ver-
deutlichen, dass die Malinahmen des Absatzes 3 dann mdoglich sind, wenn dies zur
Erflllung von Aufgaben nach § 1 Absatz 1 erforderlich ist.

In Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 wird der Anwendungsbereich auf Straftaten von erheb-
licher Bedeutung oder gegen die korperliche Unversehrtheit oder gegen die sexuelle
Selbstbestimmung beschrankt.

In Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 wird der Anwendungsbereich insbesondere auf Anraten
des Landesbeauftragten fur Datenschutz und Informationsfreiheit beschrankt: Bisher
ergab sich aus der Norm die potentielle Moglichkeit einer sehr weitreichenden Uber-
wachung von zeitlich auf den Anlass begrenzt 6ffentlich zuganglichen Anlagen und
Flachen, an oder in denen sich anlassbezogen viele Personen gleichzeitig aufhalten.
Dabei konnte theoretisch jede Grol3veranstaltung allein wegen der Vielzahl der anwe-
senden Personen Uberwacht werden, da gerade Menschenmengen ein potentielles
Anschlagsziel sind. Nunmehr wird die Norm klarstellend an die bereits bestehende
Praxis angepasst. Es erfolgt eine Verengung auf den in § 27 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 verwen-
deten Gefahrenbegriff, der keinen konkreten Verdacht voraussetzt, sondern eine abs-
trakte Gefahr kennzeichnet (Schmidt, BremPolG 2006, § 11 Rn. 18). Dem Polizeivoll-
zugsdienst kommt nunmehr die Aufgabe zu, die Lage nach einer generell-abstrakten
Betrachtungsweise unter Zugrundelegung der allgemeinen Lebenserfahrung und den
vorliegenden Erkenntnissen (,erfahrungsgemal}®) zu beurteilen, ob angesichts der ty-
pisierten Betrachtung der jeweiligen Veranstaltung (Charakter der Veranstaltung und/
oder von Gasten und politische Hintergrinde, religidse Bezlge wie religiose Feste,
erwartbare kritische Meinungsbeitrage wie u.a. auch bei Karnevalsveranstaltungen
oder Symbolcharakter als potentielles Anschlagsziel bei touristischen Attraktionen wie
dem Freimarkt usw.) eine entsprechende Gefahr besteht. Hierbei kdnnen auch die
weltweite Sicherheitslage, die Terrorgefahr in Deutschland und etwaige Anschlage der
jungeren Vergangenheit berticksichtigt werden, welche Nachahmungstaten nach sich
ziehen kénnten. Die dabei prognostizierten Gefahren, die Anlass zur Uberwachung
geben, werden begrenzt auf Straftaten von erheblicher Bedeutung und Straftaten er-
heblichen Umfangs. Mit dieser Eingrenzung werden die wesentlichen abstrakten Ge-
fahren im Zusammenhang mit entsprechenden Veranstaltungen abgedeckt. Gerade
zeitgleich und gehauft von einer Vielzahl von Personen vorgenommene Straftaten wie



die massiven, da vielfaltig und gleichzeitig begangenen, sexuellen Ubergriffe (soweit
Vergewaltigungen betroffen sind) und Vermdgensdelikte in Kéln, Hamburg und Biele-
feld sowie in weiteren Grol3stadten in der Silvesternacht vom 31.12.2015 auf den
01.01.2016, werden hierdurch erfasst.

Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 wird neu gefasst und auf die gefahrdeten Objekte des §
27, die grundsatzlich besonders anschlagsgefahrdet und schutzbedurftig sind (King-
reen/Poscher, Polizei- und Ordnungsrecht, 11. Auflage 2020, § 13 Rn. 40), erweitert.
Dies ist zum einen zur Umsetzung der Absicht der die Regierung tragenden Fraktionen
der Bremischen Burgerschaft erforderlich, ,die Videolberwachung an einzelnen Halt-
stellen und an weiteren besonderen Angst- und Gefahrenorten auszuweiten. Zudem
soll hierdurch eine eigene Rechtsgrundlage fir die dauerhafte Uberwachung von an-
deren gefahrdeten Objekten wie Amtsgebauden, bspw. Polizeirevieren usw., geschaf-
fen werden. Die angepasste Norm erfasst nunmehr alle Verkehrs- oder Versorgungs-
anlagen oder -einrichtungen, offentliche Verkehrsmittel, Amtsgebaude oder andere
besonders gefahrdete Einrichtungen oder Anlagen sowie die unmittelbar im Zusam-
menhang mit dem Objekt stehenden Grun- oder Stralenflachen. Diese Fassung ent-
spricht § 27 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4.

Voraussetzung ist weiter, dass tatsachliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen,
dass in oder an Objekten dieser Art Straftaten begangen werden, durch die in oder an
diesem Objekt befindliche Personen oder diese Objekte selbst unmittelbar betroffen
sind und die Uberwachung aufgrund der angenommenen Gefahrdungslage erforder-
lich ist. Die Norm setzt nur tatsachliche Anhaltspunkte voraus, sodass es fur das Be-
stehen der Gefahr keiner Gewissheit und keiner konkreten Gefahr bedarf (vgl. zum
Begriff der tatsachlichen Anhaltspunkte BVerfG, Urteil vom 26. April 2022, 1 BvR
1619/17, Rn. 188f). Reine Vermutungen und Spekulationen reichen aber nicht aus, es
bedarf vielmehr der Anhaltspunkte in Form konkreter und hinreichend verdichteter Um-
sténde, die eine Tatsachenbasis schaffen.

Bisher unterliegen Amtsgebaude wie Polizeireviere den Voraussetzungen des § 32
Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und kénnen die 6ffentlich zuganglichen Teile der Reviere
nur dann videobeobachtet werden, wenn an ihnen vermehrt Straftaten begangen wer-
den oder wenn bei ihnen aufgrund der ortlichen Verhaltnisse die Begehung von Straf-
taten besonders zu erwarten ist.

Weitere Anderungen ergeben sich aus Anforderungen der geschlechtergerechten
Sprache und der neuen Mal3stabe der Rechtsformlichkeit (Satz 13).

Zu Nummer 21 — § 33 (Datenverarbeitung durch den Einsatz kdrpernah getrage-
ner oder an polizeilich genutzten Fahrzeugen befestigter Aufzeichnungsgerate)

Es erfolgt hinsichtlich des Titels und des Norminhaltes zunéchst eine redaktionelle An-
derung, mit der die Verwendung der Begriffe ,Aufnahme” und ,Aufzeichnung“ im gan-
zen Gesetz vereinheitlicht werden soll (vgl. hierzu bereits zuvor zu § 32). Da auch beim
sog. Prerecording (eine Zwischenspeicherung von bis zu 60 Sekunden, die immer wie-
der mit den folgenden 60 Sekunden Uberschrieben wird) aufgezeichnet (wenn auch
nach sehr kurzer Zeit automatisiert wieder Uberschrieben, d.h. ,geléscht®) wird, wird
der Titel insgesamt abgeandert zu Aufzeichnungsgeraten.

Der einschrankende Zusatz der ,6ffentlich zuganglichen Orte“ wird nach dem Vorbild
des BWPoIG (§ 44 Absatz 5 PolG BW, vgl. hierzu LT-Drs. 16/8484, S. 119f., 142)
gestrichen. § 33 Absatz 1 Satz 1 erfasste bisher u.a. auch schon die fest installierten
nach vorne gerichteten Kameras in Fahrzeugen der Polizei, welche naturgemal den



Innenraum der polizeilichen Kraftfahrzeuge — und damit gerade nicht offentlich zu-
gangliche Orte — fokussieren. Die Normanderung dient damit auch der Klarstellung,
dass der Einsatz insbesondere von korpernah getragenen Aufzeichnungsgeraten in-
nerhalb polizeilich genutzter Raumlichkeiten und Fahrzeuge zulassig ist, sofern nicht
die engeren Voraussetzungen des § 34 Absatz 2 (Aufzeichnung in Gewahrsamszellen)
greifen (vgl. auch die Folgeanderung in § 34 Absatz 7).

Damit dadurch das rein ma3nahmenbegleitende, aber ansonsten voraussetzungslose
Prerecording nicht auch in Wohnungen im engeren verfassungsrechtlichen Sinne
mdglich ist, werden diese hier ausgeschlossen. Fur Aufzeichnungen in Wohnungen
greift die Spezialvorschrift des § 33 Absatz 4, soweit nicht die Voraussetzungen der
Spezialregelung in § 33 Absatz 2 Satz 2 greift.

Der Normtext des Absatzes 1 wird zudem redaktionell klargestellt und an den bereits
bestehenden Titel angepasst, indem auch im Gesetz selbst die Begrifflichkeit der ,be-
festigten“ Aufzeichnungsgerate aufgenommen wird.

Bei der Veranderung in Absatz 2 Satz 1 handelt sich um eine rein redaktionelle Klar-
stellung, die begriffliche Einheitlichkeit mit Absatz 1 a.E. (,dauerhafte Verarbeitung®)
herstellt.

Durch die Streichung der offentlich zuganglichen Orte in Absatz 1 besteht die Notwen-
digkeit der Abgrenzung zu Wohnungen im weiteren verfassungsrechtlichen Sinne, die
dem — wenn auch eingeschrankteren — Schutz des Artikel 13 GG unterliegen. Daher
bleibt Absatz 2 Satz 2 trotz der Streichung in Absatz 1 zur Klarstellung erhalten, sodass
die Mallnahmen nach Absatz 2 weiter auch zulassig sind in Arbeits-, Betriebs- und
Geschaftsraumen, sowie in anderen Rdumen und auf Grundsticken, die 6ffentlich zu-
ganglich sind oder waren und den Anwesenden zum weiteren Aufenthalt zur Verfu-
gung stehen. Um die Handlungssicherheit bei der Anwendung zu erhéhen, wird die
Norm auf eine Soll-Regelung umgestellt, sodass kunftig bei Vorliegen der Tatbe-
standsvoraussetzungen die Aufzeichnung erfolgen soll. Dies verdeutlicht den Willen
der Gesetzgeberin, in diesen Fallkonstellationen grundsatzlich eine Aufzeichnung
durchzufihren. Es wird zudem klargestellt, dass die Regelungen der Strafprozessord-
nung unberuhrt bleiben.

In Absatz 4 Satz 1 wird zunachst die redaktionelle Anderung aus Absatz 2 Satz 1 fort-
gesetzt.

Weiterhin wird in Absatz 4 der Anwendungs- und damit Schutzbereichs der Norm neu
gefasst, hierdurch klargestellt und erweitert: Aufgrund der bisherigen Fassung der
Norm konnten korpernah getragene oder an polizeilich genutzten Fahrzeugen befes-
tigte Aufzeichnungsgeraten — in der Praxis insbesondere Bodycams — in Wohnungen
eingesetzt werden, wenn dies zur Abwehr einer Gefahr fur Leib oder Leben von Poli-
zeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten erforderlich war oder wenn eine
von der MalRnahme betroffene Person, welche die Wohnung innehat, dies verlangte.
Dabei war die Norm auch hinsichtlich des Verlangens der ma3nahmebetroffenen Per-
son als ,Kann“-Regelung ausgestaltet, was dem Polizeivollzugsdienst im Gegensatz
zur Aufzeichnungspflicht aus Absatz 3 eine Ermessensentscheidung uber verlangte
Aufzeichnungen gab, ohne dass es hierfur einen sachlichen Grund gab. Zur Herstel-
lung einer ,informatorischen Waffengleichheit* wird auch fur den Bereich der Wohnun-
gen im engeren Sinne an dem Umstand, dass auf Verlangen der malRnahmebetroffe-
nen Person eine Aufzeichnung vorzunehmen ist, festgehalten.



Es wird zudem der Vorbehalt des technisch und situativ Moglichen in die Norm einge-
fugt: Die Aufzeichnungspflicht 16st wie bei der Anwendung des Absatzes 3 nur aus,
wenn die technischen Mittel in der Situation vorhanden und einsatzfahig sind und die
konkreten Umstande im Einsatz die Aufzeichnung auch zulassen.

Es ist bereits umstritten, ob der offene Einsatz kdrpernah getragener Aufzeichnungs-
gerate einen eigenstandigen Eingriff in das Grundrecht aus Artikel 13 GG begrindet,
denn um die Wohnung Uberhaupt betreten zu durfen, miassen fur die Polizeivollzugs-
beamtinnen und -beamten auch die Tatbestandsvoraussetzungen des Betretens-
rechts (§ 19) vorliegen (in diesem Sinne wohl Zaremba, LKV 2021, 193, 198: ,Begleit-
malinahme zu polizeilichen StandardmalRnahmen®).

Sofern man von einem eigenstandigen Eingriff ausgeht, ist wiederum umstritten, wel-
cher Schrankenregelung des Artikel 13 GG der — zwingend offene — Einsatz kérpernah
getragener Aufzeichnungsgerate oder mittels in oder an polizeilich genutzten Fahrzeu-
gen fest installierter Aufnahmegerate in Wohnungen unterfallt.

Die im Vordringen befindliche, jungst insbesondere landesgesetzgeberisch anzutref-
fende Auffassung geht davon aus, dass der offene Einsatz von technischen Mitteln in
Wohnungen, der zur Gefahrenabwehr vorgenommen wird, nur an Artikel 13 Absatz 7
GG zu messen ist (vgl. bspw. Bayern: Art. 33 Abs. 4 S. 3 BayPAG, vgl. Bay LT-Drs.
17/2042, S. 51f.: ,dem auch insoweit gultigen Maldstab des Art. 13 Abs. 7 GG beim
Betreten von Wohnungen Rechnung zu tragen®; Nordrhein-Westfalen: § 15¢ Abs. 2
PolG NRW, vgl. NRW LT-Drs. 16/12361, S. 14; Berlin: § 24c Abs. 3 ASOG Berlin, vgl.
BE AH-Drs. 19/1232, S. 9f.: ,Verfassungsrechtlicher Mal3stab ist daher Artikel 13 Ab-
satz 7 GG,"; Baden-Wurttemberg: § 44 Abs. 5 S. 2 BW PolG BW, vgl. BW LT-Drs.
16/8484, S. 142: ,Mit der Beschrankung auf dringende Gefahren wird den Vorgaben
des Artikels 13 Absatz 7 GG bei der hier vorgesehenen Aufzeichnung personenbezo-
gener Daten Rechnung getragen.”); Schleswig-Holstein: § 184a Abs. 2 LVwG SH, vgl.
SL LT-Drs. 20/988, S. 10: ,Maldstab der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung ist die
(allgemeine) Grundrechtsschranke gemafl Absatz 7 des Artikel 13 GG*; Prof. Dr. Be-
cker 2024 in: SH LT-Drs. 20/988, Umdruck 20/2636, S. 6 aE m.w.N. auf S. 4; OLG
Karlsruhe Beschluss vom 26.4.2023 — 14 W 15/23 (Wx), NJW 2023, 2888, 2889, Rn.
18 m.w.N.; Albrecht, jurisPR-ITR 15/2022 Anm. 3 C.).

Der Uberzeugende Grund hierfur liegt darin, dass Artikel 13 Absatz 4 und Absatz 5 GG
ausschlieBlich auf heimliche MaRRnahmen zugeschnitten sind: Der verfassungsan-
dernde Gesetzgeber hat mit den Anderungen in Artikel 13 GG die verfassungsrechtli-
che Grundlage insbesondere fur den sog. ,Grof3en Lauschangriff‘ schaffen wollen, der
im Verborgenen stattfindet. In diesem Zuge wollte er die vergleichbaren, damals zu-
lassigen, ebenso ausschliel3lich verdeckten Malinahmen der Wohnungsuberwachung
auf dem Gebiet der Gefahrenabwehr in den Landespolizeigesetzen ahnlichen Mal}-
stdben unterwerfen und die heimliche Uberwachung zur Gefahrenabwehr verfas-
sungsrechtlich mit bestimmten Schutzmechanismen verankern (BT-Drs. 13/8650, S.
4). Hierfur streitet auch die Absicherung der Malinahmen mittels der parlamentari-
schen Kontrolle (Artikel 13 Absatz 5 GG) — dieser Kontrolle bedarf es bei offenen Uber-
wachungsmaflnahmen grundsatzlich nicht, da die betroffene Person die Mallnahme
unmittelbar wahrnimmt und hiergegen Rechtsschutz suchen kann (Becker, a.a.O., S.
5).

Satz 1 schafft die Rechtsgrundlage fur Aufzeichnungen zum Schutz héchstrangiger
Rechtsguter aller Personen, einschliel3lich der Polizeivollzugsbeamtinnen und -beam-
ten. Die Norm setzt dabei voraus, dass der Polizeivollzugsdienst rechtmafig in der



Wohnung anwesend ist. Der zweite Halbsatz stellt zudem klar, dass Aufzeichnungen
in Wohnungen nur erstellt werden diirfen, sofern damit keine strukturelle Uberwachung
der Wohnung verbunden ist. Dies dient der Abgrenzung zu den besonderen Mitteln
der Datenerhebung in Wohnraumen.

Zwar spricht Artikel 13 Absatz 7 GG wortlich von der dringenden Gefahr, mit der hin-
sichtlich eines bedrohten Rechtsguts und des Eingriffsanlasses eigentlich erhéhte An-
forderungen gestellt werden; allerdings lasst die Schranke MalRhahmen im Gegensatz
zu Absatz 4 nicht nur zur Abwehr, sondern auch zur Verhitung von entsprechenden
Gefahren zu, wodurch dem Gesetzgeber ein groRerer Spielraum verbleibt (BVerfG,
09.12.2022 - 1 BvR 1345/21, Rn. 146). Auf der Grundlage dieser Schrankenregelung
lasst das BVerfG letztlich sogar das heimliche Betreten von Wohnungen im engen
verfassungsrechtlichen Sinne zu (wenngleich es dieses hinsichtlich der Rechtsguter
bei der heimlichen Wohnungsbetretung weiter einschrankt, vgl. BVerfG, 09.12.2022 -
1 BvR 1345/21, Rn. 146ff). Eingriffe in und Beschrankungen des Grundrechts kdnnen
bereits dann zulassig sein, wenn sie dem Zweck dienen, die Entstehung eines Zustan-
des zu verhindern, der eine dringende Gefahr flr die offentliche Sicherheit darstellen
wurde. Entsprechend wird im Gesetzestext auf die Verhutung bzw. Abwehr einer sol-
chen Gefahr abgestellt und der Anwendungsbereich angesichts des hohen Wertes des
Artikel 13 GG trotz der offenen und erkennbaren Datenverarbeitung um die Verhutung
von Gefahren fur Leib, Leben, Gesundheit, sexuelle Selbstbestimmung oder Freiheit
einer Person erweitert und damit um die hochstrangigsten Verfassungsguter, die eine
zweckandernde Nutzung von Daten auch im Falle der Wohnungsaufzeichnung erlau-
ben (vgl. unten zur Anderung von § 50 Absatz 2).

Satz 3 enthalt nun die Regelung, dass bei Androhung oder Anwendung unmittelbaren
Zwangs sowie auf Verlangen der von der MalRnahme betroffenen Person oder einer
Person, die die Wohnung innehat, eine Aufzeichnung verpflichtend vorzunehmen ist
— hierdurch wird ein Gleichlauf mit Absatz 3 erzeugt, der ebenfalls eine Aufzeichnungs-
pflicht Person normiert. Dabei reicht — auch angesichts des Schutzzweckes der Norm
— hinsichtlich der wohnungsinnehabenden Person das Verlangen einer bzw. eines
Grundrechtstragerin oder -tragers, das heil3t einer die Wohnung innehabenden Person
aus, um die Aufzeichnung vorzunehmen. Dies entbindet den Polizeivollzugsdienst von
umfangreichen Berechtigungspruifungen in der akuten, ggf. komplexen Einsatzsitua-
tion. Hinsichtlich des Verlangens tragt die Norm vorrangig dem besonderen Schutz der
von einer polizeilichen MalRnahme betroffenen Person Rechnung, dem gegenuber das
Wohnungsgrundrecht innehabender Personen zurlcktritt. Der Hinweis auf das Verlan-
gen und die Aufzeichnung der Person sollte auf der Aufzeichnung erneut dargestellt
und so auch videografisch dokumentiert werden. Satz 4 passt auch die bisherige Ver-
fahrensnorm an: Nunmehr bedarf die weitere Verwendung einer Aufzeichnung nach
Satz 1 der richterlichen Feststellung, dass die Datenerhebung rechtmafig war und die
Weiterverarbeitung zulassig ist.

Da die Regelungen der Strafprozessordnung unberlhrt bleiben, ist eine Aufzeichnung
ab dem Vorliegen des Anfangsverdachts einer Straftat unter den Voraussetzungen der
repressiven Ermachtigungsgrundlagen wie bspw. § 81b StPO (MUKoStPO/Trlck, 2.
Aufl. 2023, StPO § 81b Rn. 16) auch mittels der sonst zur gefahrenabwehrrechtlichen
Aufzeichnung genutzten Gerate zulassig.

Absatz 5 Satz 2 — der Bezug zu § 36 (Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestal-
tung) — wird gestrichen. Der Einsatz korpernah getragener Aufzeichnungsgerate nach
§ 33 ist — anders als die vormalige Rechtsgrundlage in § 29 Absatz 5 alte Fassung, die



vorsah, dass Daten ,kurzzeitig verdeckt technisch® erfasst werden durften und anders
als zunachst noch im Gesetzgebungsverfahren in BB-Drs. 20/511, S. 233, in § 32 Ab-
satz 5 -E vorgesehen — keine verdeckte Mallhahme mehr, sondern eine ausschlief3lich
offene MalRnahme. §§ 36, 37 bilden aber gemeinsam mit § 35 die verfahrensrechtli-
chen Grundlagen fur die verdeckte Datenerhebung (BB-Drs. 20/682, S. 107), auf of-
fene Malinahmen sind sie grundsatzlich unanwendbar. Auch eine entsprechende An-
wendung ist nicht geboten, denn anders als bei einem verdeckten Einsatz von Daten-
erhebungstechnologien durchbricht die offene Aufzeichnung in Gegenwart des Poli-
zeivollzugsdienstes den geschutzten Bereich nicht, sondern dokumentiert lediglich das
Geschehen in dem durch die Polizeiprasenz bereits durchbrochenen, sonst Ublichen
Rahmen (BB-Drs. 20/682, S. 103). Geschutzt vom Kernbereich privater Lebensgestal-
tung ist insbesondere die nichtoffentliche Kommunikation mit Personen des hdchst-
personlichen Vertrauens, die in der berechtigten Annahme gefuhrt wird, nicht tber-
wacht zu werden, wie es insbesondere bei Gesprachen im Bereich der Wohnung der
Fall ist (BVerfG, Beschluss vom 09. Dezember 2022 - 1 BvR 1345/21 -, Rn. 102).

Die betroffenen Personen haben es daher als Gegenuber der uniformierten Beamtin-
nen und Beamten und angesichts der erkennbar laufenden Aufzeichnungsgerate so-
wie der grundsatzlich vorzunehmenden Mitteilung der Aufzeichnungen selbst in der
Hand, den Kernbereich der privaten Lebensgestaltung dadurch zu schutzen, dass pri-
vateste, intimste Informationen nicht preisgegeben werden. Kommunikation in Gegen-
wart erkennbar staatlicher Hoheitstrager ist keine nichtoffentliche Kommunikation, die
es besonders zu schitzen gilt. Der Verweis auf § 36 fuhrt sonst auch hier dazu, dass
die betroffenen Personen durch absichtlich-willkurliches Ausstof3en intimster Details
eine Art ,Regie- und Schnittrecht hinsichtlich der Aufzeichnungen hatten — die Bo-
dycams mussten jeweils entsprechend § 36 ein- und wieder ausgeschaltet werden,
wobei das Verhaltnis einer entsprechenden Unterbrechungsverpflichtung zur Auf-
zeichnungspflicht unter den Voraussetzungen des § 33 unklar ist. In Zweifelsfallen
durfte dann nach § 36 Absatz 2 nur eine automatische Aufzeichnung fortgesetzt wer-
den — die beim Einsatz von Bodycams allerdings schon strukturell nicht moglich ist.

Der bisherige Absatz 5 Satz 5 — die Unzulassigkeit von Aufzeichnungen in Bereichen,
die der Auslibung der Tatigkeiten von Berufsgeheimnistragerinnen und —tragern — wird
ebenfalls gestrichen. Zum einen ist die Mallnhahme keine verdeckte Mal3nahme mehr
(vgl. hierzu oben), sodass es dieser Norm ebenfalls nicht bedarf. Zum anderen ist kein
Bezug zu anwesenden Berufsgeheimnistragerinnen und —tragern und deren ausgeub-
ter Tatigkeit vorausgesetzt, sondern lediglich abstrakt zu raumlichen Bereichen, die
der Ausubung der Tatigkeit dienen. § 37 sichert aber gerade die Vertraulichkeit des
gesprochenen Wortes von und gegenuber Berufsgeheimnistragerinnen und —tragern
ab (BB-Drs. 20/682, S. 104).

Darliber hinaus werden redaktionelle Anderungen vorgenommen und insbesondere
die Begrifflichkeiten bereinigt (s.o.).

Zur Normenbereinigung wird in § 33 Absatz 6 Satz 2 eine neue Nummer 4 eingefugt
und dafur der Verweis auf § 35 Absatz 7 entsprechend geandert. Bislang verweist §
33 Absatz 6 Satz 3 nur auf § 35 Absatz 7 Satz 2 bis 5.

Um auch fur § 33 festzulegen, dass eine ,Hochstspeicherdauer” gilt, wird in § 33 Ab-
satz 6 Satz 3 nunmehr auch auf § 35 Absatz 7 Satz 1 verwiesen. Derzeit fehlt der
Verweis, sodass die dortige Loschverpflichtung grundsatzlich nicht fur § 33 gilt. Somit
enthielt § 33 bislang zwar eine ,Mindestspeicherdauer” (bis mindestens zwei Monate
nach der Anfertigung), aber keine ,HOchstspeicherdauer®.



Nach § 35 Absatz 7 Satz 3 Variante 1 unterbleibt die Loschung, soweit die Daten flr
eine Datenschutzkontrolle nach § 38 Absatz 6 von Bedeutung sein kdnnen. § 33 fallt
aber nicht unter die in § 35 geregelten verdeckten MalRnahmen, eine entsprechende
Datenschutzkontrolle findet nicht statt.

Nach § 35 Absatz 7 Satz 3 Variante 2 unterbleibt die Loschung auch, soweit die Daten
fur eine Mitteilung an die betroffene Person nach § 35 Absatz 8 von Bedeutung sein
konnen. Eine solche Mitteilungspflicht existiert bei § 33, die eine offene Datenerhe-
bungsmalinahme ist und in § 33 Absatz 5 Satz 3 eine eigene explizite Mitteilungsver-
pflichtung hat, nicht. Der Verweis ist Uberflussig.

Einzig § 35 Absatz 7 Satz 3 Variante 3, die Bedeutung fur eine gerichtliche Nachpru-
fung der RechtmaRigkeit einer Mallnahme, ist fur die Datenerhebung nach § 33 rele-
vant, sodass dieser Aspekt aus dem Verweis herausgenommen und in § 33 selbst —
auch zu Zwecken der Normklarheit — integriert wird, da unubersichtliche Verweisungs-
kaskaden auf andere Normen mit grundrechtlichen Anforderungen nicht vereinbar sind
(vgl. BVerfG, Urteil vom 19. Mai 2020 - 1 BvR 2835/17 -, Rn. 215). Hierbei wird die
Formulierung aus § 35 Absatz 7 Satz 3 (,von Bedeutung sein kdnnen®) nicht tbernom-
men, sondern stattdessen insofern einheitlich im Regelungskonstrukt des § 33 auf den
Umstand des konkreten ,bendtigt werden“ abgestellt. Da es sich bei § 33 um eine
offene Mallnahme handelt, kann die betroffene Person hier aktiv Rechtsschutz suchen
und es kommt nicht darauf an, dass wie bei den Mallhahmen, die in § 35 genannt
werden, Daten ggf. noch vorgehalten werden mussen, da den Betroffenen die Daten-
erhebung ggf. noch unbekannt ist. Insofern ist es angemessen, hier bei Vorliegen kon-
kreter Anhaltspunkte (Ankundigung von Widerspruch, Klage, Erhebung einer Be-
schwerde oder anderes durch Betroffene) von einer Mindestspeicherdauer von einem
Jahr auszugehen (entsprechend § 58 Absatz 2 VwGO). Innerhalb dieses Zeitraums ist
mit einer gerichtlichen Nachprifung der Rechtmafigkeit einer Mallnahme zu rechnen.
Zudem wird in Variante 2 auch klarstellend die Einsichtnahmemaglichkeit durch die
unabhangige Polizeibeauftragte oder den unabhangigen Polizeibeauftragten aufge-
nommen. Der Verweis wird dann eingeschrankt auf § 35 Absatz 7 Satz 1, 2 und 5;
diese gelten entsprechend. Damit hinsichtlich § 33 Absatz 6 Satz 1 Nummer 3 aber
auch der vormalige Sinngehalt des Verweises erhalten bleibt, gilt fir diesen zudem §
35 Absatz 7 Satz 3 entsprechend.

Mit der Neuregelung in Absatz 7 wird die grundlegende Verpflichtung von am Notruf-
und Soforteinsatz beteiligten uniformierten Beamtinnen und Beamten des Polizeivoll-
zugsdienstes geschaffen, kdrpernah getragene Aufzeichnungsgerate betriebsbereit zu
tragen. Damit wird zum einen der Zweck der Dokumentation polizeilichen Handelns,
des Schutzes Betroffener vor einem rechtswidrigen Vorgehen des Polizeivollzugs-
dienstes sowie der nachtraglichen Uberprifbarkeit gescharft und zum anderen auch
die Absicht der regierungstragenden Fraktionen der Bremischen Burgerschaft umge-
setzt, sicherzustellen, dass auch der Einsatzdienst der Polizei Bodycams kunftig auf
Grundlage einer Bestimmung im Polizeigesetz standardmaRig nutzt und die grund-
satzliche Ausrustung des von am Notruf- und Soforteinsatz beteiligten uniformierten
Beamtinnen und Beamten mit Bodycams normiert. Die Ausgestaltung als Soll-Vor-
schrift tragt den Unwagbarkeiten der Praxis Rechnung und soll bspw. ausnahmsweise
kurzfristig auftretende technische Defekte oder Engpasse bei der Ausstattung abfan-
gen.



Zu Nummer 22 - § 34 (Datenerhebung innerhalb von polizeilich genutzten Rau-
men und Fahrzeugen)

Die Rechtsgrundlage wird grundsatzlich an die in § 32 und § 33 bereits dargestellten
Begrifflichkeiten angepasst. Sie wird in Absatz 1 Satz 1 auch um den Faktor Ton er-
weitert, da Ton fur die Bewertung der Situationen zwingend erforderlich ist — insbeson-
dere, wenn eine gerichtliche Nachprifung der Rechtmaliigkeit einer MalRnahme erfol-
gen soll. Erst der Ton macht Gefahrenprognosen oder Reaktionen malRnahmebetroffe-
ner Personen nachvollziehbar. Es sind keine verfassungsrechtlichen Grinde ersicht-
lich, weshalb keine Tonaufzeichnung erfolgen durfte. Zudem soll ein Gleichlauf mit §
33 erzeugt werden: § 33 Absatz 1 enthalt auch eine Rechtsgrundlage flr die Cockpit-
kameras in polizeilichen Fahrzeugen. Diese sind nach der Aufzeichnungsverpflichtung
— fUr Bild und Ton — in § 33 Absatz 3 zu aktivieren, wenn eine malinhahmebetroffene
Person es verlangt. Die entsprechende Aufzeichnungspflicht in § 34 Absatz 1 Satz 3
wurde bei anderen Aufnahme- und Aufzeichnungsgeraten nur eine Bildaufzeichnungs-
pflicht mit sich bringen, was den Beweiswert aus Sicht der malRnahmebetroffenen Per-
son erheblich schmalern wirde. Fur die durchschnittliche maRnahmebetroffene Per-
son ist auch nicht ersichtlich, ob es sich bei einer Kamera in einem polizeilichen Fahr-
zeug um eine nach § 33 betriebene Cockpitkamera mit Bild und Ton oder eine nach §
34 betriebene Innenraumkamera mit ausschlieRlicher Bildaufzeichnung handelt.

Auch in Absatz 2 wird die Rechtsgrundlage fur die Aufnahme und Aufzeichnung in
Gewahrsamszellen um Ton erweitert, denn insbesondere bei den der rechtlichen Re-
gelung zugrundeliegenden Gefahrensituationen in Gewahrsamszellen muss Ton ver-
fugbar sein, um bspw. das Rdcheln einer liegenden Person, die sich zum Beispiel un-
bemerkt im Schlaf erbrochen hat, unverzuglich zu erkennen, was mit der blof3en visu-
ellen Darstellung nicht erkannt werden kann. Auch eine in sehr kurzen Abstanden wie
zehn Minuten erfolgende Uberwachung einer vermeintlich schlafenden Person kann
dem unmittelbar erforderlichen Uberwachungserfordernis angesichts des hochstwerti-
gen Schutzgutes Leben und der bestehenden staatlichen Schutzpflicht hierfur, gerade,
wenn Personen sich in der Obhut staatlicher Organe befinden, nicht gerecht werden.

Absatz 3 wird als Folge der vorangehenden Anderungen der Begrifflichkeiten ange-
passt.

In Absatz 5 wird der Verweis auf § 36 gestrichen. § 34 ist ebenfalls keine verdeckte
Malnahme, § 36 ist daher unanwendbar (s.o0. zu § 33). In Absatz 3 ist zudem bereits
die Intimsphare besonders gesichert. Eine entsprechende Anwendung ist aber auch
nicht erforderlich und schlie3t die Effektivitat der mit der Norm bezweckten Gefahren-
abwehr aus: Viele der im polizeilichen Gewahrsam befindlichen Personen sind stark
alkoholisiert, anders intoxikiert und/oder psychisch in einem desolaten Zustand. Dies
fuhrt dazu, dass sie extrem enthemmt und entgrenzt sind, sich willentlich einnassen,
mit eigenen Exkrementen und eigenem Blut werfen und/oder Einrichtungen und
Wande beschmieren sowie provozierensollende AuRerungen mit sexualisiert-beleidi-
gendem Inhalt von sich geben. Sollte also die reale und konkrete Gefahr einer Selbst-
verletzung unter diesen Umstanden bestehen, wirde der Verweis auf § 36 dazu fuh-
ren, dass immer dann, wenn die Person tatbestandsbegrindende Anzeichen eines
Verhaltens zeigt, das zu einem (visuellen) Kernbereichsschutz gehort, auf eine auto-
matisierte Aufzeichnung ohne Mdglichkeit der Wahrnehmung der Bediensteten umge-
stellt werden musste, was dem unmittelbaren Schutzerfordernis, das uberhaupt erst
Anlass zur Aufnahme gibt, widerspricht.



Absatz 7 soll das Verhaltnis zwischen § 33 und § 34 klarstellen und es erlauben, auch
in den hier genannten polizeilich genutzten Raumen und Fahrzeugen die Dash- und
Cockpitkameras sowie die Bodycam unter den Voraussetzungen des § 33 einzuset-
zen.

Nach der derzeitigen Rechtslage bestehen sonst eklatante Schutzllicken: Nach § 33
darf derzeit nur im offentlichen Raum (,an offentlich zuganglichen Orten®) aufgezeich-
net werden. Sowohl Reviere als auch Einsatzfahrzeuge sind kein solch per se 6ffent-
licher Raum, sind aber wohl auch nicht unter die Arbeits-, Betriebs- und Geschaftsrau-
men, sowie die anderen Raume und Grundsticke, die 6ffentlich zuganglich sind oder
waren und den Anwesenden zum weiteren Aufenthalt zur Verfugung stehen, zu sub-
sumieren. Wirde man nun ein Sperrverhaltnis zwischen § 34 und § 33 annehmen,
wurde das bedeuten, dass der Polizeivollzugsdienst zwar verpflichtet ist, unter den
Voraussetzungen des § 33 Absatz 3 alle Geschehnisse in der Offentlichkeit aufzu-
zeichnen, dann aber ab dem Hineinsetzen einer bspw. gefesselten Person ins polizei-
liche Fahrzeug keine Befugnis mehr hat, eine Aufzeichnung mittels Bodycam zu tati-
gen und letztlich gesetzlich gezwungen ware, das Aufzeichnungsgerat auszuschalten.
Spiegelbildlich hatte die betroffene Person auch kein Recht mehr, eine solche Auf-
zeichnung zu verlangen. Ist im polizeilich genutzten Fahrzeug dann auch keine Auf-
zeichnungsanlage nach § 34 vorhanden — die nach derzeitiger Rechtslage ausschliel3-
lich Bild aufzeichnen darf — wére auch im Fahrzeug und im spateren Uberfiihren in den
Gewahrsam sowie die Gewahrsamszellen keinerlei Aufzeichnung mehr erlaubt. Ab der
Herausnahme aus der Offentlichkeit und der Uberfiihrung in den polizeilich genutzten
Bereich galte damit qua Gesetz ein Aufnahme- und Aufzeichnungsverbot. Das wider-
spricht den intendierten Grundsatzen der Dokumentation und des Schutzes der Poli-
zeivollzugsbeamtinnen und —beamten sowie der Betroffenen selbst und darum wird
ein Nebeneinander der Aufzeichnungsarten an den entsprechenden Ortlichkeiten zu-
gelassen.

Zu Nummer 23 - § 35 (Datenerhebung mit besonderen Mitteln und Methoden)

Die MaBnahme nach § 41a Absatz 4 Satz 1 wird in Absatz 1 Nummer 5 aufgenommen,
da es sich bei ihr um eine verdeckte MalRnahme handelt. Die weiteren Anderungen in
der Nummerierung sind Folgeanderungen hierzu.

In der Norm wird die Verweistechnik auf andere Gesetze auf eine starre Verweistech-
nik geandert.

Zu Nummer 24 - § 36 (Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung)

Die Anpassung in Absatz 1 Satz 4 (Streichung des § 33) bereinigt die Normstruktur
(vgl. hierzu bereits oben zu den Anderungen in § 33).

Die Anderung von § 36 Absatz 2 Satz 2 setzt die Erkenntnisse aus der Entscheidung
des BVerfG (BVerfG, 09.12.2022 - 1 BvR 1345/21, Rn. 107) um, indem sie zum einen
das Bedurfnis aus der Praxis nach der Mdglichkeit einer Unterbrechung ohne vollstan-
digen Abbruch einer konkreten Mallnahme aufgreift, diesem zum anderen aber auch
die verfassungsrechtlich erforderliche Kontur verleiht. Die Ausnahmen vom Abbruch
der konkreten MalRnahme sind eng begrenzt. Zulassig ist die Ausnahme, wenn durch
einen sofortigen Abbruch entweder eine Gefahr flr Leib oder Leben der verdeckt er-
mittelnden Person oder Vertrauensperson droht, da der Abbruch zu einer Enttarnung



fuhren konnte (BVerfG, 09.12.2022 - 1 BvR 1345/21, Rn. 114) oder das verfassungs-
rechtlich anerkannte ermittlungstechnische Bedurfnis zu bertcksichtigen ist, den wei-
teren Einsatz von Vertrauenspersonen und verdeckt ermittelnden Personen — sei es
im Kontext des aktuellen Einsatzes, sei es in einem zukulnftigen Einsatz — zu sichern
(BVerfG, 09.12.2022 - 1 BvR 1345/21, Rn. 115). Vertrauenspersonen und verdeckte
Ermittler mUssen dabei in kernbereichsrelevanten Einsatzsituationen jede Mdglichkeit
nutzen, die sich ihnen bietet, um den konkreten Einsatz vor Ort ohne Enttarnung ab-
zubrechen. Dabei reicht fir Nummer 2 nicht schon jede blo3 abstrakte Moglichkeit
einer Beeintrachtigung der weiteren Verwendung der betreffenden Vertrauensperso-
nen und verdeckt Ermittelnden aus, um vom Abbruch abzusehen, sondern die Not-
wendigkeit eines solchen Schutzes fur die weitere Verwendung der betreffenden Per-
son muss konkret darlegbar sein.“ (BVerfG, Beschluss vom 9. Dezember 2022 — 1
BvR 1345/21, Rn. 116). In Satz 3 wird eine Klarstellung hinsichtlich technisch aufge-
zeichneter Daten aufgenommen. In Satz 4 wird eine Folgeanderung wegen eines
neuen Satz erforderlich. Absatz 2 Satz 5 enthalt nun die Konkretisierung, dass bei
automatische Aufzeichnungen nach Satz 3, die unverzuglich dem anordnenden Ge-
richt zur Entscheidung uber die Verwertbarkeit oder Loschung der Daten vorzulegen
sind, das Gericht auch unverzuglich Uber die Verwertbarkeit oder Léschung zu ent-
scheiden hat (Gleichlauf mit § 41 Absatz 2 Satz 4).

In Absatz 3 Satz 5 ist eine Folgeanderung wegen eines neuen Satzes in Absatz 2
erforderlich.

In Absatz 4 Satz 2 wird eine Erganzung vorgenommen: Auch, wenn keine personen-
bezogenen Daten erhoben worden sind, ist zu dokumentieren, dass eine konkrete
Malnahme in den Kernbereich privater Lebensgestaltung vorgedrungen ist. Dies ist
nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts (Beschluss vom 09.12.2022 - 1 BvR
1345/21, Rn. 119) erforderlich.

In Absatz 4 Satz 3 und Satz 5 wird je ein Verweis geandert, der aufgrund einer Ver-
schiebung der Datenschutzkontrolle aus § 38 Absatz 6 nach § 84 Absatz 1 Nummer
12 erforderlich wird.

Absatz 5 setzt ebenfalls die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts um. Ab-
satz 5 Satz 1 sieht eine Dokumentationspflicht fur die Tatsache des Absehens von der
Unterbrechung vor; dieses Absehen ist unverziglich mit den wesentlichen tatsachli-
chen und rechtlichen Granden zu dokumentieren (BVerfG, Beschluss vom 09.12.2022
- 1 BvR 1345/21, Rn. 119).

Aulerdem wird in Absatz 5 Satz 2 festgelegt, dass verdeckt ermittelnde Personen,
Vertrauenspersonen sowie die polizeilichen Flihrungspersonen der Vertrauensperso-
nen verpflichtet sind, Informationen und die Art und Weise der Erlangung der Informa-
tionen vor der Weitergabe auf ihre Kernbereichsrelevanz zu tUberprifen und festgehal-
tene kernbereichsrelevante Informationen unverziglich zu I6schen oder auf sonstige
Weise zu vernichten. Damit werden die verdeckt ermittelnden Personen und die Ver-
trauenspersonen ihrerseits verpflichtet, vor einer Weitergabe die erhobenen Daten zu
prufen. Da Vertrauenspersonen anders als verdeckt ermittelnde Personen in der Regel
keine entsprechende rechtliche Aus- oder Fortbildung haben, wird es ihnen als Laien
naturgemald schwerer fallen, eine rechtssichere Einschatzung vorzunehmen. Daher
sieht das Bundesverfassungsgericht beim Einsatz von Vertrauenspersonen eine Art
,Doppelprifung“ vor: Auch die Fihrungsperson bei der Polizei muss die ihr Gberlasse-
nen Daten auf Kernbereichsrelevanz prufen (Beschluss vom 09.12.2022 - 1 BvR



1345/21, Rn. 119). Hinsichtlich der Léschung oder Vernichtung gilt die Dokumentation
aus Absatz 5 Satz 3. Nach Absatz 5 Satz 4 gelten die strengen Vorschriften des Ab-
satzes 4 Satz 3 bis 5 auch in diesem Anwendungsbereich.

Absatz 6 Satz 1 regelt eine Dokumentationspflicht hinsichtlich jeder Unterbrechung der
konkreten Mallnahme und der gegebenenfalls erfolgten Fortsetzung. Satz 2 verweist
auch fur diese Umstande auf die Regelungen des Absatz 4 Satz 3 bis 5.

Zu Nummer 25 - § 37 (Schutz von Berufsgeheimnistragerinnen und Berufsge-
heimnistragern)

Die Anderung in der Uberschrift ist redaktioneller Natur zur Umsetzung der geschlech-
tergerechten Sprache. Die Streichung des § 33 in Absatz 1 Satz 1 ist eine Folgeande-
rung (siehe oben zu § 33), die Anderung des § 38 Absatz 6 wegen der Verschiebung
in die neue Norm des § 84 Absatz 1 Nummer 12 erforderlich.

Zu Nummer 26 — § 38 (Parlamentarische Kontrolle; Berichtspflicht)

In Absatz 1 Satz 1 wird bei dem Verweis auf § 55 der Absatz 5 der Norm erganzt.
Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Anderung, um den Inhalt der Norm an
die vom Gesetzgeber gemeinte Vorschrift anzupassen, denn in § 38 Absatz 8 Nummer
7 ist diesbezuglich ebenfalls nur enthalten, in welchem Umfang Datenlbermittlungen
nach § 55 Absatz 5 vorgenommen wurden. Sonst wirde jede einzelne — auch banalste
— Datentbermittlung nach § 55, faktisch also jeder behérdenlibergreifende Austausch,
der Berichtspflicht unterliegen. Dies erzeugt dann einen Gleichlauf mit § 38 Absatz 8
Nummer 7, indem schon § 55 Absatz 5 in Bezug genommen ist.

In Absatz 2 wird geschlechtergerechte Sprache umgesetzt.

In Absatz 3 wird geschlechtergerechte Sprache umgesetzt und die Abkiirzung ,VS* als
Verschlusssache ausgeschrieben.

Die bislang in § 38 Absatz 6 enthaltene Aufgabe, die Einhaltung der gesetzlichen Vor-
schriften Uber die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die mit besonderen
Mitteln oder Methoden oder durch eine MalRnahme nach § 49 erhoben wurden, zu
kontrollieren, wird an dieser Stelle des Gesetzes gestrichen und nunmehr in den Auf-
gabenkatalog des Landesbeauftragten fur den Datenschutz und die Informationsfrei-
heit in § 84 Absatz 1 Nummer 12 aufgenommen, da diese Form der Kontrolle zu sei-
nem Portfolio gehort.

Mit den Anpassungen im neuen Absatz 7 wird zum einen die geschlechtergerechte
Sprache umgesetzt und zum anderen entsprechend der Norm des § 88 Satz 4 BKAG
die vom Gesetzgeber beabsichtigte Unterrichtung der Offentlichkeit dadurch erreicht,
dass die die Burgerschaft nach dieser Norm die Unterrichtung auch 6ffentlich zugang-
lich macht.

Zu Nummer 27 - § 39 (Polizeiliche Beobachtung)

Hinsichtlich der polizeilichen Beobachtung und des damit einhergehenden Eingriffs in
das Recht auf informationelle Selbstbestimmung gemald Artikel 2 Absatz 1 in Verbin-
dung mit Artikel 1 Absatz 1 GG ergeben sich Anderungsbedarfe in Absatz 1 aus der
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum SOG M-V. Zur parallelen Norm in



Mecklenburg-Vorpommern (dort: § 35 Absatz 1 alte Fassung SOG M-V) hat das Bun-
desverfassungsgericht entschieden, dass sie teilweise materiell verfassungswidrig
war, weil sie keine den verfassungsrechtlichen Anforderungen entsprechende Kombi-
nation von Eingriffsschwelle und zu schitzendem Rechtsgut voraussetze (BVerfG, Be-
schluss vom 09.12.2022 — 1 BvR 1345/21, Rn. 161ff, insbesondere Rn. 176ff). Das
Bundesverfassungsgericht sieht die Notwendigkeit einer Anpassung entweder der Ein-
grifisschwelle auf das Mal} mindestens der konkretisierten Gefahr oder alternativ eine
Beschrankung des Malnahmenzwecks auf den Schutz besonders gewichtiger
Rechtsguter (vgl. BVerfG, Beschluss vom 09.12.2022 - 1 BvR 1345/21, Rn. 176). Da-
bei ist die Schwere der durch § 35 SOG M-V — und auch der durch § 39 — gestatteten
Eingriffe gering, wenn auch nicht unerheblich (BVerfG, Beschluss vom 09.12.2022 — 1
BVvR 1345/21, Rn. 174f). Um bei diesem — etwas geringerem Eingriffsgewicht — verfas-
sungsgemal zu sein, sollten die Mallhahmen einem besonders gewichtigen Rechts-
gut dienen (BVerfG, Beschluss vom 09.12.2022 — 1 BvR 1345/21, Rn. 177). Die zu
schutzenden Rechtsguter mussen in der Norm nicht unmittelbar benannt sein; es ge-
niagt, wenn der Gesetzgeber an entsprechend schwerwiegende Straftaten anknupft,
die diese hochrangigen Rechtsguter schitzen (BVerfG, Beschluss vom 09.12.2022 —
1 BvR 1345/21, Rn. 179).

Zwar war § 39 bislang beschrankt auf ,Straftaten von erheblicher Bedeutung®, was
Bezug nimmt auf die Legaldefinition in § 2 Nummer 5. Allerdings enthalt die Norm
durch umfangreiche Verweise ihrerseits Straftatbestande, die nicht — wie vom Bundes-
verfassungsgericht gefordert (BVerfG, Beschluss vom 09.12.2022 — 1 BvR 1345/21,
Rn. 179) — mit einer Hochststrafe von mehr als flinf Jahren bedroht sind. Insbesondere
der Vollverweis in § 2 Nummer 5 Buchstabe b) auf Vergehen nach §§ 85 bis 89 StGB
nimmt mit §§ 86, 86a StGB gerade die Delikte in Bezug, die das Bundesverfassungs-
gericht in der Entscheidung als gerade nicht ausreichende Grundlage herausstellt
(BVerfG, Beschluss vom 09.12.2022 — 1 BvR 1345/21, Rn. 180). Bei diesen liegt der
Rahmen der Hochststrafe nicht bei bzw. bei mehr als funf Jahren.

Die vorliegende Fassung bertcksichtigt die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts
in Form einer Anhebung der Eingriffsschwelle in Absatz 1 Satz 1.

Zudem werden in Absatz 1 Satz 3 die Voraussetzungen zur Beobachtung von Kontakt-
oder Begleitpersonen konkretisiert und an das Vorliegen der Voraussetzungen in Be-
zug auf die Zielperson angeknupft: Eine MalRnahme gegen diese Personen ist dann
zulassig, soweit auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass die Mal3-
nahme zur Erforschung des Sachverhalts oder zur Feststellung des Aufenthaltsorts
einer Person nach Satz 1 fihren wird und andere MalRnhahmen weniger erfolgverspre-
chend oder nicht moglich waren. Die Umstellung dient der Umsetzung der Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts umgesetzt (BVerfG, Urteil vom 1. Oktober 2024,
1 BvR 1160/19, Rn. 103ff).

Die weitere Anderung in Absatz 3 dient der Umsetzung der geschlechtergerechten
Sprache.

Zu Nummer 28 - § 40 (Datenerhebung durch Observation)

Auch hinsichtlich der Observation bedarf es einer Anpassung infolge des Beschlusses
des Bundesverfassungsgerichts (Beschluss vom 9. Dezember 2022 - 1 BvR 1345/21).
Hinsichtlich der Eingriffsschwelle gilt zunachst das oben zu § 39 dargestellte.



In Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 ist die Benennung einer gegenwartigen Gefahr fur be-
stimmte hochwertige Rechtsguter die Voraussetzung und damit eine hinreichend hohe
Eingriffsschwelle gesetzt, sodass hieran keine Anderungen erforderlich sind.

Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 stellte bislang aber auf die konkretisierte Gefahr der Bege-
hung einer Straftat ab und verwies hinsichtlich der kunftigen Straftat ebenfalls auf die
Straftaten von erheblicher Bedeutung in § 2 Nummer 5. Mit den Worten des Bundes-
verfassungsgerichts stellt dies nicht die Prognose von Schaden fur bestimmte Rechts-
guter in den Fokus, sondern die Prognose der Verwirklichung eines der genannten
Straftatbestande (Beschluss vom 9. Dezember 2022 — 1 BvR 1345/21, Rn. 95).Sofern
mit der Verwirklichung des Straftatbestands zwangslaufig bereits die Verletzung des
geschutzten Rechtsguts einhergeht, ist dies unproblematisch. § 2 Nummer 5 enthalt
jedoch auch sog. Vorfeldstraftaten: Uber § 2 Nummer 5 Buchstabe a werden auch
Verbrechen wie §§ 129a, 129b StGB erfasst und Uber § 2 Nummer 5 Buchstabe b)
auch Straftaten nach §§ 89a, 89b und 89c StGB, Delikte also, bei denen mit der Tat-
bestandsverwirklichung nicht zwangslaufig bereits eine Rechtsgutsverletzung im
Sinne des Polizeirechts oder wenigstens eine konkretisierte oder konkrete Gefahr fir
die tatbestandlich geschutzten Rechtsguter einhergeht (BVerfG, Beschluss vom 9 De-
zember 2022 — 1 BvR 1345/21, Rn. 95).

Um diesen Zustand zu beheben, wird § 40 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 hinsichtlich
dieser Vorfeldstraftaten um den Faktor einer konkretisierten Gefahr erweitert.

In Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 werden ebenfalls die Voraussetzungen zur Beobachtung
von Kontakt- oder Begleitpersonen konkretisiert und an das Vorliegen der Vorausset-
zungen des Satzes 1 Nummer 1 oder 2 in Bezug auf die Zielperson angeknupft: Vo-
raussetzung der Beobachtung der Kontakt- oder Begleitpersonen ist damit nunmehr,
dass eine Uberwachung der verantwortlichen Person mit entsprechenden Mitteln zu-
lassig ware. Damit wird die Gefahrenschwelle, ab der eine Beobachtung der Kontakt-
oder Begleitpersonen maoglich ist, an diejenige, die in Bezug auf die Zielperson gilt,
angeglichen und damit die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts umgesetzt
(BVerfG, Urteil vom 1. Oktober 2024, 1 BvR 1160/19, Rn. 103 ff.).

Zu Nummer 29 - § 41 (Datenerhebung durch den verdeckten Einsatz technischer
Mittel)

Durch die Anderung wird der Verweis auf § 40 umgestellt.

Zu Nummer 30 - § 41a (Datenerhebung durch den Einsatz von besatzungslosen
Luftfahrtsystemen)

Der Polizeivollzugsdienst ist regelmafig mit unubersichtlichen Einsatzsituationen kon-
frontiert, in Bremen speziell im Zusammenhang mit Veranstaltungen wie Sportveran-
staltungen und Volksfesten. In der Vergangenheit waren solche Veranstaltungen in
Deutschland mehrfach Ziel von terroristischen Angriffen (wie der Angriff auf einen Ber-
liner Weihnachtsmarkt 2016). Zudem begunstigen groRere Menschenansammlungen
Straftaten aus der Menge heraus, wie z. B. Eigentumsdelikte oder sexuell motivierte
Straftaten (wie die Geschehnisse in der Silvesternacht 2015 in Koéln). Auch kdnnen
Menschenansammlungen mit unginstigen Gruppen- und Fluchtdynamiken einherge-
hen, was zu Gefahren fihren kann (wie beim Loveparade-Unglick 2010). Hier kdnnen
mit Bildtechnik ausgestattete Luftfahrtsysteme in einer Vielzahl von Situationen Unter-
stutzung bei der Gefahrenabwehr bieten.



Die polizeiliche Videouberwachung, wie sie mit dem Einsatz von Luftfahrtsystemen zur
Datenerhebung verbunden ist, kann je nach eingesetzter Technik und konkreter Auf-
nahme- bzw. Aufzeichnungsweise einen schwerwiegenden Eingriff in das informatio-
nelle Selbstbestimmungsrecht (Artikel 2 Absatz 1 GG in Verbindung mit Artikel 1 Ab-
satz 1 GG) sowie in das Grundrecht auf Datenschutz (Artikel 8 GRCh) betroffener Per-
sonen darstellen.

Die Wesentlichkeitstheorie besagt, dass der Gesetzgeber staatliches Handeln in
grundlegenden Bereichen durch ein férmliches Gesetz legitimieren und alle wesentli-
chen Entscheidungen selbst treffen muss (vgl. bspw. BVerfGE 40, 237 (249)). Luft-
fahrtsysteme mit der Moglichkeit zur Datenerhebung sind ein Einsatzmittel mit Allein-
stellungsmerkmalen. Diese Charakterisierung gebietet es, dass der Einsatz von mit
Bildtechnik ausgestatteten Luftfahrtsystemen Uber eine spezielle Rechtsgrundlage le-
gitimiert wird und der Gesetzgeber die Entscheidung trifft, zu welchen Zwecken die mit
Bildtechnik ausgestatteten Luftfahrtsysteme wie eingesetzt werden.

Die Vorschrift tragt dem oben dargelegten Grundsatz Rechnung, dass hinsichtlich des
offenen und verdeckten Einsatzes der Luftfahrtsysteme mit der MalRnahme jeweils un-
terschiedliche Eingriffsintensitaten in die betroffenen Grundrechte einhergehen. Es
wird daher zwischen den in Absatz 1 und 2 geregelten offenen und den in Absatz 4
geregelten verdeckten Einsatzmdglichkeiten der Luftfahrtsysteme unterschieden.

Absatz 1 beinhaltet die Moglichkeit, mittels besatzungslosen Luftfahrzeugs und daran
oder darin befindlicher Aufnahme- und Aufzeichnungsgeréate offene sog. Ubersichts-
aufnahmen anzufertigen. Diese sind beschrankt auf reine Bildaufnahmen (ohne Auf-
zeichnungen und ohne Ton, also bloRe Kamera-Monitor-Ubertragung der Bildtechnik
am Luftfahrtsystem an die Steuerungseinheit und — sofern zur Einsatzlenkung erfor-
derlich — an andere Bildschirme) und ist daher aus datenschutzrechtlicher Sicht eher
gering. Die Norm dient der effektiven Gefahrenabwehr und damit der Erflllung der
Aufgabe aus § 1 Absatz 1.

Sinn der Norm ist, polizeiliche Einsatze, deren Verlauf einer entsprechenden Beglei-
tung bedurfen, mittels Luftfahrtsystem zu begleiten und in den Fuhrungsstab Ubertra-
gen zu kdénnen, um Krafte entsprechend zu leiten und im Vorfeld Gefahren abwehren
zu konnen. Beispielsweise bewegten sich anlasslich eines Fanmarsches zu einem
FuBballspiel im Mai 2022 relativ spontan Schatzungen zufolge bis zu 12.000 Personen
in der Spitze kollektiv durch die Innenstadt in Bremen. Um derartiges Einsatzgesche-
hen kompetent begleiten zu kdnnen und so bei etwaigen Engstellen im Verlauf, Per-
sonenansammlungen, Angriffen von aul3en usw. sofort entsprechend handeln zu kon-
nen, ist die Regelung erforderlich. Denkbares Einsatzszenario ist auch der sog. ,NUK"-
Transport, der 2020 in der Abend- und Nachtzeit durch Bremen fuhr. Eine Sicherung
der langen Strecke allein durch Polizeikrafte war nicht maglich.

Diese Art der Ubersichtsaufnahmen ist zunéchst fiir den Bereich der Versammlungen
geschaffen worden; der dortige Eingriff in Artikel 8 GG wiegt schwerer als der in das
sog. Datenschutzgrundrecht (Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1
GG), sodass im Wege des Erst-recht-Schlusses von einer Zulassigkeit dieser Aufnah-
men fur Zwecke der Gefahrenabwehr auszugehen ist. Wenn schon bei Versammlun-
gen derart in hochwertige Grundrechte eingegriffen werden darf, dann erst recht — un-
ter engeren Voraussetzungen hier — bei abstrakten und konkreten Gefahrenlagen.



Die Norm ist § 18 Absatz 2 VersFG BE nachempfunden, der die aufzeichnungslose
Ubersichtsaufnahme im Versammlungsbereich regelt. Die Vorgangernorm (§ 1 Absatz
3 des Gesetzes Uber Aufnahmen und Aufzeichnungen von Bild und Ton bei Versamm-
lungen unter freiem Himmel und Aufzigen vom 23. April 2013 (VersammIG Bin a.F.))
war vom VerfGH Berlin fur (landes-)verfassungsgemal} gehalten worden — trotz des
damit einhergehenden Eingriffes in das hochwertige Grundrecht der Versammlungs-
freiheit. Aus datenschutzrechtlichen Grinden (Datensparsamkeit) wird fir den Anwen-
dungsbereich der Ubersichtsaufnahmen hinsichtlich Ton auf die Ubertragung und die
Aufzeichnung verzichtet.

Der Begriff Bildaufnahmen (vgl. zur Vereinheitlichung der Begrifflichkeit oben zu §§ 32,
33) und umfasst bspw. auch den Einsatz von sog. Nachtsichtgeraten.

Der Begriff der Lenkung eines Polizeieinsatzes umfasst neben der Einsatzleitung auch
die darunterliegenden Entscheidungsebenen; mit dem Begriff soll der Zweck der Ge-
fahrenabwehr konkretisiert werden. Konkrete Fallszenarien sind dann hier das Heran-
fuhren von Kraften an eine Gefahrensituation. Der Begriff der Aufnahme umfasst die
Bild-Ubertragung an Steuerungsgerate zum Flugbetrieb und auch an weitere Endge-
rate polizeilicher Stellen (bspw. Ubertragung in den Flhrungsstab, wo Krafte koordi-
niert werden).

Die Unibersichtlichkeit knlipft sowohl an die Ortlichkeit selbst, als auch die Uniiber-
sichtlichkeit einer Lage an.

Ein Ruckgriff auf § 32 Absatz 1 reicht fur die hier skizzierten Zwecke auch, jedenfalls
nicht in allen Fallen, aus: Die Norm regelt, dass (nur) Uber solche Personen Bildauf-
nahmen und Bild- und Tonaufzeichnungen angefertigt werden durfen, bei denen Tat-
sachen die Annahme rechtfertigen, dass sie nicht geringfigige Ordnungswidrigkeiten
oder Straftaten begehen. Beim Loveparade-Ungluck war dies gerade nicht der Fall; es
handelte sich um eine Katastrophe, die sich unter anderem aus der Vielzahl der Per-
sonen an einem hierfur nicht geeigneten Ort ergab. Auch sind nach polizeilicher Erfah-
rung nicht bei allen Ansammlungen wie beispielsweise friedlichen Fanmarschen Straf-
taten oder nicht geringflugige Ordnungswidrigkeiten zu erwarten und sofern diese zu
erwarten sind, kdnnen sie in einer Situation teilweise auch nicht konkreten Personen
zugeordnet werden, wie § 32 Absatz 1 voraussetzt.

Der Grundsatz der VerhaltnismaRigkeit gebietet es dabei, dass die Luftfahrtsysteme
grundsatzlich unmittelbar in Einsatznahe zu starten und — soweit technisch und den
Umstanden entsprechend moglich — auch wieder zu landen sind. Die Senatorin fur
Inneres und Sport wird hierzu konkretisierende Vorgaben durch Erlass regeln.

Absatz 2 dbernimmt in Nummer 1 bis 3 die in Bayern und Mecklenburg-Vorpommern
bereits bewahrte Regelungstechnik und lasst die offene Datenerhebung mittels Luft-
fahrtsystemen als technisches Mittel in den Fallen des § 32 Absatz 1 bis 3 Satz 1 zu.

Mit der Subsidiaritatsklausel in Absatz 2 Halbsatz 2 wird der Grundsatz der Verhaltnis-
maligkeit bei der Anwendung hervorgehoben. In den Fallen des § 32 kommt grund-
satzlich auch eine Uberwachung der betreffenden Orte mittels stationéren Ubersichts-
kameras in Betracht. Aus VerhaltnismaRigkeitserwagungen ist der Luftfahrtsystemein-
satz daher jeweils gesondert zu prufen und kommt vor allem in Betracht, wenn es sich
bspw. um ein unubersichtliches Gelande handelt, das mit stationaren Kameras nicht



hinreichend Uberwacht werden kann — bspw. bei (auch temporaren) Sichteinschran-
kungen durch vorbeifahrende Fahrzeuge des OPNV o.a. — oder wenn eine dynami-
sche Lage besteht. Die Zweckerreichung ist insbesondere dann auf andere Weise
nicht méglich, wenn eine stationare Uberwachung nur die Mdglichkeit bietet, eine weit-
laufige Ortlichkeit teilweise zu iberwachen. Sie ist etwa dann wesentlich erschwert,
wenn mit anderen MaRnahmen erheblich mehr Zeit flr die Vorbereitung der Mal3-
nahme und die Datenerhebung aufgewendet werden musste. Soweit andere Mittel zur
Verfigung stehen, die prognostisch betrachtet gleich geeignet sind, sollte daher auf
diese zuruckgegriffen werden, soweit die Gefahr durch diese ebenso schnell und ef-
fektiv beseitigt werden kann. Bei Vorliegen der Voraussetzungen von Absatz 2 Num-
mer 4 werden andere MalRnahmen insbesondere in unwegsamen Gelande in der Re-
gel weniger erfolgversprechend sein und ist zugunsten des Leib- und Lebensschutzes
davon auszugehen, dass kein zeitlicher Verzug geduldet werden kann, um die Gefahr
abzuwenden.

Die VerhaltnismaRigkeit der Mallnahme sollte besonders geprift werden, wenn sen-
sible offentliche Einrichtungen wie Freibader, Einrichtungen der Gesundheitsfursorge
und soziale Einrichtungen fur Minderjahrige oder auch religidse Statten wahrend der
Offnungs-/Benutzungszeiten Gegenstand eines notwendigen Uberfluges oder einer
Malnahme sind. Eine generelle Unzulassigkeit oder starke Einschrankung derartiger
MaRnahmen wurde allerdings dazu fuhren, dass relevante Bereiche (bspw. das Frei-
bad Stadionbad zum Veranstaltungsort Weserstadion, bei dessen Aulienbereich han-
delt es sich auch um den Fluchtweg aus dem Stadion heraus) einem Totalverbot un-
terliegen wirden, was aus Gefahrenabwehrgrinden heraus nicht vertretbar ist. Im
Falle einer Brandgefahr oder einer Amoklage im Stadion durfte bspw. bei einem Voll-
verbot die Uberwachung der Fluchtwege (iber dem Freibad sonst nicht erfolgen. Auch
die Flughohe ist im Rahmen der Verhaltnismaligkeitsprufung besonders zu prufen. Im
Stadtbereich Bremen besteht allerdings die Kontrollzone des Bremer Flughafens, so-
dass Luftfahrtsysteme ohnehin maximal nur 50 m hoch fliegen durfen. Je hoher das
Luftfahrtsystem steigt, desto weniger ist es sichtbar, was die Offenheit der Mal3nhahme
aus rein faktischen Umstanden (Sichtbarkeit der kleinen Luftfahrtsysteme) schmalert.
Die Einbeziehung von Veranstaltungen im Sinne des § 32 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2
tragt den Geschehnissen beim sog. Loveparade-Unglick Rechnung. Um solche tragi-
schen Ereignisse, die trotz aller sorgfaltiger Planung nie ausgeschlossen werden kon-
nen, mittels Gefahrenabwehr zu verhindern, bedarf es dieser Norm, da eine stationare
Videouberwachung nicht das gleiche Effektivitatslevel aufweist.

In Nummer 4 wird eine eigenstandige Rechtsgrundlage fur die Ermittlung des Aufent-
haltsortes einer vermissten, suizidgefahrdeten oder hilflosen Person geschaffen. Der
Wortlaut der Norm knupft an § 35 Absatz 2 Satz 8 an, um die Einheitlichkeit des Ge-
setzes zu gewahrleisten.

Absatz 3 regelt im Wege des intendierten Ermessens dann in Gestalt einer ,Soll-Re-
gelung® die Verpflichtung zum Hinweis auf den Einsatz des Luftfahrtsystems mit ge-
eigneten Mitteln. Denkbar sind hier bspw. je nach zugrundeliegender Lage polizeiliche
Lautsprecherdurchsagen, auch durch Lautsprecher des Luftfahrtsystems selbst, bei
Ansammlungen oder bei ausreichend zeitlichem Vorlauf Plakate/ Schilder, die vor dem
Betreten eines Festgelandes auf den potentiellen Einsatz von polizeilichen Luftfahrt-
systemen hinweisen sowie Veroffentlichungen in der Presse im Vorfeld von Veranstal-
tungen (wie es bei der Verodffentlichung etwaiger sog. Fanmarschverbote praktiziert
wird). Die Offenheit der MalRnahme bestimmt sich dabei am Durchschnittsbild einer
potentiell betroffenen Person, auf individuelle Einschrankungen kommt es nicht an.



Der Charakter als Soll-Regelung tragt dem Umstand Rechnung, dass der Polizeivoll-
zugsdienst nicht in jedem Fall zur entsprechenden Bekanntgabe verpflichtet sein darf:
Eine ausnahmslose Hinweispflicht wirde insbesondere bei der Suche nach suizidge-
fahrdeten Personen gefahrenverscharfende Momente schaffen, wenn die gesuchte
Person z.B. durch Lautsprecherdurchsagen, mittels derer Uber den Luftfahrtsystemein-
satz informiert wird, unter weiteren psychischen Druck mit ggf. irreversiblen Folgen
gesetzt wird und sich das Leben nimmt, um einer Rettung zuvorzukommen.

Absatz 4 Satz 1 erdffnet die Moglichkeit, unter den Voraussetzungen der langerfristi-
gen Observation nach § 40 Absatz 1 Aufzeichnungen auch mittels des verdeckten
Einsatzes besatzungsloser Luftfahrtsysteme zu vorzunehmen, wenn die Abwehr der
Gefahr oder die Verhutung der Straftaten auf andere Weise weniger erfolgverspre-
chend oder erschwert ware. Aus Rechtsschutzgriinden ist — soweit eine richterliche
Anordnung nach § 35 Absatz 2 erforderlich ist — auf den Einsatz des besatzungslosen
Luftfahrtsystems ausdricklich in der richterlichen Anordnung hinzuweisen. Daneben
eroffnet Absatz 4 Satz 3 auch die Moglichkeit, zur Vorbereitung eines konkreten Ein-
satzes und zur Leitung eines konkreten Einsatzes verdeckt besatzungslose Luftfahrt-
systeme einzusetzen, wenn dies zur Abwehr einer Gefahr fur Leib, Leben oder Freiheit
einer bei einem polizeilichen Einsatz tatigen Person oder von Dritten erforderlich ist.
Die Norm macht es daher moglich, insbesondere Einsatze von Spezialeinheiten zum
Schutz der Krafte verdeckt visuell vorzubereiten, zu begleiten und so bspw. im zeitlich
unmittelbar vorgelagertem Vorfeld Aufklarungsmalnahmen durchfihren zu kdnnen.
Diese Option kommt bspw. in Frage, um praventivpolizeilich Razzien bei mutmallich
bewaffneten Gruppierungen zu begleiten, Flucht- und Angriffswege von Personen zu
eruieren, konkrete Objektbeobachtungen zu tatigen (Zugriffswege fur die Einsatz-
krafte, Sprengfallen,...) usw.

Absatz 5 regelt die Weiterverarbeitung und weitere Speicherung der Daten und knupft
hierfur klarstellend bezuglich der Aufzeichnungen, die gemaly Absatz 2 Nummer 1 bis
3 erstellt worden sind, an § 32 Absatz 4 an, da diese auch fur die ,Grundmalinahmen®
gilt. Dadurch wird auch die weitere Verwendungsmoglichkeit in § 32 Absatz 4 Uber-
nommen. Hinsichtlich der etwaig erstellten Aufzeichnungen, die gemaly Absatz 2 Num-
mer 4 oder Absatz 4 erstellt worden sind, wird eine Speicherfrist von maximal zwei
Monaten flr ausreichend erachtet; auch hier wurde die Weiterverwendung zur Verfol-
gung von Straftaten oder von Ordnungswidrigkeiten vorgesehen.

Absatz 6 Satz 1 sieht vor, dass die unbemannten Luftfahrtsysteme nicht bewaffnet
werden durfen. Satz 2 stellt klar, dass sie nicht als Hilfsmittel der korperlichen Gewalt
gegen Personen eingesetzt werden durfen. Ein Einsatz als Hilfsmittel der kdrperlichen
Gewalt gegen andere Sachen, insbesondere — aber nicht nur — gegen als gefahrlich
bewertete andere unbemannte Luftfahrtsysteme, wird hierdurch nicht berthrt.

Absatz 7 sieht eine Rechtsgrundlage fiir Ubungsfliige vor. Ubungsfliige sind insbeson-
dere erforderlich, um die Aus- und Fortbildung zu ermdglichen. Besondere Witterungs-
bedingungen (starker Wind, Nebel, Regen) stellen Herausforderungen fur die Lenkung
und auch die Datenerhebung mittels Luftfahrtsystems dar. Der Umgang mit diesen
Herausforderungen muss zwingend geubt werden, damit im Einsatzfall unter diesen
Bedingungen keine Bedienungsfehler und damit keine (Absturz-)Gefahren eintreten
konnen. Nach Satz 1 durfen diese grundsatzlich tUber offentlich zuganglichen Orten,
die nicht Uberwiegend Wohngebiete sind, durchgefluhrt werden. Aus Griinden der Ver-
haltnismaRigkeit sollte dabei berucksichtigt werden, dass nicht immer dieselben
Ubungsorte gewahlt werden, um die empfundene Uberwachungslast nicht an einem



Ort zu konzentrieren. Bei den Ubungsflijgen darf nur eine Bildaufnahme stattfinden,
die zur Steuerung des Gerats erforderlich ist. Die Pflicht zur Erkennbarmachung der
Datenverarbeitung gilt, da bei Ubungsfliigen zum Trainieren der Fahigkeiten keine Eil-
bediirftigkeit im eigentlichen Sinne bestehen kann. Ubungsfliige diirfen nach Satz 2
grundsatzlich auch nicht Uber besonders sensiblen Bereichen stattfinden wie insbe-
sondere Grunflachen von psychiatrischen Einrichtungen, Kinderheimen oder Kranken-
hausern — ausgenommen, es gibt hierfur einen zwingenden sachlichen Grund
(Schwimmbad am Weserstadion als Fluchtweg bspw.). Zudem sind das Datum und
der Ort des Ubungsfluges zuvor in geeigneter Weise offentlich mitzuteilen, damit et-
waig betroffene Personen ihr Verhalten danach ausrichten und den Ubungsort tempo-
rar meiden konnen. Denkbar sind hier insbesondere Veroffentlichungen auf der Web-
site der die Ubung durchfiihrenden Polizeivollzugsbehérde. Grundsétzlich sollte ein
entsprechender Ubungsflug am Tag vor dem Flug veréffentlicht werden. Auch hinsicht-
lich der Ubungszeiten sollten Zeiten gewahlt werden, die den empfundenen Uberwa-
chungsdruck eher gering erscheinen lassen. Satz 5 sieht daruber hinaus aber auch
die Méglichkeit vor, an einem konkreten Einsatzort Ubungsfliige vorzunehmen, hierfiir
gelten Satz 2 bis 4 der Norm nicht. Die Dokumentationspflicht gilt hingegen ausnahms-
los.

Zu Nummer 31 - § 41b (Einsatz technischer Mittel gegen besatzungslose Luft-
fahrtsysteme)

Mit § 41b Satz 1 wird der Polizeivollzugsdienst befugt, besatzungslose Luftfahrtsys-
teme mittels des Einsatzes technischer Mittel abzuwehren. Satz 2 erlaubt den Einsatz
technischer Mittel zur Detektion von besatzungslosen Luftfahrtsystemen. Die Norm
wurde aufgrund der aktuellen Lage in der Bundesrepublik aufgenommen, da immer
wieder nicht identifizierbare besatzungslose Luftfahrtsysteme, vor allem im Norden,
gesichtet werden.

Der Einsatz von Hilfsmitteln der korperlichen Gewalt und Waffen gegen besatzungs-
lose Luftfahrtsysteme ist hierdurch nicht ausgeschlossen. Die neue Norm erganzt in-
soweit lediglich die bestehenden Befugnisse.

Zu Nummer 32 - § 42 (Telekommunikationsiiberwachung und Eingriff in die Te-
lekommunikation)

In der Norm wird die Verweistechnik auf andere Gesetze auf eine starre Verweistech-
nik geandert.

Zu Nummer 33 — § 43 (Verkehrsdatenerhebung, Nutzungsdatenerhebung und
Standortermittiung)

In Absatz 1 wird die Verweistechnik auf andere Gesetze auf eine starre Verweistechnik
geandert

Dem Vorschlag im Evaluationsgutachten, den Anwendungsbereich der Standortermitt-
lung in § 43 Absatz 3 Satz 1 auf die gegenwartige Gefahr der Begehung einer Straftat
von auch im Einzelfall erheblicher Bedeutung zu erweitern, wird nicht gefolgt.

Zu Nummer 34 — § 44 (Bestandsdatenerhebung)

In der Norm wird die Verweistechnik auf andere Gesetze auf eine starre Verweistech-
nik geandert.



Zu Nummer 35 — § 46 (Datenerhebung durch Vertrauenspersonen)

Die Norm wird geandert, um eine bereichsspezifische Rechtsgrundlage fur Vertrau-
enspersonen des Polizeivollzugsdienstes zu schaffen. § 46 Satz 4 verwies in seiner
alten Fassung auf § 8b Absatz 1 BremVerfSchG. Der Verweis machte die Norm des
Einsatzes von Personen zur Informationsbeschaffung, die fur den Verfassungsschutz
gilt, fur den Polizeivollzugsdienst (entsprechend) anwendbar. § 8b Absatz 1 BremVer-
fSchG ist aber die Rechtsgrundlage fur den Einsatz der Personen in allen Aufgaben-
bereichen, auf die sich der gesetzliche Auftrag des Verfassungsschutzes erstreckt
(BB-Drs. 18/1047, S. 25). Fur die Aufgaben und Befugnisse der Polizei und des Ver-
fassungsschutzes gilt ein strenges organisatorisches, befugnisrechtliches, funktionel-
les und informationelles Trennungsgebot. Insofern sollte jeder gesetzgeberische An-
schein vermieden werden, dass fur den Polizeivollzugsdienst und den Verfassungs-
schutz dieselben Rechtsgrundlagen gelten, wenngleich die Anforderungen an Vertrau-
enspersonen sich weiterhin ahneln werden. Diese orientieren sich weiter eng an den
Faktoren, die von der Innenministerkonferenz in der 197. Sitzung (22.-24. Mai 2013)
als gemeinsame Standards beschlossen worden sind.

Der bisherige Verweis auf das BremVerfSchG fuhrte nicht dazu, dass der den als Ver-
trauenspersonen einsetzbaren Personenkreis entsprechend den fir das Landesamt
fur Verfassungsschutz geltenden Regelungen eingegrenzt wurde, denn fur das Lan-
desamt fur Verfassungsschutz galten weitere Ausnahmeregelungen der Norm (§ 8b
Absatz 3 und 4 BremVerfSchG), die fur den Polizeivollzugsdienst durch den nur ein-
geschrankten Verweis nicht anwendbar gemacht wurden. Dies hatte bislang zur Folge,
dass der Polizeivollzugsdienst keine Personen einsetzen konnte, die den Ausnahmen
des § 8b Absatz 3 und 4 BremVerfSchG (insbesondere Begehung von bestimmten
.milieutypischen® Straftaten) unterfallen warden. Damit war die Norm in den fur den
Polizeivollzugsdienst hochrelevanten Bereichen der Organisierten Kriminalitat und
Drogenkriminalitat faktisch nicht anwendbar, sodass hier in Bremen im Gegensatz zu
anderen Landern (vgl. § 36 NPOG) ein erheblicher Nachteil in der Gefahrenabwehr
bestand.

§ 8b Absatz 4 BremVerfSchG ist zwischenzeitlich auch aulder Kraft getreten, eine
Nachfolgeregelung bislang nicht getroffen, sodass eine schlichte Verweisung auf die
Ausnahmen in der Norm schon deshalb nicht moglich ist und es einer Neuregelung
bedarf.

Absatz 1 Satz 1 Ubernimmt den bisherigen Satz 1 und enthalt weiter die Legaldefinition
der Vertrauenspersonen sowie den Bezug auf die Tatbestandsvoraussetzungen des §
40 Absatz 1 Nummern 1 bis 3. Absatz 1 Satz 2 entspricht dem bisherigen Satz 2.

Absatz 2 prazisiert den Regelungsinhalt des bisherigen Satzes 3. Im neuen Absatz 2
Satz 1 wird — lediglich redaktionell — klargestellt, dass der Polizeivollzugsdienst Perso-
nen, die in Strafverfahren aus beruflichen Grinden zur Zeugnisverweigerung berech-
tigt sind (§§ 53, 53a StPO) nicht ohne deren vorherige Initiative zu gewinnen versu-
chen darf. Satz 2 bestimmt eine Dokumentationsvorschrift fir den Zeitpunkt und Inhalt
der Initiative, Satz 3 eine Aufbewahrungsfrist von zwei Jahren fur die Dokumentation.
Diese Frist beginnt nach Satz 4 im Falle einer Verpflichtung dieser Person als Vertrau-
ensperson erst mit Beendigung der Verpflichtung.



Mit Absatz 3 wird eine Neuregelung fur eine bereichsspezifische Norm fur den Polizei-
vollzugsdienst geschaffen.

Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 entspricht § 8b Absatz 1 Nummer 1 BremVerfSchG und
soll einen Bezug zur Aufgabenerfullung herstellen.

Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 entspricht § 8b Absatz 1 Nummer 2 BremVerfSchG und
soll auch hier sicherstellen, dass die Vertrauensperson keinen bedeutenden Einfluss
auf die von der MalRnahme betroffene Person (,Zielperson®) nimmt.

Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 entspricht § 8b Absatz 1 Nummer 3 BremVerfSchG und
nimmt Minderjahrige angesichts ihrer besonderen Schutzbedurftigkeit generell von ei-
ner Tatigkeit als Vertrauensperson der Polizei aus.

Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 nimmt einzelne inhaltliche Aspekte von § 8b Absatz 1
Nummer 4 BremVerfSchG auf. Die Verpflichtung wird vor der Tatigkeit vorgenommen.
Zu diesem Zeitpunkt steht jedoch nicht fest, ob eine Vertrauensperson wahrend der
Tatigkeit eine Straftat begehen wird. Auch kann der Polizeivollzugsdienst nicht fest-
stellen, ob eine Person Straftaten von erheblicher Bedeutung tatsachlich begangen
hat; er kann lediglich Eintragungen prufen, sodass hier — angelehnt an die Regelungs-
weise in § 9b Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 Bundesverfassungsschutzgesetzes fur Ver-
trauensleute — auf die Eintragung im Bundeszentralregister (FlUhrungszeugnis fur Be-
horden im Sinne des § 31 Absatz 1 Satz 1 BZRG) abgestellt wird. Erst nach einer
rechtskraftigen Verurteilung steht fest, ob eine Person (nachweislich) eine solche
Straftat begangen hat.

Mit Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 wird der Gehalt von § 8b Absatz 1 Nummer 5 Ubertra-
gen und festgehalten, dass die Zuwendungen durch den Polizeivollzugsdienst nicht
auf Dauer die wirtschaftliche Lebensgrundlage sein durfen, da hierdurch die Gefahr
von Abhangigkeitsverhaltnissen besteht und die Personen sich zum konstanten Lie-
fern von nutzlich erscheinenden Informationen verpflichtet fihlen, um die Einnahme-
quelle/ Lebensgrundlage zu erhalten. Das gefahrdet potentiell den Wahrheitsgehalt
der Ubermittelten Informationen.

Absatz 3 Satz 1 Nummer 6 entspricht § 8b Absatz 1 Nummer 6 BremVerfSchG. Hier-
durch soll verhindert werden, dass der Staat die Strukturen, die er entsprechend be-
wertet und beobachten will, durch seine Intervention aufrechterhalt.

Absatz 3 Satz 1 Nummer 7 lehnt sich an § 8b Absatz 1 Nummer 7 BremVerfSchG an,
enthalt aber nunmehr eine wesentliche Neuerung, die auch bspw. in § 36 Absatz 2
Satz 2 NPOG enthalten ist. Hierbei wird nunmehr darauf abgestellt, dass die Verwen-
dung als Vertrauensperson den Ausstieg aus der entsprechenden Struktur konkret ge-
fahrden wuirde. Hierdurch soll verhindert werden, dass ausstiegswillige Personen
durch ihre Arbeit fir den Staat in die Gefahr gebracht werden, in der sie belastenden
Struktur zu verharren. Gleichzeitig kann die Arbeit als Vertrauensperson fur die Aus-
stiegswilligen eine Moglichkeit sein, mit der eigenen Beteiligung an der Struktur abzu-
schliel3en, sodass kein genereller Ausschluss von Aussteigerinnen und Aussteigern
statuiert wird.

Mit Absatz 3 Satz 1 Nummer 8 und 9 wird der Inhalt von § 8b Absatz 1 Nummer 8
BremVerfSchG aufgenommen. Die Regelungen sollen wie bisher dem Schutz der Par-
lamente und damit der Funktionsfahigkeit der Legislative dienen. Die neue Nummer 9
erweitert den Schutz auf Personen, die nicht Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der
Mandatstragerinnen oder Mandatstrager sind, sondern auch auf Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von Fraktionen oder Gruppen des Parlaments. So wird sichergestellt, dass
auch in diesem erweiterten Kreis keine Vertrauenspersonen eingesetzt werden kon-
nen, um die Integritat der politischen Arbeit sicherzustellen.



In Absatz 3 Satz 2 wird geregelt, dass eine Person grundsatzlich eher nicht als Ver-
trauensperson verwendet werden soll, wenn ihre kumulative aktive Einsatzzeit als Ver-
trauensperson insgesamt mehr als zehn Jahre betragt oder sie fur einen Nachrichten-
dienst im Einsatz ist und der Polizeivollzugsdienst hiervon Kenntnis hat. Da allerdings
gerade angesichts der Grof3e des Landes Bremen die Anwerbung neuer Vertrauens-
personen durchaus mit Schwierigkeiten behaftet sein kann und die Dauer einer Zu-
sammenarbeit auch die Verlasslichkeit und das Vertrauensverhaltnis abbilden kann,
wird nur eine Soll-Regelung getroffen. Aktive Einsatzzeiten sind zudem auf diejenigen
Zeiten beschrankt, in denen die Vertrauensperson konkret beauftragt war.

Mit Absatz 3 Satz 3 werden Ausnahmen fir Personen mit Vorstrafen geschaffen, da
sonst gerade im Bereich der organisierten Kriminalitat der Kreis einsatzmoglicher Per-
sonen erheblich begrenzt wirde. Teils sind Vorstrafen gar ,Einstiegsvoraussetzung®
fur eine Aufnahme in Organisationen, gerade um polizeiliche Unterwanderung zu ver-
unmdglichen. Insofern kann die Behdrdenleitung — mit Zustimmung der Senatorin oder
des Senators fur Inneres und Sport — Ausnahmen von Satz 1 Nummer 4 (Eintragung
von Straftaten erheblicher Bedeutung im Flihrungszeugnis) zulassen.

Davon ausgenommen sind allerdings schwerwiegende Straftaten wie Totschlag oder
allein mit lebenslanger Haft bedrohte Straftaten.

Nach Absatz 3 Satz 4 ist der Einsatz nach hdchstens sechs Monaten zu beenden,
wenn er zur Erforschung des Sachverhalts nicht zureichend gewichtig beigetragen hat.
Aulierdem ist nach Absatz 3 Satz 5 gewahrleistet, dass die Qualitat der gelieferten
Informationen fortlaufend bewertet wird.

Absatz 4 konkretisiert Aspekte der Prufung der Vertrauensperson, die durch die ein-
setzende Behorde vorgenommen wird. Nach Satz 1 ist insbesondere eine Prifung der
Zuverlassigkeit der einzusetzenden Person und ihrer wirtschaftlichen Lebensgrund-
lage vorzunehmen und nach Satz 2 im Rahmen dieser Zuverlassigkeitsprifung auch
eine Prognose zu treffen, ob sich die Person an die Weisungen des Polizeivollzugs-
dienstes halten wird, die Vertraulichkeit wahren und die erlangten Informationen wahr-
heitsgetreu an den Polizeivollzugsdienst weitergeben wird. Satz 3 regelt, dass die Zu-
verlassigkeit der Vertrauensperson fortlaufend zu tUberprifen ist. Wenn sich beim Po-
lizeivollzugsdienst sich im Rahmen der Gesamtschau aller fur eine Beurteilung der
Zuverlassigkeit zur Verflgung stehenden Informationen begriindete Zweifel an der Zu-
verlassigkeit ergeben, ist grundsatzlich von einem (weiteren) Einsatz der Vertrauens-
person abzusehen. Nach Satz 5 ist eine gesonderte Begriindung der Auswahl der Ver-
trauensperson bei Vorliegen der im Gesetz genannten Kriterien vorzunehmen. Soweit
ein Gericht Aspekte der Zuverlassigkeitsprufung fur relevant halt, sind ihm die Infor-
mationen in einer anonymisierten Form vorzulegen, die nicht zu einer Enttarnung der
einzusetzenden Person fuhren kann. Eine Aktenvorlage an das Gericht ist nicht vor-
gesehen.

Bei Absatz 5 handelt es sich lediglich um eine gesetzgeberische Klarstellung von
Selbstverstandlichkeiten. Insbesondere Absatz 5 Nummer 3 soll eine Umgehung der
strengen Regelungen fur die Datenerhebung fur den Polizeivollzugsdienst verhindern.

Absatz 6 setzt die bereits fur verdeckt ermittelnde Personen geltende Regelung in Be-
zug auf sexuelle und Liebesverhaltnisse (§ 47 Absatz 2 Satz 4) auch fur Vertrauens-
personen um, konkretisiert sie auf die jeweilige Zielperson und erweitert sie um weitere
Aspekte privatester Beziehungen, die das Bundesverfassungsgericht zuletzt betont



hatte (BVerfG, Beschluss vom 9. Dezember 2022 - 1 BvR 1345/21, Rn. 107: ,Jeden-
falls wenn zum Aufbau oder zum Erhalt des notwendigen Vertrauensverhaltnisses in-
time Beziehungen oder vergleichbar engste personliche Bindungen, die ansonsten nur
Familienangehorige, Partner oder allerengste Freunde haben, begrindet oder fortge-
fuhrt warden, griffe dies in aller Regel schon deshalb in den Kernbereich privater Le-
bensgestaltung der Zielperson ein, weil staatlich veranlasst privateste Beziehungen
auf tduschungsbedingter Grundlage entstiinden oder anhielten.”)

Zu Nummer 36 — § 47 (Datenerhebung durch den Einsatz verdeckt ermitteinder
Personen)

Die Neufassung des § 47 Absatz 1 dient der Umsetzung der Erkenntnisse aus dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 9. Dezember 2022 (1 BvR 1345/21).
Die Anderung in Absatz 1 Satz 2 besteht in einer Anhebung der Eingriffsschwelle (vgl.
hierzu schon oben zu den Anderungen in §§ 39, 40).

Es werden in Absatz 2 Satz 1 und 2 redaktionelle Anderungen vorgenommen, um eine
geschlechtergerechte Sprache im Gesetzestext umzusetzen.

In Absatz 2 Satz 4 werden neben den sexuellen und den Liebesverhaltnissen nun auch
— wie bei § 46 Absatz 7 — andere vergleichbar intime Beziehungen und vergleichbar
engste personliche Bindungen in den Verbotsbereich einbezogen. Unter besonderen
Voraussetzungen kann eine Interaktion von verdeckt ermittelnden Personen mit einer
Zielperson bereits als solche, ohne Datenerhebung, den Kernbereich privater Lebens-
gestaltung berthren. Das BVerfG sieht dies als erfullt an, wenn zum Aufbau oder zum
Erhalt des notwendigen Vertrauensverhaltnisses intime Beziehungen oder vergleich-
bar engste personliche Bindungen, die ansonsten nur Familienangehdrige, Partnerin-
nen und Partner oder allerengste Freunde haben, begriindet oder fortgeflihrt wirden;
dies griffe in aller Regel in den Kernbereich privater Lebensgestaltung ein (BVerfG,
09.12.2022 - 1 BvR 1345/21, Rn. 107, 110). Es bedurfte daher einer Erweiterung des
bestehenden gesetzlichen Verbots der Sexual- und Liebesbeziehungen um vergleich-
bar engste, intimste personliche Bindungen.

Zu Nummer 37 - 3. Unterabschnitt: Weiterverarbeitung

Der Datenabgleich nach § 48 ist keine Malnahme der Datenerhebung, sondern der
Weiterverarbeitung. Vgl. Anderung zu § 25.

Zu Nummer 38 — § 49 (Datenabgleich mit anderen Dateien)

Die Anderunﬂg dient der Umsetzung geschlechtergerechter Sprache und ist nicht mit
inhaltlichen Anderungen verbunden.

Zu Nummer 39 - Streichung Unterabschnitt (s.o.)

Der Datenabgleich nach § 48 ist keine Malnahme der Datenerhebung, sondern der
Weiterverarbeitung. Vgl. die Anderung zu § 25.



Zu Nummer 40 - § 50 (Datenweiterverarbeitung; Zweckbindung; Zweckande-
rung)

Infolge der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Bundeskriminalamtge-
setz (BVerfG, 20.04.2016, 1 BvR 966/09) haben die Lander und der Bund gesetzge-
berisches Neuland betreten, um den in dieser konkreten Form in der Entscheidung
skizzierten Grundsatz der sog. ,hypothetischen Datenneuerhebung® (sog. ,hyDaNe")
in Gesetzesform zu gief3en, wenngleich die Entscheidung nur eine ,konkretisierende
Konsolidierung® der bisherigen Rechtsprechung des Gerichts war (BVerfG,
20.04.2016, 1 BvR 966/09, Rn. 292). Die Umsetzung einer konkreten Einzelfallent-
scheidung in abstrakt-generelle Regelungen ist naturgemaly mit Schwierigkeiten ver-
bunden, welche erst im weiteren Verlauf der praktischen Anwendung der Norm zutage
treten. Der Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung ist dabei auch nicht
schematisch abschlielend (BVerfG, Urteil vom 20. April 2016 - 1 BvR 966/09, Rn.
287). Die konkrete Ausgestaltung der Norm, die einerseits das verfassungsrechtlich
gebotene Schutzniveau erreicht, andererseits aber auch praktische (Opfer-)Schutzbe-
durfnisse anderer Personen sowie die Schutzpflicht des Staates angemessen umsetzt,
unterliegt dabei der standigen Evaluation und erforderlichenfalls Anpassung an er-
kannte praktische und rechtliche Schwierigkeiten.

§ 50 Absatz 2 Satz 3 enthielt bislang sehr weitgehende Einschrankungen im Hinblick
auf die zweckandernde Nutzung von Daten, die durch besondere Mittel und Methoden
erhoben wurden. In § 50 Absatz 2 Satz 4 war zudem ein vollumfangliches Weiterver-
arbeitungsverbot in Form eines absoluten ,Nutzungs‘verbots fur bestimmte Daten ent-
halten, die die behérdeninterne Datenweiterverarbeitung und durch den Verweis in §
53 Absatz 1 auch die Datenubermittlung zum Opferschutz, Zeuginnen- und Zeugen-
schutz sowie Hinweisgeberinnen- und Hinweisgeberschutz sehr stark einschrankten.
Dies fuhrte zu einer rechtsstaatlich bedenklichen Absenkung des Schutzniveaus, ins-
besondere von (potentiellen) Opfern von Straftaten, die dem fortwirkenden Daten-
schutz eine zu starke Stellung im Vergleich zu anderen hochstrangigen Rechtsgutern
wie Leib und Leben und gegenuber der Schutzpflicht des Staates einrdumte.

Die vormalige Normfassung drohte aufgrund der erheblichen Abweichungen von der
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und der Rechtslage in anderen Lan-
dern und auf Bundesebene zudem die erfolgreiche Teilnahme Bremens am bundes-
einheitlichen IT-Programm ,P20“ (vormals ,Polizei 20/20%) zu behindern (vgl. in diese
Richtung auch Wehr, Nach der Konsolidierung der Reform — Datenverarbeitungsrege-
lungen im Bremischen Polizeigesetz in: Liber Amicorum (Festschrift fur Arthur Hart-
mann) 2025, S. 295, 301: Uber die Teilnahme am Verbundsystem kénnten ggf. andere
Lander Informationen aus Bremen ,leichter® abrufen als die Bremischen Polizeivoll-
zugsbehorden selbst). Auch deutete sich eine eventuelle kinftige Europarechtswidrig-
keit an, da die Norm in ihrer alten Fassung ggf. in Konflikt mit der Richtlinie (EU)
2023/977 und den darin statuierten Regeln Uber den Informationsaustausch zwischen
den Strafverfolgungsbehdrden der Mitgliedstaaten stehen kdnnte. Sie wird daher an
die verfassungsrechtlich vorgegebenen Standards angepasst.

In Absatz 1 Satz 1 wird zunéchst eine redaktionelle Anderung vorgenommen und das
Uberflissige Wort (,der®) gestrichen. In Absatz 1 Satz 3 wird das Erfordernis der ge-
genwartigen Gefahr durch das der dringenden Gefahr ersetzt. Bei der in Bezug ge-
nommenen MalRnahme nach § 41 Absatz 2 handelt es sich um die Wohnraumuiberwa-
chung. Nach der Rechtsprechung des BVerfG reicht die Zweckbindung auch in Fallen



der zweckentsprechenden Nutzung in diesen Fallen weiter: ,Hier ist jede weitere Nut-
zung der Daten nur dann zweckentsprechend, wenn sie auch aufgrund einer den Er-
hebungsvoraussetzungen entsprechenden dringenden Gefahr (vgl. BVerfGE 109,
279, 377, 379) oder im Einzelfall drohenden Gefahr (vgl. BVerfGE 120, 274, 326, 328
f.) erforderlich ist.“ (BVerfG, Urteil vom 20. April 2016 - 1 BvR 966/09 - Rn. 283). Die
Norm entspricht in der neuen Fassung § 12 Absatz 1 Satz 2 BKAG.

Das Erfordernis der grundsatzlichen Gleichwertigkeit wird weiterhin unverandert in Ab-
satz 2 Satz 1 abgebildet: Nach dem Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung
besteht bei der zweckandernden Weiterverarbeitung von personenbezogenen Daten
grundsatzlich das Erfordernis einer ,,Gleichgewichtigkeit®, welche dann besteht, wenn
die Weiterverarbeitung der Daten dem Schutz von Rechtsgutern (,Rechtsgutsaquiva-
lenz") oder der Aufdeckung von Straftaten eines solchen Gewichts dient, die verfas-
sungsrechtlich ihre Neuerhebung mit vergleichbar schwerwiegenden Mitteln rechtfer-
tigen konnten (BVerfG, Urteil vom 20. April 2016 - 1 BvR 966/09, Rn. 288).

Eine zweckandernde Nutzung liegt im Umkehrschluss zu Absatz 1 immer dann vor,
wenn eine andere Behorde die Daten verarbeitet, eine andere als die urspriingliche
Aufgabe erfullt werden soll oder der Schutz anderer Rechtsguter oder die Verhutung
anderer Straftaten bezweckt ist als diejenigen, die Anlass zur Datenerhebung gaben.

Anders als in den Polizeigesetzen aller Lander und im Bundeskriminalamtgesetz ge-
regelt, bestanden zuvor besonders hohe Anforderungen an die Gefahrenlage bei der
Weiterverarbeitung aller verdeckt erhobenen Daten (mit Ausnahme von § 35 Absatz 1
Nummer 9, den Bestandsdatenerhebungen des § 44): Bislang war in Absatz 2 Satz 3
vorgesehen, dass fur die zweckandernde Weiterverarbeitung von personenbezogenen
Daten, die aus Mallinahmen nach § 35 Absatz 1 mit Ausnahme von Nummer 9 erlangt
wurden, im Einzelfall eine gegenwartige Gefahr flir den Bestand oder die Sicherheit
des Bundes oder eines Landes oder fur Leib, Leben oder Freiheit einer Person vorlie-
gen musste.

Dies ist verfassungsrechtlich nicht gefordert: Verfassungsrechtlich ist eine so starke
Eingrenzung nur fur die zweckandernde Weiterverarbeitung von personenbezogenen
Daten, die aus Wohnraumuberwachungen oder dem Zugriff auf informationstechni-
sche Systeme erlangt wurden, erforderlich (BVerfG, Urteil vom 20. April 2016 - 1 BVR
966/09, Rn. 291). Insofern wird die Norm nun in Absatz 2 Satz 3 auf das verfassungs-
rechtlich Erforderliche, dh. die Mallnahmen des § 35 Absatz 1 Nummer 4 (Datenerhe-
bung durch den verdeckten Einsatz technischer Mittel innerhalb von Wohnungen
nach § 41 Absatz 2), beschrankt und auf die dringende Gefahr angepasst. Der Zugriff
auf informationstechnische Systeme ist in Bremen weiter nicht zulassig, sodass es
hierflr derzeit keiner Regelung bedarf. Damit aber Daten aus entsprechenden Ein-
griffsmaldnahmen, die nach anderen Polizeigesetzen der Lander zulassig sind, auch
in Bremen weiterverarbeitet werden durfen, wird dies in dem Zusatz klargestellt, dass
dies auch fur Mitteln oder Methoden gilt, die nach Art und Schwere des Eingriffs der
MaRnahme des § 35 Absatz 1 Nummer 4 vergleichbar sind. Dies hat den Hintergrund,
dass nach Auffassung des BVerfG die Tatsache, dass die Zielbehdrde bestimmte Da-
tenerhebungen, zu denen die Ausgangsbehdrde berechtigt ist, ihrerseits wegen ihres
Aufgabenspektrums nicht vornehmen darf, einem Datenaustausch nicht prinzipiell ent-
gegensteht (BVerfG, Urteil vom 20. April 2016 - 1 BvR 966/09, Rn. 287).

Da die enumerativ genannten Rechtsguter (neben weiteren) nunmehr in die Legalde-
finition der erheblichen Gefahr aufgenommen worden sind, wird die Norm in Absatz 2
Satz 3 entsprechend umgestellt.



Absatz 2 Satz 4 und Satz 5 werden gestrichen. Das absolute ,Nutzungs“verbot des
Absatzes 2 Satz 4 (,durfen nicht zu anderen Zwecken genutzt werden®) verhinderte
durch den Verweis auf 60 Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 und 6 eigentlich jede zweckan-
dernde Weiterverarbeitung von Daten von (auch potentiellen) Opfern einer Straftat und
blockierte in der bisherigen Form eigentlich vollstandig den Opfer- und Hinweisgebe-
rinnen- und Hinweisgeber- sowie den Zeuginnen- und Zeugenschutz.

Abgesehen von der Frage, welche Stellen noch von ,derselben“ Behorde erfasst sind
(vgl. dazu oben) liegt eine Zweckanderung jedenfalls beim Schutz eines anderen
Rechtsguts oder Schutz vor einer anderen Straftat vor-, sodass hiernach die Weiter-
verarbeitung von personenbezogenen Daten und damit der Opferschutz bspw. in die-
sen Fallen aufgrund des ausnahmslosen Nutzungsverbotes ausgeschlossen ware. Die
zu einem Opfer hauslicher Gewalt vorhandenen Daten (wie bspw. Telefonnummern,
selbst wenn sie offen erhoben wurden) hatten danach weder fur den Schutz eines
anderen vergleichbar bedeutsamen Rechtsguts derselben Person noch fur den Schutz
vor anderen vergleichbar gewichtigen Straftaten ,genutzt” werden durfen, dh. bspw.
auch nicht fur Standortermittiungen aufgrund einer Suizidgefahr weiterverarbeitet wer-
den durfen.

Da die Grundsatze der hypothetischen Datenneuerhebung auch fur Datentbermittlun-
gen gelten, weil in § 53 Absatz 1 auf § 50 Absatz 1 bis 3 verwiesen wird, setzte sich
diese absolute Sperre eigentlich auch in den Regeln der Datenubermittlung fort. Eine
Ubermittlung an eine andere Behérde (bspw. eine andere Landespolizei) war damit
eigentlich eine unzulassige Weiterverarbeitung. Die personenbezogenen Daten von
(potentiellen) Opfern durften aufgrund dieser Norm eigentlich nicht an eine andere
Landespolizei Ubermittelt werden. Gerade in den durchaus vorkommenden Fallen, in
denen eine Frau in Bremen Opfer einer hauslichen Gewalt wurde und sie aus Schutz-
und Kapazitatsgrinden in einem Frauenhaus oder einem anderen Aufenthaltsort in
Niedersachsen aufgenommen wurde, hatte die Polizei Bremen der Polizei Niedersach-
sen keine personenbezogenen Daten der Frau — des Opfers einer Straftat im Sinne
des § 60 Absatz 2 Nummer 5 — mitteilen durfen, sodass auch keine weiteren Schutz-
malnahmen wie vermehrte Streifen, Gefahrderansprachen o.a. durch die Niedersach-
sische Polizei hatten getroffen werden kdnnen. Eine Datenubermittiung in den Fallen
schwerer hauslicher Gewalt war damit bislang faktisch vollstandig gesperrt.

Da die Norm auch potentielle Opfer von Straftaten in das absolute Nutzungsverbot
einbezog, ware eigentlich auch untersagt gewesen, etwaig vorhandene Daten von Per-
sonen mit Kindern, die polizeibekannt mit Probanden des sog. HEADS-Programms
zusammenleben, bei denen die Gefahr besteht, dass sie wieder kindliche Opfer su-
chen, mittels der in Datenbanken verfugbaren Daten (bspw. Telefonnummern) Gber
diesen Umstand zu informieren.

Dasselbe galt aufgrund des umfassenden Nutzungsverbots auch fur Daten von Zeu-
ginnen und Zeugen und Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern: Zu diesen Personen
vorhandene Daten hatten nicht daflir genutzt werden kdnnen, die Personen vor bevor-
stehenden Straftaten zu warnen oder ihre Rechtsguter zu schutzen.

Dieser starr fortwirkende Datenschutz stand damit bislang im Rang Uber dem Schutz
hochster Verfassungsguter wie Leib, Leben und Freiheit und damit auch Uber der
Schutzpflicht des Staates und rief damit ein verfassungsrechtliches Missverhaltnis her-
VOr.



Eine parallele Problematik bestand im Hinblick auf Absatz 2 Satz 5.

Mit den erheblichen Abweichungen von der Rechtslage anderer Lander und des Bun-
des gingen bisher auch Hindernisse in Bezug auf die Teilnahme Bremens am Pro-
gramm P20 (,Polizei 20/20%), dem gemeinsamen Informationsprojekt der Polizeien des
Bundes und der Lander, einher. Es war zuletzt unklar, ob die gesetzlichen Einschran-
kungen Uberhaupt technisch umgesetzt werden kénnen und ob Bremen somit am Pro-
gramm ,Polizei 20/20“ erfolgreich wird teilnehmen kdnnen. Angesichts der Richtlinie
(EU) 2023/977 ist zudem fraglich, ob die alte Fassung der Norm kulinftig europarechts-
widrig sein wird. Die Richtlinie gibt Regeln Uber den Informationsaustausch zwischen
den Strafverfolgungsbehdrden der Mitgliedstaaten und zur Aufhebung des Rahmen-
beschlusses 2006/960/J| des Rates vor, wobei sie auch die polizeiliche Zusammenar-
beit beim Austausch sachdienlicher Informationen zum Zwecke der Verhitung von
Straftaten erfasst. Soweit die Norm eine Datenubermittiung von Opferdaten aus-
schlieldt, konnte dies der RL zuwiderlaufen. Sie ware damit ggf. europarechtswidrig.

Absatz 4 erlaubt die Weiterverarbeitung repressiv erlangter Daten zu praventiven Zwe-
cken und stellt damit das Pendant zu § 481 Absatz 1 StPO dar. Dartber hinaus wird
auch die Einschrankung auf durch die Polizei im Land Bremen selbst erhobene Daten
aufgehoben, um insbesondere auch die Weiterverarbeitung von Daten zu ermogli-
chen, die im Rahmen von Strafverfahren in anderen Bundeslandern erlangt wurden
(Wehr, a.a.0., S. 303). Sonst ware eine Umwidmung von Daten, die durch andere
Strafverfolgungsbehdrden oder Gerichte Ubermittelt werden, nicht mdglich, was zu ei-
ner nicht sachgerechten Einschrankung im Hinblick auf die Verhitung von Straftaten
und die Gefahrenabwehr fihren wirde — eine Einschrankung, die sich nur auf die
Handlungsfahigkeit der Polizei im Land Bremen auswirken wiurde und fur die kein
sachlicher Grund besteht. Satz 3 sah bisher eine Orientierung am (engeren) strafpro-
zessual gepragten hypothetischen Ersatzeingriff vor. Dies hatte zur Folge, dass die
Zweckanderung erheblich eingeschrankt wurde, denn so war es beispielsweise per se
ausgeschlossen, Daten, die aus einer Online-Durchsuchung nach § 100b StPO
stammten, fUr praventive Zwecke weiter zu verarbeiten (Wehr, a.a.0., S. 303f) — gleich,
welcher Grad der Gefahr einer Person drohte oder welche Straftat verhutet werden
sollite. Daher wird Satz 3 gestrichen. Satz 1 sieht zudem bereits vor, dass die repressiv
erlangten Daten ,zur Abwehr einer Gefahr oder zur Verhutung von Straftaten von er-
heblicher Bedeutung nach Maligabe von Absatz 2“ weiterverarbeitet werden; es wird
damit also bereits ohnehin die hypothetische Datenneuerhebung fur die Norm anwend-
bar gemacht.

Die bisher in Absatz 4 Satz 7 enthaltene Unterrichtungsverpflichtung wird gestrichen.
Sie ist weder verfassungsrechtlich noch europarechtlich gefordert. Die im Gesetz vor-
gesehenen umfassenden Auskunftsrechte sind als Rechtsschutz ausreichend. Die
derzeitige Regelung fuhrt zu einer erheblichen Belastung der Polizei.

Zu Nummer 41 - § 51 (Weiterverarbeitung zu besonderen Zwecken)

Im neu eingefligten Absatz 5 wird eine eigene Rechtsgrundlage fur die Datenverarbei-
tung bezuglich automatisch Ubermittelter Standortdaten geschaffen. Die Vorlage ori-
entiert sich an der vom Landesbeauftragten flr den Datenschutz und die Informations-
freiheit Baden-Wurttemberg vorgeschlagenen Regelung.



Seit einiger Zeit bestehen auf europaischer Ebene erhebliche Bemuhungen, Notrufe
und deren Beantwortung allen Personen zuganglich zu machen und effizienter zu ge-
stalten. Im Zuge dieser Bemuhungen wurde den Mitgliedsstaaten der EU ein Katalog
an Vorgaben gemacht, damit diese auf nationaler Ebene entsprechende Regelungen
treffen. In Umsetzung des Art. 109 der Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 Uber den europaischen Kodex fur
die elektronische Kommunikation hat der Bundesgesetzgeber fur Notrufverbindungen
zur 112 und 110 den § 164 TKG geschaffen. Nach § 164 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2
TKG Ubermitteln Verpflichtete nun bei einem Notruf immer auch die Daten, die zur
Ermittlung des Standortes erforderlich sind, von dem die Notrufverbindung ausgeht,
an die Notrufabfragestelle. Mittels der sog. Advanced Mobile Location (AML) ist es
daher grundsatzlich technisch mdglich, den tatsachlichen Standort einer Person, die
den Notruf betatigt, sehr viel schneller festzustellen als dies bislang mittels der Funk-
zellenabfrage (die im Rahmen von § 43 Absatz 3 verwendet wird), moglich ist. Die
Funkzellenabfrage ist abhangig von der Funkzellenabdeckung der jeweiligen Region
und bestimmt einen Standort teilweise nur recht unprazise. In Gefahrenabwehrfallen,
in denen bei der Lebensrettung Minuten zahlen kdnnen, ist dies eine nicht hinnehm-
bare Verzogerung.

§ 164 Abs.1 S. 3 Nr. 2 TKG regelt die Pflicht der nach Satz 1 und 2 Verpflichteten, die
Daten, die zur Ermittlung des Standortes erforderlich sind, von dem die Notrufverbin-
dung ausgeht, an die Notrufabfragestelle zu Ubermitteln. Die Norm adressiert damit
lediglich die Verpflichteten, regelt allerdings nicht den weiteren Umgang mit den Uber-
mittelten Daten. Daher wird in Satz 1 geregelt, dass die zustandigen Notrufabfrage-
stellen berechtigt sind, personenbezogene Standortdaten im Sinne des § 164 Absatz
1 Satz 3 Nummer 2 TKG zum Zwecke der Auffindung von den Notruf betatigenden
Personen zu erheben und fur einen Zeitraum von 60 Minuten zu speichern. Um zu
verhindern, dass Personen aus Angst vor Strafverfolgung nicht mehr den Notruf wah-
len, wird in Satz 2 bestimmt, dass die Standortdaten ausschlie8lich zum Zwecke der
Gefahrenabwehr abgerufen und weiterverarbeitet werden durfen.

Die Norm ermdglicht dabei aus praktischen Erwagungen heraus allerdings auch gleich
die Datenverarbeitung in der Konstellation der Auftragsverarbeitung nach § 78. Damit
wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die zentrale Stelle, bei der in Deutsch-
land die Standortdaten eingehen, derzeit in Baden-Wurttemberg bei der dortigen Poli-
zei liegt (Prasidium Technik, Logistik, Service der Polizei Baden-Wirttemberg).

Aufgrund der Einflgung des neuen Absatz 5 verschieben sich die Absatze im Weite-
ren.

Der neu gefasste Absatz 7 greift die Hinweise aus der Literatur und des LfDI auf und
scharft die Norm nach. Die Begrenzung auf personenbezogene Daten, die nach dem
Polizeigesetz erhoben wurden, wird aufgehoben, um insbesondere auch dem Polizei-
vollzugsdienst die Verarbeitung von nach anderen Gesetzen zur Gefahrenabwehr er-
hobenen und erlangten Daten zur Verfolgung von Straftaten und von Ordnungswidrig-
keiten zu erlauben. Bei solchen anderen Regelungen zur Gefahrenabwehr kann es
sich beispielsweise um Normen des Versammlungsgesetzes handeln. So sieht § 12a
Absatz 2 Nummer 1 Versammlungsgesetz zwar grundsatzlich die Ausnahme von der
Lésch-/Vernichtungspflicht vor, wenn die Daten zur Verfolgung von Straftaten bendotigt
werden. Diese Norm setzt eine Moglichkeit der Daten aber voraus und schafft sie nicht,



sodass es der Anpassung in § 51 Absatz 6 bedarf, um eine landesrechtliche Zweck-
anderungsvorschrift zu schaffen.

Zu Nummer 42 — § 52 (Kennzeichnung)

Absatz 4 Satz 2 wird in zwei Satze aufgespalten, damit das in § 152 Absatz 1 angelegte
Aulierkrafttreten des § 52 Absatz 4 Satz 2 nicht neben der Ausnahmeregelung in Halb-
satz 1 auch die Berichtspflicht des Polizeivollzugsdienstes entfallen lasst.

Zu Nummer 43 — § 53 (Allgemeine Voraussetzungen der Dateniibermittiung)

In Absatz 2 Satz 2 wird das Gesetz redaktionell bereinigt und der Begriff ,Polizeibe-
hérden® ersetzt durch ,Behorden der Polizei“ (vgl. die Legaldefinition in § 2 Nummer 1
Variante 1).

Durch die Anderung in Absatz 6 werden zwei Verweisfehler bereinigt, hier sind § 69
und § 70 gemeint gewesen. In der Norm wird die Verweistechnik auf andere Gesetze
auf eine starre Verweistechnik geandert.

Zu Nummer 44 - § 54 (Automatisiertes Abrufverfahren; Datenverbund)

In Absatz 1 Satz 1 wird der Begriff ,Polizeibehérden” ersetzt durch ,Behdrden der Po-
lizei“, denn der erstgenannte Begriff ist in § 2 Nummer 1 Variante 1 legaldefiniert und
erfasst ausschlieRlich die Verwaltungsbehdrden, soweit ihnen Aufgaben der Gefah-
renabwehr Ubertragen worden sind und nicht auch Behdrden des Polizeivollzugsdiens-
tes, obwohl auch diese selbstverstandlich Zugriff auf automatisierte Abrufverfahren wie
beispielsweise das Melderegister, das Auslanderzentralregister oder das Register des
Kraftfahrtbundesamtes (ZEVIS) brauchen (vgl. auch Wehr, FS Hartmann, S. 296). In-
sofern wird die Norm umgestellt auf den Befugtenkreis der alten Fassung des Geset-
zes (§ 36e BremPolG aF).

Die Anderung in Absatz 1 Satz 2 dient zur Umsetzung des der geschlechtergerechten
Sprache.

In Absatz 2 wird der Verweis auf die bisher in § 38 Absatz 6 enthaltene Datenschutz-
kontrolle geandert, diese befindet sich nunmehr in § 84 Absatz 1 Nummer 12.

Bei der Anpassung in Absatz 3 handelt es sich um eine Folgeanderung, vgl. insoweit
die Begrundung zur Anderung von Absatz 1 Satz 1.

Zu Nummer 45 — § 55 (Datenuibermittlung im Inland und innerhalb der Europai-
schen Union)

In Absatz 1 Satz 1 erfolgt zunachst eine redaktionelle Anderung zur begrifflichen Klar-
stellung. Bislang wurde hier der Begriff der ,Polizeibehérden verwendet, ,zwischen®
denen Daten Ubermittelt werden konnten. Die Begrifflichkeit stand ebenfalls in Konflikt
mit der Legaldefinition in § 2 Nummer 1, wonach als Polizeibehdrden im eigentlichen
Sinne nur ,Verwaltungsbehorden, soweit ihnen Aufgaben der Gefahrenabwehr Uber-
tragen worden sind“ legaldefiniert sind. § 55 Absatz 1 soll aber nach dem Willen des
Gesetzgebers den Datenaustausch innerhalb der Polizei insgesamt erfassen (BB-Drs.
20/682, S. 127). Die weiteren sprachlichen Anderungen in Satz 1 sind ebenfalls redak-
tioneller Art. In Satz 2 wird der Begriff der Polizeibehorden ebenfalls korrigiert.



Auf Anregung des LfDI und aufgrund der Anmerkung in der juristischen Literatur (vgl.
Arzt/Wiese, Novelle des Bremischen Polizeigesetzes — Reform mit AugenmafR? In:
NordOR 2021, 261, 267) wird in Absatz 1 Satz 4 eine Legaldefinition der Fallkonferenz
als besondere Form der Datenubermittiung geschaffen. Demnach ist eine Fallkonfe-
renz eine einzelfallbezogene, behdérdentbergreifende Datentbermittiung zum Zweck
der abgestimmten Aufgabenwahrnehmung. Die konkrete Definition nimmt Kernele-
mente der in § 37a JGG und § 52 SGB VIII bzw. § 45a BbgPolG getroffenen Regelun-
gen auf und soll die Abgrenzung erleichtern: Einerseits zu rein abstrakten Besprechun-
gen struktureller Probleme — auch aus konkretem Anlass von Einzelfallen -, anderer-
seits aber auch zu rein behordeninternen Besprechungen eines Einzelfalles, bei denen
es sich nicht um eine Datenlbermittlung handelt.

Mit der Anderung von Absatz 3 Satz 1 wird die proaktive Dateniibermittlung der Polizei
an nicht offentliche Stellen (wieder) erlaubt, soweit diese zur Gefahrenabwehr erfor-
derlich ist. Die bisherige Norm erlaubte Datentbermittlungen an nicht 6ffentliche Stel-
len (wie u.a. Privatpersonen) nur, sofern diese ein rechtliches Interesse an der Kennt-
nis der zu Ubermittelnden Daten glaubhaft machen. Bei woértlicher Auslegung waren
damit proaktive Datentubermittiungen der Polizei ausgeschlossen, soweit nicht eine
Spezialnorm wie § 55 Abs. 5 oder 6 oder eine gesetzliche Pflicht wie in § 15 Abs. 3
griff. Aus Grunden der Verhaltnismaligkeit kann eine proaktive Datenubermittlung ge-
rade auch an Privatpersonen aber geboten sein, um eine Gefahr abzuwenden. Die
Norm soll auch die zuvor in § 36g Absatz 1 enthaltene Befugnis zur Ubermittlung von
Daten an nicht 6ffentliche Stellen enthalten soll (vgl. schon BB-Drs. 20/682, S. 128),
daher wird die Variante der Datenubermittlung zur Gefahrenabwehr wieder aufgenom-
men.

In Absatz 5 Satz 1 und Absatz 6 Satz 1 wird die Befugnis zur Bestimmung einer ge-
eigneten Beratungsstelle auf den Senat insgesamt Ubertragen. Bislang war die Bera-
tungsstelle im Sinne des Absatz 5 durch die Senatorin fur Gesundheit, Frauen und
Verbraucherschutz zu bestimmen und die Beratungsstelle im Sinne des Absatzes 6
durch den Senator fur Inneres und Sport. Diese getrennten Befugnisse werden nun-
mehr auf den Senat Ubertragen.

In Absatz 5 werden zudem die Vorschriften zur Ubermittlung personenbezogener Da-
ten in Fallen hauslicher Gewalt inhaltlich angepasst. Hier wird nunmehr vorgeschrie-
ben, dass die Daten aller involvierter Personen ubermittelt werden (Umstellung von
,oder® zu ,und®). Hierdurch wird sichergestellt, dass sowohl allen gewaltausiibenden
als auch allen gewaltbetroffenen Personen jeweils individuell eine Beratung angeboten
wird, um die Wahrscheinlichkeit zu erhéhen, dass der haufig bestehende Gewaltkreis-
lauf durchbrochen wird.

Zu Nummer 46 - § 55a (Informationsaustausch zwischen Mitgliedstaaten der Eu-
ropaischen Union und Schengen-assoziierten Staaten gemaR der Richtlinie (EU)
2023/977)

Nach § 55 Absatz 7 ist bereits die Ubermittlung von personenbezogenen Daten an
offentliche und nicht offentliche Stellen in Mitgliedstaaten der Europaischen Union so-
wie an uber- und zwischenstaatliche Stellen der Europaischen Union oder deren Mit-
gliedstaaten (Nr. 1) und Polizei-, weitere Gefahrenabwehr- oder Strafverfolgungsbe-



horden der am Schengen-Besitzstand teilhabenden assoziierten Staaten (Nr. 2) mog-
lich.

Fur Datentbermittlungen, die im Anwendungsbereich der RL (EU) 2023/977 liegen,
werden erganzende Sonderregelungen geschaffen.

In Absatz 1 Satz 1 werden die Grundlagen bestimmt; es wird der Anwendungsbereich
der Norm konkretisiert und bestimmt, dass die nachfolgenden Absatze zusatzlich zu
den allgemeinen Datenubermittlungsvorschriften gelten (§§ 53, 55). Denn auch die
Richtlinie verlangt keinen vollumfanglichen Zugriff auf alle potenziell verfigbaren Infor-
mationen innerhalb eines Mitgliedsstaates, sondern kodifiziert nur den ,Grundsatz des
gleichwertigen Zugangs® in Artikel 3 Buchstabe b) RL (EU) 2023/977. Die Richtlinie
bestimmt in Artikel 2 Absatz 1 als ,zustandige Strafverfolgungsbehorden® nicht nur den
Polizeivollzugsdienst, sondern ,jede Polizei-, Zoll- oder sonstige Behdrde der Mitglied-
staaten, die nach dem nationalen Recht fur die Ausubung von 6ffentlicher Gewalt und
die Ergreifung von Zwangsmalflinahmen zum Zwecke der Verhttung, Aufdeckung oder
Untersuchung von Straftaten zustandig ist, bzw. jede Behorde, die an gemeinsamen
Einrichtungen beteiligt ist, die von zwei oder mehr Mitgliedstaaten zum Zwecke der
Verhutung, Aufdeckung oder Untersuchung von Straftaten eingerichtet wurden, mit
Ausnahme von Agenturen oder Einheiten, die auf Angelegenheiten der nationalen Si-
cherheit spezialisiert sind, sowie nach Artikel 47 des Ubereinkommens zur Durchfiih-
rung des Ubereinkommens von Schengen entsandte Verbindungsbeamte“. Um dies
fur den Bereich des Polizeirechts mit den nationalen und insbesondere Bremischen
Begriffen in Einklang zu bringen, werden die ,Strafverfolgungsbehdrden® in die Begriffe
,Polizei oder sonstige fur die Verhutung oder Verfolgung von Straftaten zustandigen
offentlichen Stellen” gefasst. Absatz 1 Satz 2 weist deklaratorisch auf die Anwendbar-
keit des Bundeskriminalamtgesetzes hin.

In Absatz 2 wird der Informationsbegriff fur den Anwendungsbereich der Norm nahezu
wortlich aus der Richtlinie in die Legaldefinition Gbernommen (Artikel 2 Absatz 4). ,In-
formationen® kdnnen demnach auch personenbezogene Daten sein; da diese dann
allerdings besonderen SchutzmalRnahmen unterliegen, bestimmt die Richtlinie, dass
fur diese personenbezogenen Daten (Artikel 2 Absatz 8 RL (EU) 2023/977) besondere
Bestimmungen gelten (Artikel 10 RL (EU) 2023/977). Darum werden in Absatz 9 noch
weitere Einschrankungen normiert.

In Absatz 3 wird bestimmt, dass das Landeskriminalamt (§§ 132 Abs. 1 S. 1 Nr. 2, 134)
eine ,benannte Strafverfolgungsbehdrde® nach Artikel 2 Absatz 2 der RL (EU)
2023/977 ist, also eine Strafverfolgungsbehorde, die befugt ist, Informationsersuchen
nach Artikel 4 Absatz 1 an die zentralen Kontaktstellen anderer Mitgliedstaaten zu rich-
ten. Dies dient der Vereinfachung von Anfragen und soll die Effektivitat der Informa-
tionstbermittlungen steigern. Hierzu werden in Absatz 3 Satz 3 die Anforderungen an
ein solches Ersuchen geregelt. Fur den Bereich des Polizeigesetzes wird wegen der
Regelungsmaterie des Gefahrenabwehrrechts der Begriff der ,benannten Stelle” ver-
wendet. In Absatz 3 Satz 3 werden die in Artikel 4 Absatz 4 Satz 1 RL (EU) 2023/977
enthaltenden Voraussetzungen kodifiziert (Nummer 1), wobei die Legaldefinition von
»dringend” durch einen Verweis auf Artikels 4 Absatz 4 Satz 2 RL (EU) 2023/977 uber-
nommen wird. Nummer 2 setzt Artikel 4 Absatz 5 Buchstabe a) RL (EU) 2023/977 um.
Nummer 3 greift Artikel 4 Absatz 5 Buchstabe b) RL (EU) 2023/977 auf, Nummer 4
setzt Artikel 4 Absatz 5 Buchstabe f) RL (EU) 2023/977 um.

Absatz 3 Satz 4 legt fest, dass das Informationsersuchen in deutscher Sprache zu



ubermitteln sind, wenn der ersuchende Staat die deutsche Sprache auf seiner Liste
der Sprachen (Artikel 11 Absatz 1 RL (EU) 2023/977) fuhrt; ansonsten ist das Ersu-
chen in englischer Sprache zu Ubermitteln. Eine Kopie des Ersuchens zugleich dem
Bundeskriminalamt als zentraler Kontaktstelle zu Gbermitteln ist. Hierdurch werden Ar-
tikel 4 Absatz 1 Satz 3 und Artikel 11 Absatz 1 RL (EU) 2023/977 umgesetzt. Die Fo-
kussierung auf die Amtssprache und die englische Sprache dient der Einfachheit und
Beschleunigung, denn: Nach Artikel 11 Absatz 1 der RL (EU) 2023/977 erstellen die
Mitgliedstaaten jeweils eine Liste mit einer oder mehreren Sprachen, in denen ihre
zentrale Kontaktstelle den Informationsaustausch betreiben kann, und halten diese auf
dem neuesten Stand, wobei eine der Sprachen auf der Liste Englisch sein muss. Da
Englisch also durch jeden Staat auf der Liste zugelassen sein muss, wird sie zur nach-
rangigen Regelsprache erhoben, um die Rechtsanwender von der Einzelfallprifung
von Landessprachenlisten zu entbinden (vgl. dazu auch unten unter Absatz 7).

Absatz 4 setzt die verschiedenen landesrechtlich relevanten Varianten des Artikels 8
Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 RL (EU) 2023/977 um: Absatz 4 Satz 1 setzt Artikel 8
Absatz 2, Satz 2 den Artikel 8 Absatz 2 Alternative 1 und Satz 3 den Artikel 8 Absatz
2 Alternative 2 RL (EU) 2023/977 um.

Absatz 5 legt unter Beachtung des Grundsatzes des Dateneigentums aus Artikel 3
Buchstabe d) RL (EU) 2023/977 fest, dass Informationen, die der Polizeivollzugsdienst
zuvor von einem der in Absatz 1 Satz 1 genannten Staaten oder von einem Drrittstaat
erlangt hat, nur mit Einwilligung dieses Staates und nur unter den von ihm festgelegten
Voraussetzungen fur die Verwendung der Informationen tGbermittelt werden durfen.

Mit Absatz 6 werden Artikel 1 Absatz 4 und Erwagungsgrund Nr. 14 umgesetzt.

Absatz 7 enthalt die in Artikel 7 Absatz 2 RL (EU) 2023/977 geregelte Verpflichtung
zur eigeninitiativen Ubermittlung des Polizeivollzugsdienstes von zur Verfligung ste-
henden Informationen. Die Pflicht 16st nach der Richtlinie nur dann aus, wenn es um
schwere Straftaten im Sinne von Artikel 2 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2023/977 geht,
also um Straftaten nach Artikel 2 Absatz 2 des Rahmenbeschlusses 2002/584/JI des
Rates (,Europaischer Haftbefehl“) oder Straftaten nach Artikel 3 Absatz 1 oder 2 der
Verordnung (EU) 2016/794 (,Europol-Verordnung®). Liegen tatsachliche Anhalts-
punkte daflr vor, dass die Informationen fir den jeweiligen Staat zum Zwecke der
Verhltung von schweren Straftaten von Bedeutung sein konnen und liegen keine Hin-
derungsgrinde bzw. Ausnahmen vor, ist zu Gbermitteln.

Absatz 8 regelt, dass die Ubermittlung von Informationen an die zentrale Kontaktstelle
oder die Polizei oder sonstige fur die Verhlitung oder Verfolgung von Straftaten zu-
standige oOffentliche Stelle eines in Absatz 1 Satz 1 genannten Staates grundsatzlich
in deutscher Sprache zu erfolgen hat, sofern die Sprache auf der Liste der Sprachen
des Staates steht und dass sie ansonsten in englischer Sprache erfolgen muss (vgl.
dazu auch die Begrindung zu Absatz 3).

Absatz 9 enthalt Sonderregelungen fur Informationen, die zugleich personenbezogene
Daten darstellen und setzt damit Artikel 10 Buchstabe b) RL (EU) 2023/977 um. Diese
durfen nur unter den Voraussetzungen der § 53 und § 55 Ubermittelt werden. Soweit
fir die Ubermittlung personenbezogener Daten im Einzelfall eine gerichtliche Erlaub-
nis erforderlich ist, ist diese unverzuglich einzuholen.



Zu Nummer 47 — § 58 (Berichtigung, Loschung und Einschrankung der Daten-
verarbeitung)

Durch die Befugniserweiterung durch den neuen Absatz 6 zu Zwecken der Verfah-
rensvereinfachung wird der Senatorin flr Inneres und Sport ermdglicht, in einer
Rechtsverordnung Aussonderungspruf- und Speicherfristen festzulegen und bei Frist-
ablauf anstelle einer Aussonderungsprifung eine Léschung vorzusehen. Dies soll
massive Arbeitsaufwande bei den Polizeien verhindern, die andernfalls gezwungen
waren, eine manuelle Aussonderungsprufung bei Fristablauf vorzunehmen, obwohl
Daten bereits fest zur Loschung vorgesehen sind.

Absatz 8 wird gestrichen. Die Regelung produziert durch das Erfordernis der Unter-
richtung massive Aufwande und belastet hierdurch vor allem auch die Umwelt. Da die
Aussonderungsprifung technisch zu bestimmten Teilen eines Datensatzes zugeord-
net ist, ist ein Sammelversand der Unterrichtungen nicht moglich, sodass zu jedem mit
einer Frist versehenen Teil ein eigenstandiges Schreiben erstellt werden muss. Das
fuhrt dazu, dass dutzende Schreiben an ein und dieselbe Person gesendet werden
mussen, in einem Fall sogar etwa 90 einzelne Unterrichtungsschreiben an einem Tag.

Zu Nummer 48 - § 59 (Anwendungsbereich)

In der Norm wird die Verweistechnik auf andere Gesetze auf eine starre Verweistech-
nik geandert.

Zu Nummer 49 - § 60 (Grundsatze der Datenverarbeitung)

Die Anderung in Absatz 2 Satz 2 Nummer 6 ist redaktioneller Natur zur Umsetzung
der geschlechtergerechten Sprache.

Zu Nummer 50 - § 62a (Einwilligung)

Die neue Norm schafft den Tatbestand der Einwilligung als Rechtsgrundlage praven-
tiv-polizeilicher Datenverarbeitung im Anwendungsbereich der JI-Richtlinie (RL (EU)
2016/680), die u.a. die Gefahrenabwehr mit Bezug zu einer — europarechtlich zu be-
stimmenden — ,Straftat” im weiteren Sinne, d.h. auch Ordnungswidrigkeiten, umfasst.
Hierzu enthalt die Rechtsgrundlage einen Katalog vertypter polizeilicher Malinahmen
mit einer Offnungsklausel fir andere MaRnahmen vergleichbarer Zielsetzung und In-
tensitat (Absatz 1 Satz 1) und orientiert sich ansonsten inhaltlich ma3geblich an § 51
BDSG sowie weiteren landesgesetzlichen Umsetzungen, um fur die Einwilligung im
traditionell vom Uber-Unterordnungsverhaltnis gepragten Staat-Biirger:innen-Verhalt-
nis wirksame Schutzmechanismen zu implementieren.

Andere Lander haben ebenfalls entsprechende Rechtsgrundlagen geschaffen (vgl.
bspw. Nordrhein-Westfalen (§ 9 Absatz 1 Nummer 2 PolG NRW), Mecklenburg-Vor-
pommern (§ 26 SOG MV), Rheinland-Pfalz (§ 29 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 POG RP),
Saarland (§ 25 SPolG in Verbindung mit § 19 SPoIDVG), Niedersachsen (§ 31 Absatz
4 NPOG) und Hessen (§ 13 Absatz 1 Nummer 1, 9 HSOG), wobei jeweils unterschied-
liche Regelungsansatze verfolgt werden. In der Literatur werden die Landesgesetze,
die die Einwilligung an eine ,echte Wahlfreiheit* binden (Hessen, Mecklenburg-Vor-
pommern und Niedersachsen), als positiv bewertet, das Zusammenspiel mit den Lan-
desdatenschutzgesetzen allerdings als fragwurdig gesehen. Daher wird hier —auch im



Interesse der Normenklarheit und Bestimmtheit — auf einen Verweis auf andere Ge-
setze verzichtet.

In der neueren Bremischen Gesetzgebung wird im Anwendungsbereich der JI-RL auch
bereits die Einwilligung als eigenstandiger Rechtfertigungsgrund der Datenverarbei-
tung vorgesehen wie bspw. in § 2 Nummer 19, § 4 BremJVollzDSG.

Die Normierung einer solchen Einwilligungsvorschrift im Anwendungsbereich der JI-
Richtlinie durch die Mitgliedstaaten ist zulassig: Die Richtlinie (EU) 2016/680 enthalt
zwar nicht in ihrem verfugenden Teil, aber in Zusammenschau der Erwagungsgrunde
35 und 37 die Moglichkeit der Staaten, die ,Einwilligung” im Anwendungsbereich der
JI-RL als Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung in ihre Rechtsordnungen aufzuneh-
men. Als Fallbeispiele sind in ErwGr 35 S. 6 genannt: ,Dies sollte die Mitgliedstaaten
nicht daran hindern, durch Rechtsvorschriften vorzusehen, dass die betroffene Person
der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten fur die Zwecke dieser Richtlinie zu-
stimmen kann, beispielsweise im Falle von DNA-Tests in strafrechtlichen Ermittlungen
oder zur Uberwachung ihres Aufenthaltsorts mittels elektronischer FuRfessel zur Straf-
vollstreckung.”

Dabei ist aufgrund des strukturellen Machtgefalles zwischen Staat und Burgerinnen
und Birger die Wahlfreiheit besonders hervorzuheben. Diese wird aber nicht allein
dadurch aufgehoben, dass die Burgerinnen und Burger den Behorden bzw. der Polizei
gegenuberstehen. Auch in diesem Verhaltnis besteht im Einzelfall Raum fir echte Frei-
willigkeit und der Bedarf nach Anerkennung einer autonomen Entscheidung von Bur-
gerinnen und Burger. Das ist bspw. dann der Fall, wenn die Blrgerinnen und Blrger
ihrerseits aufgrund eines Interesses an die Polizei herantreten und von dieser vorge-
haltene Serviceangebote in Anspruch nehmen wie bspw. die Mdglichkeit, personen-
bezogene Daten im Firmen- und Gaststattenverzeichnis oder Daten zu Fahrradern
mittels Aufklebern oder anderen Codierungen in polizeilichen Datenbanken zur Er-
leichterung der Rechtsverfolgung erfassen zu lassen, um die Fahrrader bspw. im Dieb-
stahlsfall wiedererlangen zu kénnen (so auch die Begriindung zur Niedersachsischen
Norm, Nds. Landtag, Drs. 18/901, S. 27) oder wenn zwar die gesetzlichen Tatbe-
standsvoraussetzungen fur eine Datenverarbeitung vorliegen, allerdings (noch) keine
konkretisierte Duldungs- oder Mitwirkungspflicht besteht (Schwichtenberg, DuD 2016,
605, 606). Auch dann kann die betroffene Person ein achtenswertes Interesse daran
haben, durch die Einwilligung eine Datenverarbeitung zu legitimieren und so eine
zwangsweise Durchsetzung zu vermeiden oder durch Verweigerung einen zeitlichen
Aufschub zu erreichen.

Daneben gibt es weitere Falle, in denen die Einwilligung eine erforderliche Rechts-
grundlage fur die Datenverarbeitung darstellt: Insbesondere bei der Teilnahme am
sog. ,KODEX"“-Programm, in dessen konkreter Ausgestaltung die Angehdrigen/ Be-
troffenen durch eine Fachberatungsstelle unter Einbeziehung des Landeskriminalam-
tes auf Basis einer Einwilligung beraten werden wollen, ist eine solche Option erfor-
derlich, um derartige Beratungen unter — von den Betroffenen gewunschter — Einbe-
ziehung des LKA durchfuhren zu konnen. Auch fur die Datenverarbeitung im Rahmen
von Fallkonferenzen, insbesondere diejenigen, die jenseits der Voraussetzungen des
§ 55 mit der Einwilligung von Betroffenen stattfinden sollen wie im Bereich der hausli-
chen Gewalt ist eine solche Norm erforderlich. Es bedarf der Norm auch fur die Daten-
verarbeitung im Rahmen des Betatigens der sog. Kontaktsaulen am Bahnhof und auch
der Wahrnehmung einer Dienstleistung wie der derzeit geplanten landesweiten Uber-
setzungsprogramme mittels Video- und Audiodolmetschung.



Absatz 1 Satz 1 bestimmt, dass die Datenverarbeitung durch die Polizei zulassig ist,
wenn die betroffene Person in Kenntnis des Zwecks der Verarbeitung eingewilligt hat
und die Datenverarbeitung zur Erfullung der polizeilichen Aufgaben nach diesem Ge-
setz (im Anwendungsbereich der JI-RL) dient. Dabei sind nach ErwGr 12 der JI-RL
auch Konstellationen erfasst, in denen nicht von vornherein bekannt ist, ob es sich um
Straftaten im europarechtlichen Sinne handelt oder nicht. Die Norm stellt eine Gene-
ralklausel dar, um der Vielgestaltigkeit der Fallkonstellationen, in denen eine Einwilli-
gung von Bedeutung ist, gerecht zu werden.

Absatz 1 Satz 2 enthalt eine Beweislastregel wie § 51 Absatz 1 BDSG.

Absatz 2 Satz 1 bestimmt, dass die Einwilligung nicht per se an eine bestimmte Form
gebunden ist und Ubernimmt insofern den Regelungsansatz des § 26 Absatz 1 SOG
MV. Insbesondere soll die elektronische Erteilung einer Einwilligung moglich sein, um
einer fortschreitenden Digitalisierung Rechnung zu tragen. Satz 2 entspricht § 51 Ab-
satz 2 BDSG und stellt Anforderungen an die Verstandlichkeit. In Satz 3 wird vorgese-
hen, dass der betroffenen Person bei schriftlicher oder elektronischer Erteilung eine
Kopie auszuhandigen oder zu Ubermitteln ist

Absatz 3 entspricht § 51 Absatz 3 BDSG. Hiermit wird die Wahlfreiheit der einwilligen-
den Person auch fur die Zukunft gewahrt. Die ex nunc Wirkung des Widerrufs ist dabei
erforderlich, da ein Widerruf sonst die abgeschlossene Datenverarbeitung in der Ver-
gangenheit unzulassig machen wirde. Mit Satz 3 wird eine Hinweispflicht statuiert. Die
Hinweispflicht ist nicht Voraussetzung einer wirksamen Einwilligung.

Absatz 4 regelt die Wirksamkeitsanforderungen an eine Einwilligung. Satz 1 und 2
entsprechen § 51 Absatz 4 S. 1 und 2 BDSG. Satz 3 und 4 heben die Bedeutung der
Wahlfreiheit hervor und lehnen sich an § 13 Absatz 9 HSOG, § 31 Absatz 4 NPOG an.
Wabhlfreiheit ist demnach gegeben, wenn der Person — ggf. trotz Vorliegens von ge-
setzlichen Tatbestandsvoraussetzungen einer Rechtsgrundlage fir die Datenverarbei-
tung — ein nennenswerter Entscheidungsspielraum verbleibt. Die JI-RL nennt dabei in
ErwGr 35 S. 6 zwei konkrete Beispiele auf dem Gebiet des Strafverfahrens, die DNA-
Untersuchung und die sog. elektronische FuRfessel zur Uberwachung des Aufenthalt-
sortes. Damit zeichnet sie vor, dass auch, wenn die Wahl zwischen zwei Optionen nur
bedeutet, dass die betroffene Person sich fiir ein aus ihrer Sicht geringeres Ubel ent-
scheiden kann, trotzdem noch von echter Freiwilligkeit und damit einer wirksamen Ein-
willigung auszugehen ist. Solange (noch) keine konkretisierten Duldungs- oder Mitwir-
kungspflichten bestehen, ist daher auch die Einwilligung mdglich. Satz 5 sieht eine
Hinweispflicht vor, nach der die Person darauf hingewiesen werden soll, wenn eine
Einwilligung offensichtlich — also per se — nicht in ihrem Interesse liegt. Hierbei darf
allerdings kein paternalistischer Ansatz gewahlt werden; der Staat ist gehalten, freie
Entscheidungen auch dann anzuerkennen, wenn sie nicht dem Durchschnitt entspre-
chen.

Absatz 5 entspricht § 51 Absatz 5 BDSG und hebt die besondere Schutzwurdigkeit der
besonderen Kategorien personenbezogener Daten hervor.



Zu Nummer 51 - § 64 (Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezo-
gener Daten an die Landesbeauftragte
oder den Landesbeauftragten fur Datenschutz und Informationsfreiheit)

Die Anderung ist redaktioneller Natur zur Umsetzung der geschlechtergerechten Spra-
che.

Zu Nummer 52 - § 72 (Unterrichtung betroffener Personen)

In Absatz 1 Nummer 4 wird ein Schreibfehler korrigiert.

Die Regelung in § 72 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 sah bislang vor, dass die Unterrich-
tung aufgeschoben, eingeschrankt oder unterlassen werden kann, soweit und solange
durch die Unterrichtung die Rechtsguter Dritter gefahrdet wirden. Ein (temporares)
Absehen von der Unterrichtung fur den Fall, dass durch die Unterrichtung eigene
Rechtsguter einer Person gefahrdet werden, war bislang nicht vorgesehen. Nach § 51
Absatz 5 Satz 3 ist eine Person aber bislang Uber die erstmalige Speicherung eines
sog. personengebundenen Hinweises oder eines ermittlungsunterstutzenden Hinwei-
ses zu unterrichten. Gangige personengebundene Hinweise sind bspw. ,PSYV* (,Psy-
chische und Verhaltensstorung®) und ,FREI” (,Freitodgefahr). Menschen in akuten
psychischen Ausnahmesituationen sollten mit der schriftlichen Unterrichtung dieses
Inhalts nicht unbegleitet konfrontiert werden, da diese Zuschreibung die zugrundelie-
gende Problematik verstarken und zu Kurzschlussreaktionen fihren kann. Daher wird
eine Ausnahme von der Unterrichtungspflicht statuiert fir den Fall, dass moglicher-
weise eigene Rechtsguter der betroffenen Person durch die Unterrichtung gefahrdet
sind.

Zu Nummer 53 — § 73 (Auskunftsrecht)

In § 73 Absatz 1 Satz 2 wird Nummer 2 neu eingefligt. Nach der bisherigen Rechtslage
waren die Protokolldaten nach § 81 Absatz 1 nicht vom Auskunftsrecht einer Person
erfasst (vgl. VG Bremen, Urteil vom 21.08.2023 — 4 K 551/22). Zwar gibt es nun eine
Entscheidung des EuGH (Urteil vom 22.6.2023 — C-579/21), nach der im Bereich der
DSGVO auch Protokolldaten vom Auskunftsrecht umfasst sein sollen. Angesichts der
unterschiedlichen Zielsetzungen und Ausgestaltungen der Auskunftsrechte ist der
Auskunftsanspruch im Rahmen der JI-RL allerdings wohl anders zu interpretieren und
die Entscheidung daher nicht ibertragbar. Gleichwohl kann eine effektive Kontrolle der
Datenverarbeitung durch die betroffene Person nicht sinnvoll ohne Kenntnis der Pro-
tokolldaten erfolgen. Daher werden diese kunftig — ohne Hinweise, die Ruckschlusse
auf die Polizeibeschaftigten zulassen — vom Auskunftsrecht des § 73 mit umfasst.
Absatz 3 wird neu gefasst, um der Anderung des § 72 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4
Rechnung zu tragen. So scheint es zwar angebracht, einer — bspw. polizeibekannt
derzeit psychisch akut erkrankten — Person nicht unmittelbar die Speicherung eines
Hinweises nach § 51 Absatz 6 zur Kenntnis zu geben, da die unbegleitete Konfronta-
tion hiermit ggf. zu Kurzschlusshandlungen fuhren konnte. Allerdings erscheint eine
entsprechende Begrenzung im Rahmen des Auskunftsrechts nicht angemessen.

Zu Nummer 54 — § 78 (Auftragsverarbeitung)

In der Norm wird die Verweistechnik auf andere Gesetze auf eine starre Verweistech-
nik geandert.



Zu Nummer 55 — § 80 (Verzeichnis von Verarbeitungstatigkeiten)

Die Anderungen sind redaktioneller Natur zur Umsetzung der geschlechtergerechten
Sprache.

Zu Nummer 56 — § 81 (Protokollierung)

In Absatz 4 wird der Verweis auf die Datenschutzkontrolle nach § 38 Absatz 6 ersetzt
durch den Verweis auf die neue Normierung in § 84 Absatz 1 Nummer 12.

Zu Nummer 57 — § 84 (Aufgaben)

In Absatz 1 werden die Nummern 10 und 11 aufgrund der Einfugung der Nummer 12
sprachlich angepasst.

Zudem wird neu Nummer 12 aufgenommen (vgl. dazu schon oben zu § 38 Absatz 6).
Der Regelungsinhalt entspricht dabei im Wesentlichen dem alten § 38 Absatz 6. Aller-
dings wird die Norm in der Folge der Klarstellung hinsichtlich der Datenabrufe (vgl.
hierzu die Anderungen zu §§ 48, 49) geandert. Hier erfolgt sprachlich ebenfalls die
Klarstellung, dass § 49 keine MalRnahme der Datenerhebung ist, sondern eine der
Weiterverarbeitung. Der Inhalt der Norm bleibt dabei unangetastet.

In der Norm wird zudem die Verweistechnik auf andere Gesetze auf eine starre Ver-
weistechnik geandert.

Zu Nummer 58 — § 86 (Anhorung)

Es handelt sich bei der Anpassung in § 86 Absatz 2 Satz 1 um eine Korrektur eines
redaktionellen Versehens.

Zu Nummer 59 - § 92 (Benennung)

Mit der Anpassung der Begrifflichkeit in Absatz 1 Satz 1 wird nunmehr auch fir den
Bereich des Polizeivollzugsdienstes die Verpflichtung klargestellt, eine Datenschutz-
beauftragte oder einen Datenschutzbeauftragten zu benennen.

Zu Nummer 60 — § 100 (Allgemeines)

Die Anderung in Absatz 3 Satz 1 dient der sprachlichen Bereinigung. Die Anderung in
Absatz 3 Satz 3 dient zur Umsetzung der geschlechtergerechten Sprache.

Zu Nummer 61 — § 104 (Androhung unmittelbaren Zwangs)
In Absatz 2 wird ein redaktionelles Versehen bereinigt.
Zu Nummer 62 - § 106 (Fixierung)

Absatz 1 Satz 2, das zwingende Erfordernis der Verwendung eines Gurtsystems, wird
gestrichen. Das Gesetz definiert die Fixierung als ,Fesselung, durch die die Bewe-
gungsfreiheit vollstandig aufgehoben wird®, es begreift also die Fixierung lediglich als
gesteigerte Form einer Fesselung. Damit ware jede Fesselung, die die Bewegungs-
freiheit vollstandig aufhebt (ggf. schon bei dem Erfordernis der Fesselung von Handen
und Fulden, vgl. Tomerius, NVwZ 2021, 289, 291; jedenfalls aber beim ,Festmachen®



an einer Bank 0.a.) und bei in der konkreten Situation mangels Vorhandenseins eines
Gurtsystems kein solches verwendet werden kann, eine rechtswidrige Fixierung.

In der Praxis gibt es aber einen erheblichen Bedarf, insbesondere alkoholisierte, an-
ders intoxikierte oder psychisch akut im Ausnahmezustand befindliche Personen, die
im Begriff sind, sich selbst schwer zu verletzen, indem sie ihren Kopf auf den Boden
oder an Wande schlagen, unmittelbar zu ,fixieren®, d.h. die Bewegungsfreiheit sehr
kurzfristig so gut wie vollstandig aufzuheben. Die Alternative dazu, die derzeit prakti-
ziert werden muss, ist, dass solche Personen stundenlang mit korperlicher Gewalt un-
ter Einsatz von mehreren, sich abwechselnden Beamtinnen und Beamten ohne ent-
sprechende vollstandige Fesselung, aber ggf. unter Einsatz einer Teilfesselung mittels
Handfesseln weitergehend ,fixiert” werden missen, was ein viel groReres Traumati-
sierungspotential und erhebliches Verletzungsrisiko fur beide Seiten birgt. Durch diese
erlebte Gewaltanwendung kann die im Ausnahmezustand befindliche Person sich
nicht beruhigen. Die Verbringung von Fixierbetten zu Einsatzorten ist aus diversen
Grinden ausgeschlossen.

Mit Absatz 3 Satz 4 wird im Gleichlauf mit der Veranderung in § 14 wird auch hier ein
Beschwerderecht geschaffen, um Entscheidungen zur Uberpriufung stellen zu konnen.

Zu Nummer 63 - § 107 (Allgemeine Vorschriften fur den Schusswaffengebrauch)

In der Norm wird die Verweistechnik auf andere Gesetze auf eine starre Verweistech-
nik geandert.

§ 107 Absatz 3 verbietet nach derzeitiger Rechtslage ausnahmslos den Schusswaf-
fengebrauch gegen ,Anscheinsminderjahrige®, also Personen, die dem aulReren Ein-
druck nach noch nicht 14 Jahre alt sind. Abgesehen von den mit der rein optischen
Einschatzung verbundenen Unsicherheit sind immer wieder — bundesweit und in Bre-
men — Falle massivster Gewaltdelinquenz von Minderjahrigen und Anscheinsminder-
jahrigen bekannt geworden. Gegen diese durften Beamtinnen und Beamte dann im
Falle einer gegenwartigen Gefahr fur Leib und Leben anderer Personen zwar unter
Berufung auf Notwehr-/Nothilferechte (bspw. aus §§ 32, 34 StGB) ebenfalls Schuss-
waffen gebrauchen, um das Leben anderer Personen zu retten, wie auch § 100 Absatz
4 Kklarstellt. Sie waren hierzu aber nicht durch eine 6ffentlich-rechtliche Befugnisnorm
legitimiert.

Dies hat vor allem auch Folgen fur die Androhung: Unmittelbarer Zwang darf nicht
angedroht werden, wenn er nicht auch eingesetzt werden darf.

Die Norm schafft daher eine eng begrenzte Ausnahme zum Verbot des Schusswaf-
fengebrauchs gegen (Anscheins-)Minderjahrige, indem sie unter der engen Voraus-
setzung, dass eine gegenwartige Lebensgefahr abgewehrt werden muss, die von der
betroffenen Person ausgeht, einen Gebrauch zulasst.

Andere Landesgesetze wie bspw. das niedersachsische Aquivalent in § 76 Absatz 3
Satz 2 NPOG enthalten entsprechende Ausnahmeregelungen. Mit der Begrenzung
darauf, dass der Schusswaffeneinsatz das einzige Mittel zur Abwehr einer gegenwar-
tigen Lebensgefahr ist, wird auch dem besonderen Schutz Minderjahriger entspre-
chend Rechnung getragen.

Die Anderung in Absatz 4 Satz 3 ist redaktioneller Natur zur Umsetzung der geschlech-
tergerechten Sprache.



Zu Nummer 64 — § 108 (Schusswaffengebrauch gegen Personen)

In Absatz 1 wird die Aufzahlung durch Einfligung von Kommata verdeutlicht.
Zu Nummer 65 — § 112 (Selbsteintrittsrecht der Fachaufsichtsbehorde)
Die Anderung dient der Umsetzung der geschlechtergerechten Sprache.

Zu Nummer 66 — § 119 (Schadensausgleich bei Gesundheitsschaden)

Das Bundesversorgungsgesetz ist zum 31.12.2023 aul3er Kraft getreten und wurde in
das neue SGB XIV (Vierzehntes Buch Sozialgesetzbuch — ,Soziale Entschadigung®)
integriert. Mit den Anderungen erfolgt eine Anpassung an die neue Rechtslage. Es
erfolgt zudem eine Umstellung auf statische Verweise.

Zu Nummer 67 — § 120 (Verjahrung des Ausgleichsanspruches)

Die Anderung ist redaktioneller Natur zur Umsetzung der geschlechtergerechten Spra-
che.

Zu Nummer 68 — § 121 (Ausgleichspflichtige; Erstattungsanspriiche)

Die Anderung ist redaktioneller Natur zur Umsetzung der geschlechtergerechten Spra-
che.

Zu Nummer 69 - § 122 (Riickgriff gegen Verantwortliche)

Die Anderung in der Uberschrift ist redaktioneller Natur zur Umsetzung der geschlech-
tergerechten Sprache.

Zu Nummer 70 — § 123 (Rechtsweg)

In der Norm wird die Verweistechnik auf andere Gesetze auf eine starre Verweistech-
nik geandert.

Zu Nummer 71 - § 125 (Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben)

Die Anderung in Absatz 3 ist redaktioneller Natur zur Umsetzung der geschlechterge-
rechten Sprache.

Zu Nummer 72 - § 128 (Gliederung der allgemeinen Polizeibehorden)

Die Anderung in Absatz 1 ist redaktioneller Natur zur Umsetzung der geschlechterge-
rechten Sprache. Es stellte sich zudem die Frage, ob die Geschaftsverteilung des Se-
nats eine geeignete Grundlage fur die Bestimmung der sachlichen Zustandigkeit in
Rechtsvorschriften ist. Um allerdings die Praktikabilitat der Norm zu erhalten, wird dem
Senat mit Absatz 1 nun die Befugnis gegeben, die Zustandigkeiten der Senatorinnen
und Senatoren qua Rechtsverordnung zu ubertragen.



Zu Nummer 73 - § 129 (Kommunaler Ordnungsdienst)

Durch Satz 3 wird bestimmt, dass der kommunale Ordnungsdienst personenbezogene
Daten unter den Voraussetzungen und mittels der technischen Mittel des § 33 verar-
beiten darf. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass der uniformiert tatig werdende
kommunale Ordnungsdienst mit seinen im Corporate Design der 6ffentlichen Sicher-
heit gehaltenen Fahrzeugen durch diese erkennbare Zuordnung zur Staatsgewalt
ebenso wie uniformierte Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte einer erhdhten Ge-
fahr von Ubergriffen gegeniibersteht.

Zu Nummer 74 - § 130 (Aufsicht liber die Polizeibehorden)

Die Anderungen in Absatz 1 und Absatz 2 sind redaktioneller Natur zur Umsetzung
der geschlechtergerechten Sprache.

Zu Nummer 75 — ,,3. Abschnitt: Polizeivollzugsdienst*
Die Uberschrift befindet sich an der falschen Stelle und wird daher hier gestrichen.
Zu Nummer 76 — § 131 (Weisungsrecht, Selbsteintritt, Unterrichtungspflicht)

Die Anderungen in Absatz 1, Absatz 2 und Absatz 3 sind redaktioneller Natur zur Um-
setzung der geschlechtergerechten Sprache.

Zu Nummer 77 — ,,3. Abschnitt: Polizeivollzugsdienst*
Die Uberschrift wird hier an die richtige Stelle eingefiigt.
Zu Nummer 78 — § 132 (Polizeivollzugsdienst des Landes)

Die Anderungen in Absatz 1 und Absatz 2 sind redaktioneller Natur zur Umsetzung
der geschlechtergerechten Sprache.

Die Anderung in Absatz 2 dndert zudem einen Verweis, da die Norm des § 136 gean-
dert wird.

Zu Nummer 79 — § 133 (Aufgaben der Polizei Bremen)

In der Norm wird geschlechtergerechte Sprache umgesetzt sowie die Verweistechnik
auf andere Gesetze auf eine starre Verweistechnik geandert.

Zu Nummer 80 — § 134 (Aufgaben des Landeskriminalamts)

In der Norm wird die Verweistechnik auf andere Gesetze auf eine starre Verweistech-
nik geandert. Die Anderung in Absatz 3 ist redaktioneller Natur zur Umsetzung der
geschlechtergerechten Sprache.

Zu Nummer 81 — § 135 (Vollzugspolizeiliche Aufgaben der Senatorin oder des
Senators fur Inneres und Sport)

Die Norm wird in Absatz 1 neu gegliedert und zur Umsetzung geschlechtergerechter
Sprache und der Umsetzung der starren Verweistechnik insgesamt neu gefasst. Es
werden zudem weitere Straftaten in Absatz 1 aufgenommen: In Nummer 1 Buchstabe



a) wird die Aufzahlung auf den neuen Straftatbestand des § 108f StGB erweitert. In
Nummer 1 Buchstabe d) werden diejenigen Delikte aufgenommen, bei denen es die
Strafbarkeit begrindet, dass es sich bei der Taterin oder dem Tater um eine Amtstra-
gerin oder einen Amtstrager oder eine oder einen fur den 6ffentlichen Dienst beson-
ders Verpflichtete oder Verpflichteten handelt und sich der Tatvorwurf gegen eine
Amtstragerin oder einen Amtstrager oder einer oder einen flr den 6ffentlichen Dienst
besonders Verpflichteten richtet.

Die Anderung in Absatz 2 dient der Umsetzung der geschlechtergerechten Sprache.

Zu Nummer 82 — § 136 (Polizeivollzugsdienst der Stadtgemeinde Bremerhaven)

Die Norm wird vereinfacht und zur Prazisierung der Zustandigkeiten angepasst.

Absatz 1 vereint nunmehr die vorher in Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 aufgeteilte ortli-
che Zustandigkeit. Demnach wird in der Stadtgemeinde Bremerhaven und dem stadt-
bremischen Uberseehafengebiet Bremerhaven der Polizeivollzugsdienst von der Orts-
polizeibehdrde Bremerhaven wahrgenommen, soweit gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist.

Absatz 2 Satz 1 nimmt — wie bisher — bestimmte Ortliche Bereiche aus der grundsatz-
lichen Zustandigkeit der Ortspolizeibehérde Bremerhaven aus. Da die vormals ver-
wendeten Begrifflichkeiten wie die ,Hochwassergrenze® sowohl im Wasser- als auch
im Landbereich zu ungenau waren, wird die Norm neu gefasst und an klarer bestimm-
bare ortliche Aspekte angeknupft. Ausgenommen sind demnach kunftig die schiffba-
ren Wasserstrallen (Flisse und Kanale) und Wasserflachen in den Hafen einschliel-
lich der mit ihnen in unmittelbarer Verbindung stehenden Wasserbauten, Schleusen
und Uferzonen, soweit sie dem Verkehr von Schiffen mit dem Land insbesondere zum
Loschen und Laden sowie dem Ein- und Aussteigen von Passagieren dienen. Absatz
2 Satz 2 entspricht dem bisherigen Absatz 3.

Mit Absatz 3 wird der Ortspolizeibehorde Bremerhaven gesetzlich die Moglichkeit ein-
geraumt, das Landeskriminalamt um Ubernahme der kriminalpolizeilichen Mal3nahmen
im Einzelfall zu ersuchen.

In Absatz 4 wird dem Senat die Befugnis gegeben, Regelungen zur ortlichen Zustan-
digkeit der Polizeivollzugsbehorden zu treffen. So kann der Senat nach der neuen Norm
durch Rechtsverordnung festlegen, dass in bestimmten ortlichen Bereichen oder fir
bestimme Aufgaben im Zustandigkeitsbereich des Polizeivollzugsdienstes der Stadtge-
meinde Bremerhaven der Polizeivollzugsdienst des Landes und dass in bestimmten
ortlichen Bereichen oder fur bestimmte Aufgaben im Zustandigkeitsbereich des Polizei-
vollzugsdienstes des Landes der Polizeivollzugsdienst der Stadtgemeinde Bremer-
haven zustandig ist. Dies hat den Hintergrund, dass es durchaus denkbar ist, dass eine
sog. Besondere Aufbauorganisation zur Fihrung einer Einsatzlage in Bremerhaven er-
forderlich wird und eine Fuhrung des Einsatzes vor Ort zweckmaliger erscheint.

Zu Nummer 83 — § 137 (Unterstutzung und gemeinsamer Einsatz)

Die Anderung in Absatz 1 Satz 2 dient zur Umsetzung der geschlechtergerechten
Sprache.



Zu Nummer 84 — § 138 (Hilfspolizeibeamtinnen und Hilfspolizeibeamte)

Mit Absatz 1 Satz 1 werden die an der Hochschule fiir Offentliche Verwaltung fiir die
Ausbildung verwendeten Beamtinnen und Beamten der Fachrichtung Polizei zum
Zwecke der Ausbildung bzw. zur Begleitung von Einsatzen der Anwarterinnen und An-
warter mit der Wahrnehmung von Aufgaben des Polizeivollzugsdienstes betraut. Die-
ser Regelung bedarf es, da die betreffenden Beamtinnen und Beamten durch die Ab-
ordnung grundsatzlich ihre vollzugspolizeilichen Befugnisse verlieren (vgl. hierzu § 2
Nummer 1). Dann kdnnten die betreffenden Ausbilderinnen und Ausbilder nicht mehr
an fachpraktischen Ubungseinsatzen teilnehmen und diese auch nicht anleiten. Die
Neuregelung soll daher eine funktionsfahige fachpraktische Ausbildung gewahrleisten.
Anwarterinnen und Anwarter bendtigen ebenfalls die Befugnisse des Polizeivollzugs-
dienstes; im Rahmen ihrer Tatigkeit werden sie zu Ausbildungszwecken zu Einsatzen
wie einfachen praventiven Kontrollaufgaben herangezogen bzw. zur Ubung mit poli-
zeivollzuglichen Aufgaben betraut. Ihnen werden klarstellend die entsprechenden Be-
fugnisse fur die ihnen Ubertragenen Aufgaben, die sie im Zuge ihrer Ausbildung wahr-
nehmen, daher durch Satz 3 verliehen.

Die Neufassung des Absatz 2 Satz 1 ist redaktioneller Natur zur Umsetzung der ge-
schlechtergerechten Sprache. In Satz 2 werden die Ubertragbaren Befugnisse auf
Hilfspolizeibeamtinnen und Hilfspolizeibeamten nicht mehr auf einzelne Eingriffsbefug-
nisse beschrankt. Ihnen kénnen nun alle im fur ihre Tatigkeit erforderlichen Umfang
Befugnisse Ubertragen werden. Dies dient dazu, eine effektive und funktionsfahige
Dienstausltbung zu gewahrleiten. Die Erweiterung der Befugnisse, die verliehen wer-
den konnen, ist erforderlich. Den sonst konnten Hilfspolizeibeamtinnen und Hilfspoli-
zeibeamte nach alter Gesetzesfassung nicht einmal Daten Ubermitteln, da § 53 bzw.
§ 55 bisher in der Norm nicht enthalten war. Die Norm folgt damit nun einem anderen
Regelungskonzept, wie es bspw. auch von § 84 SPolG vorgesehen ist. Die zu Uber-
tragenden Befugnisse richten sich nach dem Auftrag. Durch die vorgesehene ,Kann-
Regelung“ kdnnen die Befugnisse je nach Auftrag und Aufgabenbereich beschrankt
werden. Dabei wird durch Satz 3 sichergestellt, dass eine Bestellung zur Hilfspolizei-
beamtin oder zum Hilfspolizeibeamten nur dann erfolgt, wenn die betreffende Person
fur ihren jeweiligen Tatigkeitsbereich hinreichend ausgebildet und qualifiziert ist.

Hinsichtlich der Anzahl der Hilfspolizeibeamtinnen und —beamten wird in Satz 6 eine
zahlenmaRige Grenze eingefuhrt, die nur unter besonderen Umstanden und nur durch
Senatsbeschluss aufgehoben werden darf. Denkbar sind hier kurzfristig und zeitlich
begrenzt erforderliche Personalaufwichse. Die Regelung soll die Bedeutung der
hauptamtlichen Tatigkeit hervorheben und darauf hinwirken, dass Hilfspolizeibeamtin-
nen und -beamte nicht irgendwann aus fiskalischen Erwagungen heraus grol3e Teile
der Tatigkeit der Gefahrenabwehr GUbernehmen. Schon heute werden sie nach einer
entsprechenden Fortbildung fur Bereiche wie den Polizeigewahrsam, den Objekt-
schutz, die Leitstelle, aber auch in der Kriminaltechnik sowie zur Unterstutzung krimi-
nalpolizeilicher Ermittlungen eingesetzt.

Zu Nummer 85 — § 139 (Aufsicht liber den Polizeivollzugsdienst)

Die Anderungen in Absatz 1 und Absatz 2 setzen die geschlechtergerechte Sprache
um.

Mit Absatz 4 wird eine lediglich klarstellende Regelung flr Datenubermittiung zum
Zwecke der Fachaufsicht getroffen. Um die Aufgabe der Fachaufsicht effektiv austiben



zu kdnnen, muss die Fachaufsichtsbehorde ein umfangreiches Recht auf Datenuber-
mittlung haben, um die Recht- und Zweckmafigkeit des behordlichen Verwaltungs-
handeln wirksam prufen zu konnen. Neuere Bremische Gesetze (vgl. § 98 Absatz 1
Nummer 9 BremPsychKG) enthalten bereits entsprechende Regelungen.

Zu Nummer 86 — § 140 (Ortliche Zustindigkeit)
Absatz 3 wird zur Umsetzung der geschlechtergerechten Sprache angepasst.

Zu Nummer 87 — § 143 (Amtshandlungen von Polizeivollzugsbeamtinnen und
Polizeivollzugsbeamten anderer Lander und des Bundes)

In Absatz 1 Satz 2 wird lediglich die Begrifflichkeiten angepasst.

Die Anderungen in Absatz 2 Satz 1 und 3 Satz 2 sind redaktioneller Natur zur Umset-
zung der geschlechtergerechten Sprache bzw. zur Behebung redaktioneller Fehler.

Der neue Absatz 3 Satz 3 dient der Erweiterung des Personenkreises, der Amtshand-
lungen im Gebiet des Landes Bremen durchflhren darf, um internationale Kooperati-
onen zu ermoglichen. Dabei besteht keine Begrenzung auf das EU-Ausland. Die Re-
gelung entspricht den Regelungen in Polizeigesetzen der anderen Lander (z.B. § 103
Absatz 3 NPOG).

Zu Nummer 88 — § 145 (Zuverlassigkeitsuiberprifungen bei Behorden des Poli-
zeivollzugsdienstes)

Der Begriff der ,Einwilligung“ wird in der gesamten Norm auf Anregung des Landes-
beauftragten fur Datenschutz und Informationsfreiheit in diesem Kontext durch den
Begriff der ,Zustimmung“ ersetzt, um deutlich zu machen, dass hier nicht allein die
reine WillensaulRerung die Datenverarbeitung rechtfertigt, sondern dass noch weitere
Tatbestandsmerkmale hinzukommen. Zudem ist in Konstellationen wie den vorliegen-
den die Freiwilligkeit im eigentlichen Sinne fraglich, da die Betroffenen bei einer Ver-
sagung der WillensauRerung damit rechnen missen, aus dem Bewerbungsverfahren
ausgeschlossen zu werden.

In der Norm wird die Verweistechnik auf andere Gesetze auf eine starre Verweistech-
nik geandert.

Zu Nummer 89 — §§ 145a, 145b
§ 145a (Zuverlassigkeitsiiberpriufungen bei Ortspolizeibehorden)

Mit der Neuschaffung des § 145a Satz 1 wird auf Anregung des Landesbeauftragten
fur Datenschutz und Informationsfreiheit (vgl. 6. Jahresbericht nach der Datenschutz-
grundverordnung, Ziffer 6.4 zum Berichtsjahr 2023) eine Rechtsgrundlage eingefuhrt,
die es erlaubt, auch bei Bewerberinnen und Bewerbern sowie Angestellten oder Be-
amtinnen und Beamten bei den Ortspolizeibehdrden eine Zuverlassigkeitsuberprufung
gemal § 145 durchzufuhren. Hintergrund des Erfordernisses einer solchen Zuverlas-
sigkeitsuberprufung ist der Umstand, dass auch Mitarbeitende der Ortspolizeibehor-
den in erheblichem Male und Umfang mit sicherheitsrelevanten Tatigkeiten betraut
werden (bspw. in der Waffenbehorde) und in Gestalt des kommunalen Ordnungsdiens-
tes sogar zur Zwangsanwendungen mittels Hilfsmitteln der kérperlichen Gewalt und
Waffen ermachtigt werden konnen (vgl. § 129 Satz 2).



Die Uberprifung wird nach Satz 2 auf Ersuchen der Ortspolizeibehdrde durch die oOrt-
lich zustandige Behdrde des Polizeivollzugsdienstes durchgefuhrt. Ortlich zustandig
ist dabei die Behorde, in deren Bezirk die angestrebte Tatigkeit aufgenommen werden
soll.

§ 145b (Sicherungsuberpriifung fir Liegenschaften des Polizeivollzugsdienstes
und der Senatorin oder des Senators fir Inneres und Sport)

Die Norm schafft eine Rechtsgrundlage fur Sicherungsuberpriufungen, um Personen
vor dem Betreten einer vollzugspolizeilichen oder — ggf. temporar — vollzugspolizeilich
oder durch die Senatorin fiir Inneres und Sport oder die HfOV genutzten Liegenschaft
Uberprutfen und entsprechende Liegenschaften, Einrichtungen und vollzugspolizeiliche
Veranstaltungen schutzen zu konnen. Die Schaffung der Norm geht auf eine Anregung
des Landesbeauftragen fur Datenschutz und Informationsfreiheit zurtick. Zur Notwen-
digkeit einer solchen Regelung nimmt er insbesondere im 5. Jahresbericht des Lan-
desbeauftragten flr Datenschutz und Informationsfreiheit nach der Europaischen Da-
tenschutzgrundverordnung Stellung, in dem er unter 6.8 (S. 37) anerkennt, dass es ein
gesteigertes Beduirfnis fiir derartige Uberpriifungen gibt. Bislang werden derartige Prii-
fungen auf der Grundlage der Generalklausel des § 10 vorgenommen (zumindest nicht
beanstandet durch den LfDI, vgl. a.a.0., S. 37). Die neue Regelung normiert nun kla-
rere Vorgaben zu Umfang, Ausmal} und zur Durchfuhrung derartiger Prufungen und
dient damit auch dem (Daten-)Schutz betroffener Personen. Mit der Norm werden nun
— angelehnt an § 145 — auch entsprechende Dokumentations- und Loschpflichten im-
plementiert.

Anders als die § 145, § 145a des Entwurfs zielt die Norm nicht auf Zuverlassigkeit,
sondern auf eine Sicherungsuberprufung und begrenzt den Anwendungsbereich auf
Bereiche des Polizeivollzugsdienstes, der Senatorin flr Inneres und Sport und der
HfOV.

Das Gesetz Uber die Voraussetzungen und das Verfahren von Sicherheitsuberprifun-
gen des Landes Bremen (Bremisches Sicherheitsiiberpriifungsgesetz — BremSUG)
reicht hierzu nicht aus, denn es ist tatigkeitsbezogen (§ 1 Absatz 1, 2 BremSUG) und
regelt die Voraussetzungen und das Verfahren zur Uberpriifung einer Person, die mit
einer sicherheitsempfindlichen Tatigkeit betraut werden soll oder bereits betraut wor-
den ist (§ 1 Absatz 1 BremSUG), wobei der Zweck der Uberpriifung ist, im éffentlichen
Interesse geheimhaltungsbedurftige Tatsachen, Gegenstande oder Erkenntnisse vor
dem Zugang von Personen zu schutzen, bei denen ein Sicherheitsrisiko vorliegt (§ 1
Absatz 2 BremSUG). Die neue Norm soll den genannten Behdrden tber die Mdglich-
keiten des BremSUG hinaus aber die Méglichkeit geben, auch Personen, die nur kurz
oder einmalig in einen Bereich gelangen, in dem sie potentiell mit erheblichen Sicher-
heitsrisiken verbundenen Einfluss auf polizeiliche Einrichtungen, Veranstaltungen o.a.
haben, entsprechend Uberprufen zu konnen. Der Anwendungsbereich der Norm er-
fasst damit bspw. auch Vereidigungen oder Feiern der Hochschule fir 6ffentliche Ver-
waltung (Gaste und ihre Angehorigen), soweit der Fachbereich betroffen ist, dem der
interne Studiengang Polizei zugewiesen ist oder soweit die fur die Fortbildung der Po-
lizei zustandige Hochschuleinheit betroffen ist, aber auch temporar auf polizeilichen
Liegenschaften tatige Handwerkerinnen und Handwerker und andere Konstellationen,
in denen behdrdenfremde Personen (privilegierten) Zutritt zu Bereichen erhalten sol-
len.



Absatz 1 umreil3t in Satz 1 den Anwendungsbereich der Norm. Erfasst sind Polizeivoll-
zugsbehorden nach § 132 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 und § 136 Absatz 1, die
Hochschule fiir Offentliche Verwaltung sowie die Senatorin fiir Inneres und Sport.
Diese Behorden und Stellen durfen das Betreten einer Liegenschaft dieser Behorden
oder einer anderen Liegenschaft, die (ggf. auch voribergehend) durch eine dieser Be-
hérden oder die Hochschule genutzt wird, von einer vorher durchgefuhrten Siche-
rungsuberprufung abhangig machen.

Satz 2 stellt klar, dass die Sicherungsuberprufung nicht gilt fur (Alt. 1) Tatigkeiten, die
fur jedermann immer und jederzeit moglich sein mussen, da die Norm den Ublichen
Dienstbetrieb und den hierzu erforderlichen prufungsfreien Zutritt von Zeuginnen und
Zeugen, Beschuldigten, Anzeigeerstatterinnen und -erstattern und anderen hilfesu-
chenden oder beratungsbedurftigen Personen weiter voraussetzungslos gewahrleis-
ten soll; (Alt. 2) Bereiche, in denen der Publikumsverkehr vorgesehen ist sowie (Alt. 3)
Personen, die einem gesetzlichen Kontrollauftrag nachgehen wie etwa die unabhan-
gige Polizeibeauftragte, der Landesbeauftragte fur Datenschutz und Informationsfrei-
heit, Deputierte im Fall des Art. 105 Abs. 4 Satz 1 BremLV oder der Rechnungshof.

Satz 4 beschrankt den Anwendungsbereich in Bezug auf die Hochschule fir Offentli-
che Verwaltung auf Anwendungsfalle, in denen der Fachbereich, dem der interne Stu-
diengang Polizei zugewiesen ist, oder die fur die Fortbildung der Polizei zustandige
Hochschuleinheit betroffen ist.

Satz 5 legt den Zweck der Datenverarbeitung fest: Die Sicherungsuberprifung dient
der Feststellung einer moglichen von dieser Person ausgehenden Gefahr fur Sicher-
heit der Einrichtung, Veranstaltung o.a.

Daher erstellt die jeweils zustandige Behorde eine Gefahrdungsprognose (Satz 6), wo-
bei fur die HfOV und den Bereich der Senatorin oder des Senators fiir Inneres und
Sport gilt, dass die Aufgabe auf dessen Ersuchen durch das Landeskriminalamt wahr-
genommen wird. Die Prognose ist aufgrund einer Wirdigung der gesamten vorliegen-
den Informationen und Erkenntnisse durchzuflhren.

Nach Absatz 2 Satz 1 ist die Voraussetzung fur die Sicherungstberprifung die Zustim-
mungserklarung der betroffenen Personen zur Datenverarbeitung zum Zwecke der Zu-
verlassigkeitsuberprifung. Da es sich hierbei nicht um eine ,freiwillige* Erklarung han-
delt, weil die Person bei Versagung der Erklarung damit rechnen muss, dass ihr der
Zutritt zu den Liegenschaften und Einrichtungen versagt wird (Satz 2) und damit ggf.
Auftrage (Handwerk) nicht erteilt werden, handelt es sich um eine Zustimmung, die
zusatzlich zu den Tatbestandsvoraussetzungen der Norm vorliegen muss. Eine etwa-
ige Versagung ist kein Hausverbot und erfasst den Ublichen Dienstbetrieb selbstver-
standlich nicht.

Absatz 3 Satz 1 konkretisiert den Umfang der Datenverarbeitung, um fir die Betroffe-
nen transparent zu machen, welche Informationen durch die Behorde beigezogen wer-
den. Zu den potentiell méglichen MaRnahmen gehdren erforderlichenfalls: die Fest-
stellung der Identitat der zu Uberprufenden Person und zu diesem Zweck die Anforde-
rung oder Verarbeitung der von ihr vorgelegte Ausweisdokumente; die Verarbeitung
von bereits innerhalb der Behdrde bekannten personenbezogenen Daten der zu Uber-
priifenden Person, das Ersuchen des Landesamts fiir Verfassungsschutz um Uber-
mittlung von personenbezogenen Daten, die Verarbeitung einer Auskunft aus dem



Bundeszentralregister und Ersuchen um eine Datenlbermittlung aus dem staatsan-
waltschaftlichen Verfahrensregister; eine Befragung der betroffenen Person selbst (die
personlich oder schriftlich erfolgen kann) und eine Einsichtnahme in 6ffentlich zugang-
liche Internetseiten und 6ffentlich zugangliche Seiten sozialer Netzwerke. Nach den
allgemeinen Grundsatzen der Datenverarbeitung gemaf § 25 Absatz 1 Satz 1 sind die
personenbezogenen Daten dabei grundsatzlich bei der betroffenen Person mit ihrer
Kenntnis zu erheben; insofern haben die Angaben der betroffenen Person zu ihrer
Identitat und die Befragung Vorrang vor den anderen MalRnahmen. Da die Person
auch ihre Zustimmung zur Uberpriifung gibt, wird sie in der Regel diese Informationen
auch frei abgeben. Der MalRnahmenkatalog stellt zudem nur das maogliche Potential
an Datenerhebungen und -verarbeitungen dar; die jeweilige MalRnahme ist in jedem
Fall auf VerhaltnismaRigkeit zu prufen. Insbesondere die Anfrage an das Landesamt
fur Verfassungsschutz durfte eine Ausnahme darstellen, die in der Praxis nicht allzu
haufig vorkommen wird.

Satz 2 limitiert die Zwecke der verarbeiteten Daten streng; sie durfen nur zum Zwecke
der Sicherungsuberprifung nach Absatz 1 verarbeitet werden. Jede andere Verarbei-
tung verbietet sich.

Satz 3 stellt die Konkurrenzen zu anderen Vorschriften klar und lasst andere Vorschrif-
ten der Freien Hansestadt Bremen und des Bundes zur Durchfihrung von Sicherheits-
Uberprtfungen unberihrt.

Satz 4 erlaubt den befugten Behérden die Ubermittlung zum Zwecke der Uberpriifung
der Daten.

Absatz 4 erklart die Regelungen des § 145 Absatz 5 und 6 fur entsprechend anwend-
bar und Ubertragt damit sinngemaR die Inhalte zur Dokumentation, Léschung und
Nachberichterstattung, wobei diese immer am Zweck der Sicherungsuberprifung und
der darin liegenden zeitlichen Bezugnahme zu bemessen sind.

Zu Nummer 90 — Vierter Teil: Straf- und BuBgeld
§ 146a (Strafvorschrift)

Von der neuen Strafvorschrift werden bestimmte VerstdélRe gegen Wohnungsverwei-
sung und Ruckkehrverbot zum Schutz vor hauslicher Gewalt nach § 12 erfasst, wenn
von einer berechtigten Stelle oder Person ein Strafantrag gestellt wurde.

Die Strafnorm schliel3t eine empfindliche Schutzllcke, die in dem Zeitraum entstehen
kann, in dem einerseits eine polizeiliche Verfligung aufgrund des Vorliegens der Tat-
bestandsmerkmale bereits gilt, andererseits aber noch keine gerichtliche Gewalt-
schutzverfugung nach § 1 GewSchG vorliegt. Verstdlie gegen die Gewaltschutzverfu-
gung des Gerichts sind ihrerseits — ebenfalls mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren
oder Geldstrafe — strafbewehrt (vgl. § 4 Satz 1 Nummer 1 GewSchG unter Verweis auf
eine Anordnung nach § 1 Absatz 1 Satz 1 oder 3). Die Norm starkt daher den Schutz
von Opfern hauslicher Gewalt, in der Mehrzahl Frauen, und reiht sich ein in die Bemu-
hungen Deutschlands und auch speziell Bremens, der Istanbul-Konvention gro3tmog-
liche Geltung zu verschaffen. Der fragmentarische Charakter des Strafrechts steht
dem Ansatz nicht entgegen. Um die VerhaltnismaBigkeit zu wahren, ist die Norm als
konkretes Gefahrdungsdelikt ausgestaltet.



Die Gesetzgebungskompetenz des Landes ergibt sich aus Artikel 70 Absatz 1 GG. Die
hier zu regelnde Materie des Strafrechts fallt zwar unter die Artikel 74 Absatz 1 Num-
mer 1 GG, fur die der Bund die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz besitzt.
Nach Artikel 72 Absatz 1 GG gilt dann, dass die Lander die Befugnis zur Gesetzgebung
haben, solange und soweit der Bund von seiner Gesetzgebungszustandigkeit nicht
durch Gesetz Gebrauch gemacht hat. Wie auch §§ 11ff EGStGB zeigen, besteht ein
eigener Bereich des Strafrechts, fur den die Lander die Gesetzgebungskompetenz be-
sitzen. Eine Bundesregelung dieser Art ist nicht ersichtlich, eine Nichtregelung jeden-
falls kein absichtsvolles Unterlassen.

Absatz 1 regelt, dass bestraft wird, wer einer vollziehbaren Anordnung nach § 12 zu-
widerhandelt und dadurch den Zweck der Anordnung gefahrdet. Hierdurch soll eine
Eingrenzung des Tatbestandes erreicht werden, damit nicht jeder nur geringflgige
Verstol} gegen eine Anordnung — die auch die unmittelbare Umgebung der Wohnung
erfassen kann — unmittelbar eine Strafdrohung auslést.

Die Strafhohe liegt innerhalb des in § 3 Absatz 1 Nummer 1 EGStGB vorgesehenen
Strafmales und orientiert sich am Strafrahmen des § 4 GewSchG, um einen Schutz-
Gleichlauf zu erreichen.

Absatz 2 regelt ein Antragserfordernis. Auch hierdurch wird eine weitere Begrenzung
der Strafverfolgung erreicht. Hierfur gelten die §§ 77 ff. StGB.

§ 146b (Ordnungswidrigkeit)

Die neue Norm soll die Verstolie gegen die Meldeauflage (§ 12a) buldggeldbewehren
und so einen groleren, verhaltensleitenden Abschreckungs- und damit auch Praven-
tionseffekt erreichen. Die Vorschrift stellt Zuwiderhandlungen gegen vollziehbare An-
ordnungen nach § 12a (Meldeauflage) unter GeldbufRe und folgt insofern dem Rege-
lungsansatz aus § 49a Absatz 1 NPOG und § 133 Absatz 1 PolGBW.

Satz 1 bestimmt, dass ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich einer vollziehbaren An-
ordnung nach § 12a zuwiderhandelt. Anders als § 133 Absatz 1 PolGBW beschrankt
sich der Anwendungsbereich auf mindestens bedingt vorsatzliche Verstole.

Nach Satz 2 kann die Bu3geldhdhe bis zu 5.000 EUR betragen.
Zu Nummer 91 — ,Fiinfter Teil: Ubergangs- und Schlussbestimmungen*
Aufgrund der Einfligung des vierten Teils ist hier eine Folgeanderung erforderlich.

Zu Nummer 92 - § 149 (Anwendung unmittelbaren Zwanges durch andere Be-
horden)

Der Titel wird neu gefasst. Die Anderungen sind redaktioneller Natur und dienen zur
Umsetzung der geschlechtergerechten Sprache.

Zu Nummer 93 — § 151 (Einschrankung von Grundrechten)

Das Zitiergebot wird durch die Nennung der eingreifenden Normen ausgefullt.



Zu Nummer 94 — § 152 (AuBerkrafttreten)

Die Norm wurde neu strukturiert.

Nach Absatz 1 tritt § 52 Absatz 4 Satz 2 mit Ablauf des 31. Dezember 2029 auler
Kraft.

Nach Absatz 2 treten § 35 Absatz 1 Nummer 6 bis 10, Absatz 2 Satz 6 bis 8, Absatz 4
Satz 1 Nummer 1, 2 und 4 sowie §§ 41a, 42 bis 45 treten mit Ablauf des 30. Juni 2030
aulder Kraft.

Die Rechtsgrundlage, die den Einsatz besatzungsloser Luftfahrtsysteme erlaubt (§
41a), wird zunachst befristet, um im Anschluss die mit der neuen Rechtsgrundlage
gemachten Erfahrungen betrachten und die Norm ggf. anpassen zu kénnen. Das Au-
Rerkrafttreten und die damit einhergehende erneute gesetzgeberische Befassung mit
der Norm wird auf denselben Zeitraum angelegt wie die zu evaluierenden Vorschriften
der §§ 42 bis 45. Hierdurch wird ein angemessener Beurteilungszeitraum festgelegt
und der Gesetzgeber kann sich mit den Themen gemeinsam befassen.

Die entsprechende Technologie unterliegt einem schnellen technischen Wandel. Die
Befristung soll daher Gelegenheit fir die Prifung geben, ob etwaige neue Technologie
oder die Erfahrungen aus dem Einsatz von unbemannten Luftfahrtsystemen eine Neu-
regelung erforderlich machen. Der Zeitraum orientiert sich an dem, was nach den Er-
fahrungen der letzten Evaluation sinnvoll erscheint.

Zu Artikel 2 — Anderungen des Gesetzes iiber eine unabhingige Polizeibeauf-
tragte oder einen unabhéangigen Polizeibeauftragten fir die Freie Hansestadt
Bremen

Mit der Anderung in § 20 Satz 2 wird auf Anregung der unabhangigen Polizeibeauf-
tragten der Zeitraum der Evaluation verlangert, da die Polizeibeauftragte ihr Amt erst
spater angetreten hat und die Evaluation nach Ablauf eines aussagekraftigen Zeit-
raums stattfinden sollte (vgl. S. 117 des 1. Tatigkeitsberichts der Polizeibeauftragten
fur die Freie Hansestadt Bremen 2022/2023).

Zu Artikel 3 — Anderung des Bremischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes

Mit der Anderung wird die Rechtsgrundlage fir die Ersatzvornahme in § 15 Absatz 5
BremVwWVG dahingehend erganzt, dass die Behorde Dritte, denen die Verwahrung
ubertragen worden ist, ermachtigen kann, Zahlungen der voraussichtlichen Kosten fur
die Behdrde in Empfang zu nehmen. Diese Regelung entspricht § 24 Absatz 3 Satz 4,
ist dort allerdings auf die zugrundeliegende Rechtsgrundlage, die Sicherstellung, be-
grenzt, sodass es auch einer Anpassung der Ersatzvornahme bedarf, um einen
Gleichlauf zu erzeugen. Der Hintergrund der Anderung ist eine Beanstandung des
Rechnungshofes (Ziffer 3.4 des Jahresberichts 2021 — Stadt, S. 20).

§ 15 Absatz 6 wird neu geschaffen als Aquivalent zum ebenfalls neu geschaffenen §
24a BremPolG. Hierdurch soll das Vorverfahren in den sog. ,Abschleppfallen® abge-
schafft werden — im Rahmen des § 15 fur Falle der Ersatzvornahme. Angemessener
Rechtsschutz besteht weiterhin durch die Moglichkeit der direkten Klageerhebung.



Zu Artikel 4 — Anderung des Bremischen Hilfeleistungsgesetzes

Das Bremische Hilfeleistungsgesetz wird hinsichtlich der besatzungslosen Luftfahrt-
systeme in § 85 Absatz 9 noch einmal modifiziert. Es erfolgt insbesondere eine reine
Klarstellung, dass die Luftfahrtsysteme auch fiir Ubungseinsatze — wie beispielsweise
durch den Katastrophenschutz am Warntag 2025 — eingesetzt werden durfen, etwa
um die Bevdlkerung durch Lautsprecherdurchsagen oder Warnsignale zu warnen. So-
weit beim Einsatz der Luftfahrtsysteme personenbezogene Daten erhoben wurden,
sind diese zu |6schen, soweit sie fur die Aufgabenerflllung und die weiteren zulassigen
Verarbeitungszwecke, die in der Norm genannt sind, nicht mehr bendtigt werden.

Zu Artikel 5 — Inkrafttreten

Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.



	top 14_LAND_20260217_MdS_Änderung_Bremisches Polizeigesetz_N
	Beschlussempfehlung:

	top 14_ANLAGEN_Gesetz mit Begründung_BremPolG
	top 14_ANLAGE_bf_Gesetzestext_BremPolG-ÄndG_N
	Gesetz zur Änderung polizei- und vollstreckungsrechtlicher Vorschriften
	Artikel 1 Änderung des Bremischen Polizeigesetzes
	Verantwortlichkeit für Gefahren, die von Tieren oder dem Zustand von Sachen ausgehen“
	Meldeauflage
	Gefährderansprache, Gefährdetenansprache
	Elektronische Aufenthaltsüberwachung
	Sicherstellung
	Wegfall des Vorverfahrens in bestimmten Fällen
	Datenverarbeitung durch den Einsatz körpernah getragener oder an polizeilich genutzten Fahrzeugen befestigter Aufzeichnungsgeräte“
	Schutz von Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträgern“
	Datenerhebung durch den Einsatz von besatzungslosen Luftfahrtsystemen
	Einsatz technischer Mittel gegen besatzungslose Luftfahrtsysteme
	Datenerhebung durch Vertrauenspersonen
	Informationsaustausch zwischen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und Schengen-assoziierten Staaten gemäß der Richtlinie (EU) 2023/977
	Einwilligung
	Schadensausgleich bei Gesundheitsschäden
	Verjährung des Ausgleichsanspruches
	Ausgleichspflichtige; Erstattungsansprüche
	Rückgriff gegen Verantwortliche“
	Gliederung der allgemeinen Polizeibehörden
	Aufsicht über die Polizeibehörden
	Weisungsrecht, Selbsteintritt, Unterrichtungspflicht
	Polizeivollzugsdienst des Landes
	Vollzugspolizeiliche Aufgaben der Senatorin oder des Senators für Inneres und Sport
	Polizeivollzugsdienst der Stadtgemeinde Bremerhaven
	Hilfspolizeibeamtinnen und Hilfspolizeibeamte
	Zuverlässigkeitsüberprüfungen bei Ortspolizeibehörden
	Sicherungsüberprüfungen für Liegenschaften des Polizeivollzugsdienstes und der Senatorin oder des Senators für Inneres und Sport
	Strafvorschrift
	Ordnungswidrigkeit
	Anwendung unmittelbaren Zwanges durch andere Behörden
	Einschränkung von Grundrechten
	Außerkrafttreten
	Artikel 2 Änderung des Gesetzes über eine unabhängige Polizeibeauftragte oder einen unabhängigen Polizeibeauftragten für die Freie Hansestadt Bremen
	Artikel 3 Änderung des Bremischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes
	Artikel 4 Änderung des Bremischen Hilfeleistungsgesetzes
	Artikel 5 Inkrafttreten


	top 14_ANLAGE_Begründung_BremPolG-ÄndG_N
	Zu Artikel 3 – Änderung des Bremischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes
	Zu Artikel 4 – Änderung des Bremischen Hilfeleistungsgesetzes
	Das Bremische Hilfeleistungsgesetz wird hinsichtlich der besatzungslosen Luftfahrtsysteme in § 85 Absatz 9 noch einmal modifiziert. Es erfolgt insbesondere eine reine Klarstellung, dass die Luftfahrtsysteme auch für Übungseinsätze – wie beispielsweise...
	Zu Artikel 5 – Inkrafttreten



